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Bund 2015/ 7  

b 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß An. 1 26d Abs. I 
Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh
mungen, die er bei zwei Gebarungsüberprufungen getroffen hat. 

Berlchtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der TextzahIJ, deren Beuneilung durch den Rechnungs
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellw.gllal.me der überprüften Stelle 
(Kelll.zeichllullg mit ] ulld im Kursi,'druck) owie die allfallige Gegen
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-, Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Fonn zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes " hllp:/Iwww.rechnungshof.gv.at" ver
fügbar. 

1 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 5 von 100

www.parlament.gv.at



2 

R 
H 

Bund 2015/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)6 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

BMF 

BMWFW 

BMVIT 

Bund 2 0 1 5/7 

Inhaltsverzeichnis 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums fur 
Finanzen 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 

n 

Länder und Gemeinden ___________________________ 5 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
Verkehr, I nnovation und Technologie 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme __________ 89 

3 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 7 von 100

www.parlament.gv.at



4 

R 
H 

Bund 2015/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)8 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 

Bund 2 0 1 5/ 7  

Bericht 

des Rechnungshofes 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 

Länder und Gemeinden 

5 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 9 von 100

www.parlament.gv.at



6 

R 
H 

Bund 2015/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)10 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

BMF 

n 

I nhallsverzeichnis 

Tabel lenverleichnis __________________ 8 

Abkül'"wngsverzeichnis 10 

Wirkung bereich des Bundesministeriums für 
Fina_nzen 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 

Länder und Gemeinden 

KURZFASSUNG 1 4  

Prüfungsablauf und -gegenstand 28 

Rechtlicher Rahmen 29 

Haftungsobergrenzen 42 

Ermit1lung des Ausnützungsstandes der Haftungsobergrenzen 52 

Ausnützung der Haftungsobergrenzen 65 

Risikovorsorge 75 

Schlussempfehlungen 85 

Bund 201 5/7 7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



abe 
R 
-

H 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Art. 13 ÖSt? 2012 32 

Tabelle 2: Rechtsnatur der Regelungen über die Haftungs-
obergrenzen ; Länder 36 

Tabelle 3: Geltungszeilr3um - Länder 40 

Tabelle 4:  Ermittlung der Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 _45 

Tabelle 5: Unterschiede der Ermittlungsgrundlagen der Haftungs-
obergrenzen - Länder 46 

Tabelle 6: Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 47 

Tabelle 7: Erminlung der Haftungsobergrenzen 
- Gemeinden, 2012 49 

Tabelle 8: Haftungsobergrenzen - Gemeinden; 2012 50 

Tabelle 9: Risikogruppen, Anrechnung auf die Haftungs-
obergrenzen - Länder, 2012 56 

Tabelle 10: Risikogruppen, Anrechnung auf die Haftungs-
obergrenzen - Gemeinden, 2012 58 

Tabelle 11: Unterschiede in  den Gewichtungen - Länder 6 1  

Tabelle 12: Unterschiede in den Gewichtungen - Gemeinden 6 1  

Tabelle 1 3 :  Haftungen und Haftungsobergrenzen - Länder 66 

Tabelle 14: Haftungen - Anrechnung auf die Haftungs-
obergrenzen - Länder 67 

Tabelle 15:  Haftungen - Einbeziehung der Bankenhaftungen 
in die Haftungsobergrenzen - Länder 68 

Tabelle 16: Haftungen und Haftungsobergrenzen - Gemeinden __ 71 

8 Bund 201 5/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)12 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Bund 20 1 5/7 

Tabelle 1 7 :  

Tabelle 18: 

Tabelle 1 9: 

Tabelle 20: 

Tabelle 2 1 :  

Tabelle 22: 

Tabelle 23 : 

Tabelle 24: 

Tabelle 25: 

L 

Haftungen - Anrechnung auf die Haftungs-
obergrenzen - Gemeinden 72 

Haftungen - Einbeziehung der Bankenhaftungen 
in die Haftungsobergrenzen - Gemeinden 7 3  

Ausnützungsstand der Haftungsobergrenzen 201 2  

- Länder 74 

Ausnützungs tand der Haftungsobergrenzen 201 2  

- Gemeinden 75 

Regelungen zur Risikovorsorge - Länder 77 

Risikogruppen Sladt Wien; 201 2  78 

Regelungen zur Risikovorsorge - Gemeinden 80 

Haftungen der Einheilen nach dem ESVG 95 82 

Handlungsbedarf Länder und Gemeinden 84 

9 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 13 von 100

www.parlament.gv.at



10 

R 
-

H 

Abkürzungsverzeichnis 

ABGB 
Abs. 
An. 

B 
BGB!. 
BIP 
BMF 
bspw. 
B-VG 
bzw. 

d.h. 

ESVG 

etc. 
EU 
EUR 
EW 

ff. 

GemO 
GG 

Ld.F. 
Ld.g.F. 

K 

LGB!. 
11. 

LVA 

Mio. 
Mrd. 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
Absatz 
Anikel 

Burgenland 
Bundesgesetzblatt 
B ru tt oi n I a n dsp rod u k t 
Bundesministerium für Finanzen 
bei pielsweise 
Bu ndes-Verfassungsgesetz 
beziehungsweise 

das heißt 

Europäisches System Volkswinschaftlicher Gesamtrechnungen 
(Sy tem zur vergleichbaren Beschreibung der Volkswinschaf
ten in der Europäischen Union) 
et cetera 
Europäische Union 
Euro (Europäische Währungseinheit) 
Einwohner 

folgende 

Gemeindeordnung 
Gemeindege etz 

in der Fassung 
in der geltenden Fassung 

Kärnten 

Landesgesetzblatt 
laut 
La ndesvora nschlag 

Million(en) 
Mil liarde(n) 

Bund 2015/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)14 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Bund 201 5/7 

NÖ 
Nr. 

OÖ 
ÖStP 

RH 
RV 

S 
St 

T 
TZ 

U.3. 

v 

V.3. 

vgl. 
VO 
VRV 

Ab 

Niederösterreich 
Nummer 

Oberösterreich 
Österreich i eher Stabilitätspakt 

Rechnungshof 
Risikovorsorge 

Salzburg 
Steiennark 

Tirol 
Textzahl(en) 

unter anderem 

Vorarlbcrg 
vor allem 
vergleiche 
Verordnung 
Veranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 

W Wien 
WRG 1 959 Wasserrechtsgesetz 1959 

z.B. 
Zl. 

zum Beispiel 
Zahl 

11  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 15 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

12 Bund 201 5/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)16 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Bund 2015/7 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 

Länder und Gemeinden 

Bund, Länder und Gemeinden verpnichteten sich im Österreichischen 
Stabilitätspakt (ÖStP), ihre Hartungen zu be chränken. Eine gesamt
staatliche Haftungsobergrenze war nicht festgelegt worden, auch 
fehlte eine einheitliche Vorgangsweise bei Ermittlung der Haftungs
obergrenzen. Dies ruhrte dazu, dass rur die Länder und Gemeinden 
insgesam t  1 7  Haftungsobergrenzen bestanden, die sich nach der 
Höhe, den Ermittlungsgrundlagen und -methoden sowie dem Gel
tungsumfang und -zeitraum unterschieden. Dadurch war eine Ver
gleichbarkeit der Länder nicht gegeben und die eigentliche In ten
tion der Regelung zur Haftungsbegrenzung im ÖStP 2 0 1 2 ,  nämlich 
einen Beitrag zum gesamtstaatlichen Gleichgewicht und zu nach
haltig gesicherten Haushalten zu leisten, nicht verwirklicht worden. 
Überdies bewirkten die Unterschiede, dass den Haftungsobergrenzen 
jegliche Aussagekraft rur eine ge�amtstaatliche Steuerung fehlte. 

Oie Haftu ngsobergrenzen der Länder und der Stadt Wien betru
gen rur 201 2  insgesamt 30,61 4  Mrd. EUR. Ihre Hartungen lagen 
Ende 20 1 2  insgesamt bei 70,4 1 1 Mrd. EUR und damit mehr als dop
pelt so hoch wie die Summe aller Hartungsobergrenzen. Um die Haf
tungsobergrenzen einzuhalten, sahen die meisten Länder vor, Haf
tungen entweder nicht (b pw. die Bankenhaftungen) oder nicht i n  
ihrer vollen Höhe i n  die Haftungsobergrenzen einzubeziehen. Diese 
u nterschiedlichen Vorgangsweisen ruhrten zu einer Intransparenz, 
die den gesamtstaatlichen Nutzen der Regelung zur Haftungsbe
grenzung i n  Frage stellte. 

Oie Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Stei
ermark und Vorarlberg fassten die Haftungen zu Risikogruppen 
zusammen. Diese Länder rechneten in der Folge die Haftungen nicht 
mit den Nominalwerten, sondern mit den aufgrund der Risikogrup
pen gewichteten, zumeist niedrigeren Werten, auf die Haftu ngs
obergrenzen an. Oie Risikogruppen bildeten jedoch das mit  den 
Haftungen verbundene Ri iko rur die öffentl ichen Haushalte nicht 
adäquat ab, weil die Länder sie nicht an der fmanziellen Situation 
der Haftungsempfanger ausrichteten, sondern überwiegend nach 
dem Beteiligungsausmaß bzw. ihren Einnussmöglichkeiten. Dadurch 

13 
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waren die aur die Hartungsobergrenzen angerechneten Beträge nicht 
repräsentativ für den Gesamthartungsstand. 

Für die Gemeinden legten die Länder im Jahr 2012 l Iaftungsober
grenzen i n  Höhe von i nsgesamt 8.442 Mrd. EUR rest. Die Har
tungen aller Gemeinden zusammengerechnet betrugen Ende 2012 

6,674 Mrd. EUR und waren damit niedriger als die kumulierten Har
rungsobergrenzen. Aur Gemeindeebene sahen die Regelungen der 
Länder Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg vor, Har
rungen nicht in voller Höhe, sondern aur Basis von Risikogruppen 
oder mit einem Pauschalsatz gewichtet in die Hartungsobergren
zen einzubeziehen. 

Ziel der Prüfung war, die jeweils für die Län der- und Gemein
deebene bestehenden Regelungen zu den Hartungsobergrenzen zu 
erheben, die Ul1Ier chiede aufzuzeigen und aur ihre Übereinstim
mung mit den Vorgaben und Zielsetzungen des Österreichischen 
Stabilitätspakts 2012 (ÖStP 2012) ZU beurteilen. Die Prüfung bezog 
sich aur das Finanzjahr 2012, weil dies das erste Jahr war, fur das 
Haftungsobergrenzen restzulegen waren. (TZ I) 

Der ÖStP 2012 enthielt eine Reihe von Vorgaben zur Hartungsbe
grenzung, die wegen der damit a ngestrebten Risikominimierung und 
Transparenz positiv zu beurteilen waren. Dies betrar insbesondere 
die Verpflichtung für die Gebiet körperschaften, Hartungsobergren
zen restzulegen und in die Haftungsobergrenzen neben den Kern
haushalten auch die Einheiten des Sektors Staat It. ESVG ' einzu
beziehen, weiters die Verpflichtung, R isikovorsorgen zu bilden, das 
Verfahren bei Haftungsübernahme zu regeln sowie Inrormations
und Ausweispflichten restzulegen. (TZ 5) 

Allerdings legte der ÖStP 2012 die Haftungsobergrenzen weder der 
Höhe nach rest noch enthielt er methodische Vorgaben für eine ein
heitliche Ermittlung. Vielmehr war die Festlegung von Hartungs
obergrenzen jeder Gebietskörper chaft überlassen. Dadurch bot der 
ÖStP 2012 den Gebietskörperschaften die Möglichkeit, völlig unter-

I Europalschrs Systt'm Volkswin.schafthchtf Gtsamtrechnungtn: Im Sepll'mlxr 2014 

erfolgt dir Umstellung vom Europalschrn System Volkswiruchartlicht'r Gtsamtrech
nungen 1995 (ESVG 95) aur das Europäi5cht' System Volkswirt.schafthchtT Gtsaml
rechnungen 2010 IESVG 2010). Oll' Anwendung d� ESVG ist rur EU-MugliC'dstaalen 
rechtlich verbindlich (Verordnung (EU) Nr. 549/20 1 3  vom 21. Mai 2011). 

8und 2015/ 7  
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schiedliche Regelungen über die Haftungsobergrenzen zu treffen. 

Da für die Umsetzung der Regelung über die Haftungsbegrenzung 

durch Bund, Länder und Gemeinden insgesamt 18 Rechtsal<te erfor

derlich waren, die von den Gebietskörperschaften autonom gesetzt 

wurden, wirkten sich die Regelungslücken im ÖStP 2 0 1 2 besonders 

negativ aus. (TL 5) 

Die Haftungsobergrenzen sollen It. dem ÖStP 201 2  "zur Sicherstei

lung des gesamtwirtschafUichen Gleichgewichts und zu nachhaltig 

geordneten Haushalten beitragen". Der ÖStP erhielt damit zwar eine 

gesamtstaatliche Perspektive, eine nähere Konkretisierung dieser 

Ziel etzungen - bspw. durch die Festlegung quantiflzierbarer Haf

tungsobergrenzen - nahmen die Vertragspartner des ÖStP jedoch 

nicht vor. Der ÖStP 2 0 1 2 enthielt dementsprechend weder gesamt

staatlich noch für die einzelnen staatlichen Ebenen eine Quanti

flzierung bzw. betragsmäßige Festlegung von Haftungsobergren

zen. Weil sohin die Maßstäbe zur Erflillung der gesamtstaatlichen 

Perspektive unklar waIen, hatten Bund (der Bund bestimmte die 

Haftungsobergrenzen für die Bunde ebene) und Länder (die Län

der bestimmten die Haftungsobergrenzen für die Länder- und die 

Gemeindeebene) einen betragsmäßig unbeschränkten Spielraum bei 

Fe tlegung ihrer Haftungsobergrenzen. (TZ G) 

Der ÖStP 2 0 1 2 ließ d.ie Ermittlungsmethode für die Haftungsober

grenzen offen und regelte auch nicht, welche Haftungen in die Haf

tung obergrenzen einzubeziehen waren. Offen war auch die Art und 

Weise der Ermittlung des Ausnützungsstandes der festgelegten Haf

tungsobergrenzen. (TZ 5, 6) 

Eine Regelung über die Vorgangweise bei Überschreiten der Haf

tungsobergrenzen enthielt der ÖStP 2 0 1 2 ebenfalls nicht. rrz G) 

Die Festlegung der Haftungsobergrenzen auf Länderebene erfolgte 

nur in Salzburg in Form eines Landesgesetzes, in den übrigen Län

dern in Form von Beschlüssen der Landtage. (TZ 7) 

Das Land Burgenland und die Stadt Wien sowie das Land Oberöster

reich für seine Gemeinden bezogen die Haftungsobergrenzen nur auf 

die Kernhaushalte, d.h. auf diejeweilige Gebiet körperschaft selbst: 

die Haftungen ausgegliederter Einheiten waren, entgegen den Vor

gaben des ÖStP 2 0 1 2 ,  nicht einbezogen. (TZ 8) 

Das Land Burgenland legte eine Haftungsobergrenze im Sinne des 
ÖStP erst für das Jahr 2 0 1 3 fest. Für die Gemeinden erließen sämt

liche Länder die ent prechenden Regelungen zeitgerecht. (TZ 9) 

15 
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Die Haftung obergrenzen waren gemäß ÖStP 201 2 für einen mittel

fTistigen Zeitraum im Vorhinein festzulegen. Die Länder Burgenland 

(für 2 0 1 3) und Oberösterreich bezogen ihre Regelungen nur auf da 

jeweilige Finanzjahr. Die Regelungen für die Gemeinden enthielten 

keine zeitliche Begrenzung. (TZ 10) 

Für die Länder und die Stadt Wien bestanden insgesamt neun Haf

rungsobergrenzen. Für die Gemeinden legten die Länder landesweise 

ebenfalls unterschiedliche Haftungsobergrenzen fest, dadurch 

ergaben sich weitere acht Haftungsobergrenzen. Demnach bestanden 

für Länder und Gemeinden insgesamt 1 7  Haftungsobergrenzen. 

Diese unterschieden sich nach der Höhe, den Erminlungsgrund

lagen und -methoden sowie dem Geltungsumfang und -zeitraum. 

Mangelnde Tran parenz war die Folge: Es war nicht feststellbar, 

inwieweit die festgelegten Haftungsobergrenzen der vorgesehenen 

Zielsetzung - einen Beitrag zur Sicherung de ge amtwirtschaft

lichen Gleichgewicht und nachhaltig geordneter Haushalte zu leis

ten - entsprachen. (TZ 1 1 )  

Die Haftungsobergrenzen der Länder wiesen 201 2 eine erhebliche 

Spannweite auf: 

Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 

Haftungsobergrenzen 

In 1410. EUR In EUR je EW In % des BIP 

Burgenlandl 460,49 1.609 0.15 

Kärnten 185.35 334 0.06 

NIederösterreich 3.862,62 2.390 1.26 

Oberösterreich 14.000,00 9.884 4,56 

Salzburg 485.09 914 0.16 

Steiermark 935,46 773 0,30 

Tlrol 8.110,10 11.377 2,64 

Vorarlberg 298,09 802 0,10 

Wien 2.277,06 1.318 0,74 

... t JO.t14,27 ','7 

Oie Haftungsbegrenzung bezog sich im Jahr 2012 auf den Haftungszuwachs. 

Quetlen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

16 

Während Kärnten eine Haftungsobergrenze in Höhe von 

185,35 Mio. EUR festlegte, betrug jene für Oberösterreich 

14,00 Mrd. EUR. Umgerechnet auf die Einwohner der Länder erga-

Bund 2015/ 7  
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ben sich Hartung obergrenzen zwischen 334 EUR (Kärnten) und 

11.377 EUR je Einwohner (Tirol). Während die Ha ftungsobergrenze 

Kärntens 0,06 % des BIP ausmachte, belier sich jene des Landes 

Oberösterreichs aur 4,56 % des BIP. Dadurch mangelte es an jeg

licher Vergleichbarkeit und Aussagekraft für eine gesamtstaatliche 

Steuerung. (TZ 12) 

Auch für die Gemeinden waren die unterschiedlichen Regelungen 

für die Ermittlung der Haftungsobergrenzen unübersichtlich und 

boten keine geeignete Grundlage für eine gesamtstaalliche Risiko

betrachtung: (TZ 13) 

Haftungsobergrenzen - Gemeinden; 2012 

Haftungsobergrenzen 

in Mio. EUR in EUR je EW in 'fo des BIP 

Burgenland 121,69 425 0,04 

Kärnten 809,23 1.456 0,26 

Niederösterreich 1.487,41 920 0,48 

Oberösterreich 2.403,93 1.697 0,78 

Salzburg 398,45 751 0,13 

Steiermark 2.546,79 2.106 0,83 

lirol 439,60 617 0,14 

Vorarlberg 234,57 631 0,08 

.... t 1.44s.t7 2,75 

Quellen: Amter der landesregierungen: RH 

Bund 2015/7 

Während 2012 für die Gemeinden des Landes Burgenland die 

Haftungsobergrenze bei 121,69 Mio. EUR lag, betrug jene für die 

Steiermark 2,547 Mrd. EUR: Umgerechnet aur die Einwohner des 

Landes ermittelten sich Haftungsobergrenzen zwischen 425 EUR 

(Burgenland) und 2. 106 EUR je Einwohner (Steiermark). Die Har

tungsobergrenzen der Gemeinden belieren sich im Jahr 2012 zusam

mengerechnet aur 8,442 Mrd. EUR und damit auf 2,75 % des BIP. 

Anders als bei den Ländern war bei den Gemeinden die Summe der 

Haftungen mit 6,674 Mrd. EUR niedriger als die kumulierten Har

tung obergrenzen in Höhe von 8,442 Mrd. EUR. (TZ 13) 

17 
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Für die Ermittlung des Ausnützungsstandes der Haftungsobergren

zen waren auf Länder- und Gemeindeebene höchst unterschied

liche Vorschriften in Geltung. Gemeinsam mit der unterschiedlichen 

Methodik bei Ermittlung der Haftungsobergrenzen führte dies zu 

einer Unübersichllichkeit. infolge derer es - ohne vertiefende Infor

mationen - nicht möglich war, sich ein Bild über die tat ächliche 

Haftungssituation der Länder- und Gemeindeebene zu verschaf

fen. (TZ 14) 

Der ÖSLP 2012 ermöglichte, für die Risikovorsorge Haftungen zu 

Risikogruppen zusammenzufassen. Risikogruppen als Grundlage rur 

die Ermittlung jener Beträge, mit denen Haftungen auf die Haf

tungsobergrenzen angerechnet wurden, um den Ausnützungsstand 

zu ermitteln - wie dies die landesrechtlichen Vorschriften von sechs 

Ländern vorsahen -. waren dem ÖStP 2012 nicht zu entnehmen. 

rrz 15) 

Die Risikogruppen zielten darauf ab, das Ausfallsrisiko des Schuld

ners abzubilden. Jeder Risikogruppe wurde ein Gewichtungsfaktor 

bzw. ein Prozentsatz zugeordnet (zwischen 0 % und 100 %). Diese 

Prozentsätze in Kombination mit den absoluten Haftungsbelrägen 

ergaben rur jede Haftung jenen Betrag, der auf die Haftungsober

grenze angerechnet wurde. (TZ 16) 

In den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg 

und Vorarlberg sowie rur die Gemeinden der Länder Burgenland, 

Niederösterreich, Salzburg (pauschale Gewichtung ohne Risikogrup

penbildung), TiroI und Vorarlberg waren aufgrund dieser Risiko

gruppenbildung die Hartungen - mit Ausnahmejener der höchsten 

Risikogruppe - bei Ermittlung des Ausnützungsstandes der Haf

tungsobergrenzen mit einem niedrigeren Betrag als dem Nominal

wert zu berüCksichtigen. (TZ 16) 

Die Risikogruppen richteten sich v.a. nach der Einflussmöglichkeit 

des Landes auf die jeweiligen RechlStTäger, zu deren Gunsten die 

Hartungen bestanden. Deren flllanzieUe Situation sowie das Risiko 

rur die öffentlichen Haushalte - etwa dadurch, dass eine Haftungs

inanspruchnahme durch Gesellschafterzuschüsse bereilS im Vorfeld 

abgewendet werden muss - bildeten die Risikogruppen nicht aus

reichend ab. Dazu kam. dass die Länder Kärnten und Salzburg2 im 

Jahr 2012 die niedrigste Risikogruppe - diese betraf Haftungen im 

Zusammenhang mit der Verwertung von hypothekarisch besicherten 

1 Fur das Land alzburg sah die entsprechende g(stt2Iich� Bestimmung ('i ne G('wich
Illng mit Null vor. tatsächlich gewichte!<, Salzburg di(' lIaOungt'n der nicdrigsu�n Risi
kogrupPf' mit 10�. 
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Wohnbaudarlehen des Landes sowie für Gebiet körperschaften und 

Gemeindeverbände - mit dem Faktor Null belegten. Dies kam einer 

Umgehung der Risikogruppen gleich. Dasselbe traf de facto auch für 

Risikogruppen mit niedrigen Gewichtungen zu. Die Risikogruppen 

waren daher in ihrer zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bestehen

den Ausprägung keine aussagekräftige Grundlage für die Ermittlung 

des Ausnützungsstandes der Haftungsobergrenzen. (TZ 16) 

Die Länder stellten bei Bildung der Risikogruppen vorwiegend auf 

das Naheverhältnis zwischen dem Haftungsbegünsligten und der 

Gebiet körperschaft ab. Danach richteten sich der Gewichtungs

faktor. der einer Risikogruppe zugeordnet war. und davon abgelei

tet auch der Betrag. mit dem eine Haftung auf die Haftungsober

grenze angerechnet wurde. Haftungen in Risikogruppen mit identen 

bzw. vergleichbaren Haftungsbegünstigten (bspw. zugunslen von 

Gebietskörperschaften. Gemeindeverbänden. Landesfonds) waren 

in den Ländern unterschiedlich gewichtet: (TZ 17) 

Unterschiede in den Gewichtungen - Länder 
H.ftung.b�gün.ttgt� 

Haftungen im Zusammenhang mit der Verwertung von hypothekarisch 
besicherten Wohnbaudartehen/hypotheka,isch besiche,ten Schuldverschrei· 
bungen. deren Einbringlichkeit vom jeweiligen Land garantie,t wird 

Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände 

eigene Fonds. Landesfonds. Anstalten 

Haftunge" für Verbindlichkeiten von Rechtstragern. die dem beherrschenden 
Einfluss des Landes unterliegen bzw. an denen das land direkt mit mehr als 
SO ,. beteiligt ist 

Quellen: Amter der Landesregierungen; RH 

Bund 2015/7 

Gewichtung 

Kirnten 0,. 

Burg�nl.nd S,. 

S.lzburg, 10,. 
Ntederösterretch 

Kirnten 0,. 

Burg�nl.nd S,. 

Salzburg 10,. 

NI�d�röst�rrelch 2S ,. 

Burgenl.nd, 10,. 
Kirnten, S.lzburg 

NI�deröst�rrelch 30,. 

Kirnten 10,. 

S.lzburg, 2S ,. 
St�l�rm.rk 

Niederösterreich 30,. 

Vor.rlbtrg SO ,. 
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Unterschiede in den Gewichtungen - Gemeinden 
Hiftungsbegünstlgte Gewichtung 

pauschale Gewichtung aUer Haftungen Silzburg 40'" 
Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern. an denen die Gemeinde 
allein oder ausschließlich mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeinde
verbänden unmittelbar beteiligt ist 

Burgenlind 

Tlr.l 
10 '" 
25 '" 

V.rirtberg 25 '" 

Haftungen fOr Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden 
Einftuss einer oder mehrerer Gemeinden unterliegen, sei es aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse. der finanziellen Beteiligung ode, der fur den Rechts
träger geltenden sonstigen Vorschriften 

Burgenlind 

Niederöslerrefch 

Tirol, 
V.rirlberg 

25 '" 
30'" 

50'" 

Quellen: Amter der Landesregie,ungen; RH 

Ausnützung 
der Haftungs
obergrenzen 

20 

Die aufgrund der Risikogruppenbildung erfolgte Anrechnung von 

Haftungen auf die Haftungsobergrenzen mit einem niedrigeren Wert 

als dem Nominalwerl erlaubte jenen Ländern, die davon Gebrauch 

machten, vergleichsweise niedrige Haftungsobergrenzen festzule

gen. Je niedriger das Land die Gewichtungsfaktoren fUr die Risiko

gruppen ansetzte, desto niedriger konnle die Haftungsobergrenze 

feslgelegt werden. Dazu kam, dass mit Haftungen. die eine Gewich

tung von Null bzw. einen niedrigen Faktor aufwiesen, de facto die 

Haftungsbegrenzung umgangen wurde. (TZ 17) 

In den Ländern Burgenland, Kärnten, Steiermark, Vorarlberg und 

der Stadt Wien waren die Bankenhaftungen von der Einbeziehung in 

die Haftungsobergrenzen ausgenommen. Dies fUhrte gemeinsam mit 

der aufgrund von Gewichtungsfaktoren verminderten Berücksich

tigung der Haftungsbeträge und den unter chiedlichen Regelungen 

zur Vermeidung von Doppelerfassungen dazu, dass die ausgewie

senen Haftungsobergrenzen und der ermittelte Ausnützungsstand 

nur einen geringen Aussagewert halten. (TZ 18) 

Die Höhe und die Ermittlung de Ausnützungsstandes der Haftungs

obergrenzen waren im Wesentlichen beeinflusst durch 

die gewichteie Anrechnung von Haftungen aur die Haftungs

obergrenzen, 

die Nichteinbeziehung von Haftungen und 

unterschiedliche Regelungen zur Vermeidung von Doppelerfas

sungen. (TZ 1 9) 
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länder und Gemeinden 

Da die meisten Länder ihre Haftungen mit einem niedrigeren Betrag 

aIs dem Nomina.lwert auf die Haftung obergrenzen anrechneten und 

Bankenhaftungen nicht einbezogen, waren die auf die Haftungsober

grenzen angerechneten Beträge nicht repräsentativ für den Gesamt

haftungsstand. Die unterschiedlichen Vorgangsweisen verursachten 

eine Intransparenz, die den ge amtstaallichen Nutzen der Regelung 

zur Haftung begrenzung in Frage teilte. (TZ 20) 

Während die Länder und die Stadt Wien zum 31. Dezember 2012 ins

gesamt Haftungen in Höhe von 70,411 Mrd. EUR aufwiesen, betrugen 

die festgelegten Haftungsobergrenzen in Summe 30,614 Mrd. EUR 

und waren damit nicht einmal halb so hoch wie die Summe der 

Haftungen: (TZ 18, 20) 

Haftungen und Haftungsobergrenzen - länder 

Summe Haftungen I Haftungsobergrenzen Anteil Haftungen an 
Haftungsobergrenzen 

in "'io. EUR in .,. 

Burgenland 2.926,50 460,492 635,5 

Kärnten 17.724,65 185,35 8.993,9 

Niederösterreich 12.275,95 3.862,62 317,8 

Oberösterreich 10.058,63 14.000,00 71,8 

Salzburg3 3.242,16 485,09 668,4 

Steiermark 4.509,88 935,46 482,1 

lirol 5.688,63 8.110,10 70,1 

Vorarlberg 5.505,71 298,09 1.847,0 

Wien 8.479,10 2.277,06 372,4 

.... at 70.411.22 30"14.27 230.0 

Rundungsdifferenzen möglich 
inklusive Haftungen zugunsten der landes-Hypothekenbanken und der aliquoten Anteile der Lander an der gesamt
schuldnerischen Solidarhaftung als Gewährträger zugunsten der PfandbriefsteIle; ohne Haftungen der Einheiten des 
Sektors Staat im Verantwortungsbereich der länder 
Diese Haftungsobergrenze bezog sich nur auf ntu einzugehende Haftungen, 
Das Land Salzburg vertrat die Ansicht. dass tS ktin Gtwährtragtr sti und fur die VerbindlichkeIten der PfandbriefsttUe 
nicht hafte. 

Quellen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Bund 2015/ 7  

Von den Haftungen in Höhe von 70,411 Mrd. EUR im Jahr 2012 
bezogen die Länder und die Stadt Wien - inklusive der gewichtet 

angerechneten Beträge - insgesamt 19,462 Mrd. EUR in die Haf

tungsobergrenzen ein. rrz 19, 20) 
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Die Bankenhaftungen bezogen die Länder wie folgt in die Haftungs

obergrenzen ein: (TZ 20) 

Haftungen - Einbeziehung der Bankenhaftungen in die Haftungsobergrenzen - Länder 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

SalzburgS 

Steiermark 

lirol 

Vorarlberg 

Wien 

.... t 

Rundungsdifferenzen moglich 

Summe Haftungen' 

2.926,50 

17.724,65 

12.275,95 

10.058,63 

3.242,16 

4.509,88 

5.688,63 

5.505,71 

8.479,10 

70.411,22 

davon 
Haftungen zugunsten 

von Banken' 

in Mio. EUR 

2.396,77 

14.989,10 

5.448,75 

3.274,16 

1.463,86 

2.770,71 

5.617,49 

5.339.93 

8.171,43 

41.472,1' 

Anrechnung auf 
Haftungsobergrenzen 

nein 

nein 

gewichtet 

ungewichtet) 

gewiChtel' 

nein 

ungewichtet 

nein 

nein 

1 inklusive Haftunge" zugunsten der Landes-Hypothekenbanken und der aliquoten Anteile der Länder an der gesamt· 
schuldnerischen Solidarhaftung als Gewährträgerhaftung zugunsten der Pfandbriefstelle; ohne Haftungen der Einheiten des 

Sektors Staat im Verantwortungsbereich der länder 
landes-Hypothekenbanken bzw. Bank Austria AG 
keine Anrechnung für die anteilige Solidarhaftung zugunsten der PfandbriefsteUe von 179.30 Mio. EUR 
keine Anrechnung fur die anteilige Solidarhaftung zugunsten der PfandbriefsteUe von 1,408 Mrd. EUR 
Das land Salz burg vertrat die Ansicht. dass es kein Gewährträger sei und tur die Verbindlichkeiten der Ptandbrietstelle nicht 
hafte. 

Quellen: Amter der landesregierungen: Stadt Wien: RH 

22 

Von den zum 3 I. Dezember 2012 bestehenden Bankenhaftungen bezog 

das Land Burgenland eine Haftung in Höhe von 2,397 Mrd. EUR, 

Kärnten in Höhe von 14,989 Mrd. EUR, die Steiermark in Höhe von 

2,771 Mrd. EUR. Vorarlberg in Höhe von 5,340 Mrd. EUR und Wien 

in Höhe von 8,171 Mrd. EUR nicht in die Haftungsobergrenzen ein. 

In den Ländern Niederösterreich und Salzburg erfolgte die Einbezie

hung im Ausmaß der Gewichtung von 30 % (3,274 Mrd. EUR) bzw. 

50 % (55.92 Mio. EURJl. Die Länder Oberösterreich und Tirol rech

neten die Nominalwerte auf die Haftungsobergrenzen an. (TZ 20) 

Die Haftungen der Gemeinden betrugen zum 3 I .  Dezember 2012 ins

gesamt 6,674 Mrd. EUR und waren damit niedriger als die Summe 

der Haftungsobergrenzen in Höhe von 8,442 Mrd. EUR: (TZ 21) 

J Das Salzburger FinanzrahmengC'S('tz 2012 biS 2014 sah �Inc Gf'wichtung von 250 � vor, 

tatsächlich gewichtete das Land Salzburg mit SO �. 
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Haftungen und Haftungsobergrenzen - Gemeinden 

Summe Hiftungen I 
Summe Haftung.- Anteil Haftungen an 

obergrenzen Haftung.obergrenzen 

in loIio. EUR in 't. 

Burgenland 188,07 121,69 154,5 

Kärnten 473,34 809,23 58,5 

Niederösterreich 1.260,75 1.487,41 84,8 

Oberösterreich 1.110,68 2.403,93 46,2 

Salzburg 476,27 398,45 119,5 

Steiermark 1.507,68 2.546,79 59,2 

lirol 859,45 439,60 195,5 

Vorarlberg 797,90 234,57 340,2 

... t 1.174,11 I.44U7 79.1 

Rundungsdifferenzen moglich 
I inklusive der Haftungen zugunsten von Gemeindesparkassen 

QuelLen: Amter der landesregierungen; RH 

Risikovorsorgen 

Bund 201517 

Von den zum 31. Dezember 2012 bestehenden Haftungen der 

Gemeinden in Höhe von 6.614 Mrd. EUR bezogen die Gemeinden 

einen Betrag von 3.518 Mrd. EUR in die Haftungsobergrenzen ein. 

(TZ 21) 

Bei den Gemeinden der Länder Salzburg. Tirol und Vorarlberg 

waren v.a. die gewichtete Anrechnung von Haftungen auf die Haf

tungsobergrenzen und die Nichteinbeziehung der Bankenhaftungen 

dafür au chlaggebend, dass sie die entsprechend niedrig angesetz

ten Haftungsobergrenzen einhalten konnten. Wie schon gegenüber 

den Ländern war auch gegenüber den Gemeinden zu beanstan

den. das durch die länder.vei e unterschiedliche Vorgangsweise 

bei Berechnung des Ausnützungsstandes der Haftung obergren

zen eine Intransparenz entstand, die den gesamtstaallichen Nutzen 

der Regelung zur Haftungsbegrenzung in Frage stellte. Da ein Teil 

der Gemeinden die Haftungen mit einem geringeren Betrag als dem 

Nominalwert auf die Haftungsobergrenzen anrechnete und teilwei e 

Bankenhaftungen nicht einbezog. war der auf die Haftungsober

grenzen angerechnete Betrag nicht repräsentativ für den Gesamt

haftungsstand. (TZ 2 I. 22) 

Für Haftungen. bei denen eine Inanspruchnahme zumindest von 

überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen wird. waren Risiko

vorsorgen zu bilden. Zum 3 I. Dezember 2012 betrug die Summe 

23 
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der Risikovorsorgen der Länder 17,44 Mio. EUR. Die uneinheit

lichen Regelungen für die Bildung von Risikovorsorgen führten zu 

Unübersichtlichkeit und mangelnder Transparenz. (TZ 24) 

Mit Ausnahme der Gemeinden des Landes Oberösterreich, für die 

eine entsprechende Regelung fehlte, waren in allen Ländern die 

Gemeinden verpnichtet. Risikovorsorgen für Haftungen, bei denen 

eine Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich war. zu bil

den. Die Risikovorsorgen der Gemeinden betrugen It. Auskunft der 

Länder insgesamt 22,75 Mio. EUR; diese stammten zur Gänze von 

Gemeinden des Landes Kärnten. Dies war auf die unterschiedlichen 

Regelungen zur Risikovorsorge zurückzuführen und spiegelte die 

tatsächliche Risikosituation der Gemeinden nicht wider. (TZ 25) 

Nach dem ÖStP 2012 waren in die Haftungsobergrenzen auch die 

Haftungen der ausgegliederten Einheiten im Sinne des ESVG 95 

einzubeziehen. Ein Berichtswesen. das den Ländern einen aktuellen 

Kenntnisstand über diese Haftungen verschaffte und eine Ri iko

beurteilung erlaubte, war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht 

eingerichtet. Einheitliche Regelungen über die Einbeziehung dieser 

Haftungen in die Haftungsobergrenzen bestanden ebenfalls nicht. 

(TZ 2&) 

Nach der Fiskal-Rahmenrichtlinie der EU waren Eventualverbind

lichkeiten - die die Richtlinie als .Staatsbürgschaften, notleidende 

Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher Kör

perschaften" deftnierte - öffentlich transparent zu machen. Der 
ÖStP 2012 trug dieser Anforderung insoweit Rechnung, als Bund, 

Länder und Gemeinden nunmehr verpnichtet sind, .sonstige Even

tualverbindlichkeiten im Sinne der Fiskal-Rahmenrichtlinie sinnge

mäß auszuweisen". Dieser im ÖStP 2012 vorgesehene Ausweis war 

positiv, weil dies einerseits im Sinne der von der Fiskal-Rahmen

richtlinie geforderten Transparenz war und es sich dabei andererseits 

auch um ein wichtiges Element für eine gesamtstaatliche Risikobe

trachtung handelte. Allerdings fehlte eine klare Begriffsdeftnition, 

welche Eventualverbindlichkeiten vOn der Ausweispflicht betrof

fen sind. wodurch diese Bestimmung nicht umsetzbar war. (TZ 4) 

Zusammengefasst wichen die Regelungen für Länder und Gemein

den zu den Haf1ungsobergrenzen in wesentlichen Teilen wie folgt 

voneinander ab: (TZ 27) 
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Handlungsbedarf Länder und Gemeinden 

unlerschiedllche Vorgangsweisen 

als fixer oder variabler Betrog 
fe,tgelegt 
varii'bLe Beträge beruhen auf 
unterschiedlich hohen Anteilen an 
- unterschiedlichen Bezugsgtößen 

(RechnungsabschlUsse, Landes
voranschläge, ordentliche Ein
nahmen) und auf 

- unterschiedlichen Bezugszeiträumen 
(laufendes Jahr t; t-2) 

Haftungen werden auf die 
Haftungsob.rgrenzen angerechnet mit 
- Nominalwerten 
- gewichtet auf Grundlage von 

Risikogruppen und damit mit 
niedrigeren Beträgen als den 
Nominalwerten 

- Risikogruppen fassen Haftungen 
nach Maßgabe des Einflusses 
der Gebietskörperschaft auf den 
Haftungsnehmer zusammen 

- unterschiedliche Anzahl an Risiko
gruppen je Land 

- unterschiedliche Gewichtungs� 
faktoren 

Haftungen zugunsten der Landes
Hypothekenbanken, der Pfandbrief
stelle sowie ehemaliger Gemeinde
sparkassen wurden 
- vollständig 
- gewichtet oder 
- gar nicht 
in die Haftungsobergrenzen 
einbezogen 
Unterschiede bei Einbeziehung der 
Haftungen für Verbindlichkeiten, die 
einer Gebietskörperschaft ohnehin 
für ihre �echtsträger lt. ESVG �5 
zugerechnet werden 

Konsequenzen 

Haftungsobergrenzen weisen 
- bei den ländern eine Spannweite 

zwischen 334 EUR je Einwohner 
(Kärnten) und 11.377 EUR je 
Einwohner (Tirol) auf 

- bei den Gemeinden zwischen 
425 EUR je Einwohner (Burgenland) 
und 2.106 EUR je Einwohner 
(Steiermark) 

keine Vergleichbarkeit. keine 
Aussagekraft 

bei Haftungen der Länder in Höhe 
von 70,411 Mrd. EUR betrugen die 
Haftungsobergrenzen insgesamt 
30,614 Mrd. EUR; auf diese Haftungs
Dbergrenzen wurden Haftungsbeträge 
in Höhe von 1�.462 Mrd. EUR ange
rechnet 

Hand lungsallernaliven 

- festlegung einer gesamtstaatlichen 
Haftungsobergrenze mit Haftungs
obergrenzen jeweils für Bund, 
Länder und Gemeinden 

- für eine gesamtstaatliche Ver· 
gteic:hbarkeit Vereinheitlichung 
der Methodik zur Ermittlung der 
Haftungsobergrenzen, beruhend auf 
einheitlichen Ermittlungsgrundlagen 

länder und Gemeinden: 
- Anrechnung der Haftungen mit den 

jeweiligen Nominalwerten auf die 
H aftu ngsoberg renzen 

Risiken für die öffentlichen Hau,halte Länder und Gemeinden: 
werden nur unzureichend abgebildet. 
etwa jene, dass eine Inanspruchnahme 
aus Haftungen bereits im Vorfeld 
bspw. durch Gesellschafterzuschüsse 
abgewendet werden muss 

von den Sankenhaftungen bezogen 
- das Land Surgenland eine Haftung 

in Höhe von 2,397 Mrd. EUR, 
Kärnten von 14,989 Mrd. EU�, die 
Steiermark von 2,771 Mrd. EUR. 
Vorarlberg von 5,340 Mrd. EUR und 
Wien von 8,171 Mrd. EUR nicht in die 
Haftungsobergrenzen ein 

- in Niederösterreich und Salzburg 
erfolgte die Einbeziehung der 
Bankenhaftungen im Ausmaß von 
30." (3,274 Mrd. [UR) bzw. 50 ." 
(55,92 Mio. EUR)' 

- Oberösterreich und Ti,ol rechneten 
die Nominalwerte auf die Haftungs
obergrenzen an 

- Bildung von Risikogruppen nur für 
die Risikovorsorge, nicht auch für 
die Anrechnung von Haftungen auf 
die Haftungsobergrenzen 

- einheitliche Festlegung der Anzahl 
und der Gewichtungsfaktoren der 
Risikogruppen 

Länder und Gemeinden: 
- einheitliche Festlegung, welche 

Haftungen in welchem Umfang in die 
Haftungsobergrenzen einzubeziehen 
sind unter Berücksichtigung der 
gesilmtsti:latlichen Perspektive 

Das Salzburger Finanuahmengesetz 2012 bis 2014 sah eine Gewichtung von 25 '10 vor, tatsächlich gewichtete das land 
Salzburg mit 50 '10. 

QueUen: Ämter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Bund 2 0 1 5/7 2 5  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Kenndaten zu den Haftungsobergrenzen für Länder und Gemeinden; 2012 

8urgenland 

Kirnten 

Ni.d.rö,t.n.lch 

Oberosttrrtlch 

Salzburg 

Steltrmark 

Tlrol 

Vorarlberg 

Wien 

Burgenlilnd 

KIrnten 

Beschluss de, Burgenländischen landtages vom 29. September 2011 Ober den lande,voranschlag 2012; 
Beschluss des 8urgenländischen landtages vom 18. Oktober 2012 Gber den LandesI/oranschlag 2013 
vom 18. Oktober 2012 
Beschluss des Kärntner landtages Ober die Regelung in Bezug auf die zukünftige Übernahme von 
Haftungen vom 16. Dezember 20n 
Liilndtagsbeschluss l068/Ö-1-201l vom 26. Jänner 2012 .. Österreichiuher Stabititätspakt - festlegung 
einer Maftungsobergrenze für die Jahre 2011 - lOU" 

Beschluss des Oberösterreichischen Landuges vom 7. Dezember 20U betreffend den Voranschlag 
des landes Oberösterreich 2012 (Beilage S21/2011 zu den WortprotokoUen des Oberösterrekhischen 
landtages) 

Gesetl vom 14. Dezember 20ll zur Festlegung von Ausgabenobergrenzen fUr das Land Salzburg sowie 
zur Festlegung von allgemeinen Regelungen und Haftungsobergrenzen für das Land und die Gemeinden 
des landes Salzburg (Salzburger Finanzrahmengesetz 10t2 - 2014). lGBI. Nr. 1]/2011 

landtagsbeschluss Hr. 298 vom 13. Dezember 2011. Haftungen des landes Steiermarkl Regelung der 
Haftungsobergrenzen gemäß Östeneichischem Stabililätspakt 2011 (für den Zeitraum 1. Jänner 2012 
bis 31. Dezember 2014) 

Beschluss des Tiroler landtages vom 15. Dezember 2011 über den Landesvoranschtag für das Jahr 2012 
sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2011, Beschluss des Tiral!r landtages vom 4. Oktober 2012 über 
den landesvoranschlag für das Jahr 20ll 

landtagsbeschluss über Haftungen des landes Vorarlberg vom 26. Juni 2012, LGBl. Nr. 50/2012 i.d.g.F. 

Verordnung des Wien er Gemeinderates über die Haftungsobergtenlen vom S. April 2012. va 14/2012 

58. Verordnung der 8urgenländischen LandesregiertJng vom 24. Juli 2012 über die Voraussetzungen für 
die Übernahme von Haftungen durch Gemeinden (lG81. Nr. 58/1012) 
Burgenländische Gemeindeordnung 2003. lGBL Hr. 55/2003 i.d.g.F., Eisenstädter Stadtrecht 2003 -
Ei,StR 2003. lGBI. Nr. 56/100] iod.g.F .• Ru,ter Stadtrecht 100]. lGBI. Hr. 57/200] i.d.g.f. 

67. Verordnung der Kärntner landesregierung vom 10. Juli 2012. ZL A01-AlL-14Z/6-2012, mit der 
Haftungsobergrenzen, Risikogruppen und Risikovorsorgen für die Kärntner Gemeinden einschließlich 
der landeshauptstadt Klagenfurt am Wörther.see und der Stadt Villach nach dem Österreichischell 
St.�ilitiitspakt 2011 festgelegt werden (Kärntner Gemeindehaftung,-Verordnung - K-GHV). 
lGBI. Nr. 67/2012 
Kärntner Allgemeine- Gemeindeordnung - IC-AGO, LGBl. Nr. 66/1998 i.d.g.F .• Klagenfurter 
Stadtrocht 1998 - K-KStR 1998. lGBI. Nr. 70/1998 i.d.g.f .• Villacher Stadtrecht 1998 - K-VStR 1998. 
lGBI. Nr. 69/1998 i.d.g.F. 

Niederöstentlch Verordnung über die mittelfristigen Finanzpläne der Gemeinden und die Haftungsobergrenzen der 
Gemeinden vom 18. Dezember 2012. VO 150/12 
NÖ Gemeindeordnung 1973. GZ 1000-0 i.d.g.F .• St. Pöltner Stadtrecht 1977. GZ 1015-0 i.d.g.f .• Kremser 
Stadtrecht 1977. GZ 1010-0 i.d.g.f .• Waidhofner Stadtrecht 1977. GZ 1020-0 i.d.g.F.. Wr. Neu,tädter 
Stadtrecht 1977. GZ 1025-0 i.d.g.f. 

Oberösterreich Verordnung der OÖ. Landesregierung, mit der Haftungsobergrenzen fOr die Gemeinden und Statutar· 
städte festgelegt werden (OÖ. Haltungsobergrenzen-Verordnung). lGBI. Nr. 111/2012 
landesgesetz. mit dem die oö. Gemeindeordnung 1990. das Statut für die Landeshauptstadt Linl 
1991, das Statut für die Stadt Wel, 1991 und da, Statut für die Stadt Stey, 1992 geändert werden 
(Oö. Gemeinderechts-NoveUe 1011). lGBI. Nr. 1/2012 (Oö. Gemeindeordnung 1990. lGBI. Nr. 91/1990 
i.d.g.F .• Statut für die landeshauptstadt Linz 1992 (Stlo 1991), lGBI. Hr. 7/1992 i.d.g.F .• Statut für 
die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992). lGBI. Nr. 9/1991 i.d.g.f .• Statut für die Stadt Wels 1991 (Stw. 1992). 
lGBI. Nr. 8/1992 i.d.g.F.) 

Sa12.biirg Gesetz vom 14. Dezember 2011 zur Festlegung von Ausgabenobergrenzen für das Land Salzburg sowie 
zur FesUegung von allgemeinen Regelungen und Haftung,Sobergrenzen für das Land und die Gemeinden 
de' Lande, Salzburg (Salzburger finanzrohm.ng .. etz 1011 - 2014). LGBI. Nr. 13/2012; Salzburger 
Gemeindeordnung 1994. lG81. Nr. 107/1994 i.d.g.f.; Satzburger Stadtrecht 1966. lGBI. Nr. 47/1966 
i.d.g.F. 

26 Bund 2015/7 
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Fortsetzung: Kenndaten zu den Haftungsobergrenzen für länder und Gemeinden; 2012 

Steierm.rk 

Ti,ol 

Vorarlberg 

LInMr 

Verordnung der Sleiermärkischen landesregierung vom 15. März 2012 über die weiteren Voraussetzungen 
für die Übernahme von Haftungen durch Gemeinden, lGBL Nr. 26/2012; Verordnun? der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 13. Februar 2014 über die weiteren Voraussetzungen fOr die Ubernahme von 
Haftungen durch Gemeinden und für deren mittelfristige Ausrichtung der Haushattsführung sowie für die 
Transparen, (Haftungsobergren,e-Verordnung). lGBI. Hr. 18/2014 
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967. lG81. Nr. 115/1967 iod.g.F. (GemO). Statut der landeshauptstadt 
Gral 1967. lGBl. Nr. 130/1967 i.d.g.F. 

Verordnung der Titoler landesregierung vom 21. März 2012 über die Festlegung von Haftungs
obergren,en. lGB!. Nr. 39/2012 i.d.g.f. 
10. Gesetz vom 15. Dezember 2011. mit dem das Stadtrecht der landeshauptstadt Innsbruck 1975 
geändert wird. 11. Gesetz vom 15, Dezember 20n. mit dem die Tirote, Gemeindeordnung 2001 - TGO 
geändert wird 

Verordnung der landesregierung über Gemeindehaftungen vom 27, März 2012. VO 21/2012; Gesetz übet 
die Organisation der Gemeind.verwaltung (Gemeindegeset' - GG). lGOI. Nr. 40/1985 iod.g.F. 

31. Oezember 2012 Haftungs· Haftungenl davon gewiChtet ab,olut 
obergrenzen in Haftungs· 

obergrenzen 
einbezogene' 

Betröge 

in Mi •. EUR 

Surgenland 460.49' 2.926.50 keine Angaben 

Kärnten 185.35 17.724.65 82.07 82.07 

Niederösterreich 3.862.62 12.275.95 2.734.22 2.734.22 

Oberösterrekh 14.000.00 10.058.63 9.879.33 9.879.33 

Salzburg' 485.09 3.242.16 274.83 274.83 

Steiermark 935.46 4.509.88 494.06 494.06 

Tirot 8.110,10 5.688.64 5.688.64 5.688.64 

Vorarlberg 298.09 5.505,71 57.98 57.98 

Wien 2.277.06 8.479.10 250.65 250,65 

� JO..S4 27 7O.4S!,22 S'.46S 71 3.643 SI SS.lSI,.2 
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Fortsetzung: Kenndaten zu den Haftungsobergrenzen für Länder und Gemeinden; 2012 

'I.II.�II 

31. Dezember 2012 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

..... 
Rundungsdifferenzen möglich 

H" tungl
obergrenzen 

121,70 

B09,23 

1.487,41 

2.403,93 

398,45 

2.546,79 

439,60 

234,57 

1.441." 

Hoftungen' 

188,07 

473.34 

1.260,75 

1.110,68 

476,27 

1.507,68 

859,45 

797,90 

"'74, 1' 

davon 
in H.'tungl
obergrenzen 
einbezogeneS 

80trägo 

in Mio. EUR 

keine Angaben 

473,34 

340,31 

1.110,68 

185,64 

1.507,68 

244,40 

140,37 

5 •• ,51 

gewlchtot 

340,31 

182,78 

244,40 

140,37 

'10.72 

.blolut 

473.34 

1.110,68 

1.083,05 

ZM7.o7 

I einsehtie!!lich der Haftungen zugunsten der landes-Hypothekenbanken und des atiquoten Anteils an der gesamt· 
schuldnerischen Solidarhaftung zugunsten der Pfandbriefstelle als Gewahrtrager. ohne Haftungen von Einheiten des 
Sektors Staat nach dem ESVG 95 im Verantwortungsbereich der länder. Das land Salzburg vertrat die Ansicht. dass es kein 
Gewähruager sei und rur die Verbindlichkeiten der PfandbriersteUe nicht hafte. 
Fur 2012 bestand 1m Burgenland noch keine Regelung im Sinne des ÖStP 2012. Die bestehende Obergrenze betraf neu 
einzugehende Haftungen. 
in den Landern Oberosterreich, Tirol und der Stadt Wien mit Nominalwerten, in den übrigen Ländern gewichtet 
inklusive der Hartungen fur Gemeindesparkassen, ohne Einheiten des Sektors Staat nach dem ESVG 95 im Verantwortungs
bereIch der Gemeinden 

s in karnten, Oberosterreich und der Steiermark mit den Nominalwerten, in den ubrigen Landern geWIchtel. Burgenland 
berechnete die Gewichtung erst ab 2013 

Quellen: AmteT der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

28 

I Der RH überprüfte von Dezember 201 3 bis Jänner 201 4  die Haftungs
obergrenzen für Länder und Gemeinden nach dem ÖSlerreichischen 
Slabililälspaki 201 2 (ÖStP 20 ( 2). Die Prüfung umfassle sämtliche 
Bundesländer und die Bundeshauptsladl Wien (im Folgenden: Sladl 
Wien). 

Ziel der Prüfung war, die Regelungen zu den Haftungsobcrgrcnzen 
auf Länder- und Gemeindeebene zu erheben, die Unterschiede aufzu
zeigen und auf ihre Übereinstimmung mil den Vorgaben und Zielsel
zungen des ÖSIP 201 2 zu beurteilen. Die Prüfung bezog sich auf das 
Finanzjahr 2012 .  

Das Prüfungsergebnis übermillelle der RH im November 201 4. Die 
Siellungnahmen der überprüften Länder langlen im Jänner, Februar 
und im März 201 5  im RH ein. Der RH erslallel eine Gegenäußerungen 

Bund 201 5/7 
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und 2012 

Bund 2 0 1 5/7 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

im April 201 5: gegenüber dem BMF war eine Gegenäußerung nicht 
errorderlich. 

2 Der Österreich ische Stabilitätspakt (ÖSLP) ist eine Vereinbarung zwi
schen Bund, Ländern und Gemeinden über die Koordination der Haus
haltsführung dieser Gebietskörperschaften. Diese Vereinbarung trat 
erstmals am I .  Juli 1 999 in Kraft (Vereinbarung gemäß Art. I Sa B-VG)4 
und wurde seither mehrmals geändert. Die letzte Änderung trat mit 
I. Jänner 201 2  in Kraft. 

Der ÖstP dient der Umsetzung der union rechtlichen Verpflichtungen 
zur Haushaltsdisziplin der Mitgl ied laaten aur nationaler Ebene. Dem
entsprechend wurden im ÖStP 201 2 auch die vor dem Hintergrund der 
Finanz-. Wirtschafts- und Schulden krise erweiterten Fiskalregeln der 
EU aur nationaler Ebene für verbindlich erklärt. 

Eine Verpflichtung der Gebietskörperschaften zur Begrenzung der Har
tungen enthielt erstmals der ÖstP 201 1 .  Dieser sah u.a. die autonome 
Festlegung verbindlicher Hartungsobergrenzen für Bund, Länder und 
Gemeinden sowie die Regelung von Risikovorsorgen rur den Fall von 
Ausrallen vor. Bund und Länder (die Länder auch für die Gemein
den) verpfl ichteten ich darin insbesondere. die Haftungsobergren
zen so restzulegen, dass sie _in diesem Bereich der Haushaltsführung 
zur Sicherstellung des gesamtwirtscharUichen Gleichgewichts und zu 
nachhaltig geordneten Haushalten beitragen.-s 

Nach den Erläuterungen zum ÖstP 201 1  besteht das Wesen der Har
tung unabhängig von der Bezeichnung des Rechtsverhältnisses - wie 
z.B. Bürgschaft, Garantie oder Patronatserklärung - darin, dass der 
Haftungsgeber bei Eintritt normierter Haftungstatbestände zur Har
tung herangezogen werden kann. 

3 Der derzeit geltende ÖStP 201 26 trat rückwirkend m it I .  Jänner 201 2  
in Kraft. Er übernahm die Regelung zu den Haftungsobergrenzen des 

4 Das Bundrs-Vrrfassungsgrsftz übu Ermächtlgungrn drs ÖSl�rrri('hlS('h�n G�meinde
bundts und drs Osttrreichi.schtn Slädltbundt'S erm ('hllBI Bund. Undtr und Grmein
den. miteinander VtTtinbarungrn u�r eanC'n Konsuhationsm«hanismus und (iRen 
Stabilitätspakl abzuschliefkn. 

, An. I J  Ab,. 3 OS,p 2012 

6 V("�inbarung zwischC'n d('m Bund. den Ländern und den Grmeinden Ober einen Östcr
rtichisch.n Stabilität'pakt 2012 - ÖStP 2012. 8GBi. I Nr. 1 J/2013 

29 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 33 von 100

www.parlament.gv.at



Rechtlicher Rahmen 

Fiskal-Rahmen
richtlinie 

30 

R 
H 

ÖStP 201 1  und sah u.a. zusätzlich Verörfentlichungspflichten im Hin
blick auf unionsrechLliche Vorgaben vor (siehe dazu TZ 4). Der RH 
legte den weiteren Ausführungen den ÖStP 201 2  zugrunde. 

4.1 ( I )  Gemäß Fiskal-Rahmenrichtlinie der EU? sind Eventualverbindlich
keilen insbesondere .mögliche Verpnichtungen, die vom Eintreten oder 
Nichteintreten eines mehr oder weniger unsicheren künftigen Ereig
nisses abhängen, oder gegenwänige Verpnichtungen. bei denen eine 
Zahlung nicht wahrscheinlich ist oder bei deren wahrscheinlicher Zah
lung deren Höhe nicht ausreichend verlässl ich geschätzt werden kann. 
Dazu zählen beispielsweise relevante Informationen über Staatsbürg
schaften. nOlleidende Kredite sowie Verbindl ichkeiten aus der Tätigkeit 
öffentlicher Körperschaften. gegebenenfalls einschließlich von Wahr
scheinlichkeit und potenziellem Fälligkeitstermin der Eventualverbind
lichkeiten." 

Aufgrund dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten für alle Teilsek
toren des Staates Informationen über Eventualverbindlichkeiten zu 
veröffentl ichen, die sich erheblich auf die öffentlichen Finanzen aus
wirken können, darunter Staatsbürgschaften, notleidende DarlehenS 
und Verbindl ichkeiten au der Tätigkeit öffentlicher Körperschaften. 
Ferner haben sie Informationen über Beteiligungen des Staates am 
Kapital privater oder öffentlicher Unternehmen bezüglich wirtschaft
lich erheblicher Beträge zu veröffentlichen. 

(2) Während nach dem ÖStP 201 2 das Wesen der Haftung darin besteht, 
dass der Haftungsgeber bei Eintritt normiener HaFtungstatbestände zur 
Haftung herangezogen werden kann. legte die Fiskal-Rahmenrichtli
nie bei den Eventualverbindlichkeiten eine umfassendere Sichtweise 
zugrunde. Durch die Einbeziehung von .. StaatsbürgschaFten, nOllei
den den Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher 
Körperschaften" erfolgte explizit eine crweitene, auf den Gesamtstaat 
bezogene Betröchtung der Risiken für öffentliche Haushalte. 

(3) Die Eventualverbindlichkeiten sind 11. Fiskal-Rahmenrichtlinie 
öffentlich transparent zu machen. Der ÖStP 201 2 trug dieser Anfor
derung insoweit Rechnung, als Bund, Länder und Gemeinden nunmehr 

1 Richtlinie 2011 /eS/EU des Rates vom 8. November 2011 über die Anforderungen an die 
haushallspolilischcn Rahmen der Mitgliedstaaten; insbesondere Kapitel '4 �Transpa
fenz der öfTentlichen Finanzen und umfassender Anwendungsbereich des Haushahs
rahmensM 

8 Notleidende Darlehen sind deflnien als Darlehen. welche 90 Tage in Verzug sind. Dar
lehen, die weniger als 90 Tage in Verzug sind. können bei Vorliegen cn15prt<'hender 
Gründe (bspw. Insolvenz) notleidend sein. Die nalionale Publikation umfasst jeweils 
einen aggrcgiencn Wert je Staatssubsd.lor. 

Bund 2015/7 
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Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

verpflichtet sind, .sonstige Eventualverbindlichkeiten im Sinne der Fis
kal-Rahmenrichtlinie sinngemäß auszuweisen". Laut den Erläuterungen 
zum ÖSLP 2012 ist die e Regelung so zu verstehen, dass die Venrags
paneien die .sonstigen Eventualverbindlichkeiten· jeweils in eigener 
Verantwonung ausweisen. Eine klare Begriffsdefmition, welche Even
tualverbindlichkeiten von der Auswei pflicht betroffen sind, fehlte. 

4.2 Den im ÖSLP 2012 vorgesehenen Ausweis der sonstigen Eventualver
bindl ichkeiten (.Staatsbürgschaften, notleidende Darlehen und Ver
bindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher Körperschaften·) beuneilte 
der RH po itiv, weil dies einerseiLS im Sinne der von der Fiskal-Rah
menrichtlinie gefordenen Transparenz war und es sich dabei anderer
seits auch um ein wichtiges Element für eine gesamtstaatliche Risiko
betrachtung handelte. 

Er wies jedoch kritisch auf die fehlende Begriffsdefmition hin, was 
dazu führte, dass diese Bestimmung nicht umselZbar war. Um die 
angestrebte Transparenz ent prechend den unionsrechtlichen Vorga
ben zu erreichen, empfahl der RH dem BMF und den Ländern, klar zu 
defmieren, welche Eventualverbindlichkeiten von der Ausweispflicht 
betroffen sind. Weiters empfahl der RH dem BMF und den Ländern, 
diese Informationen dazu zu nULZen, ein gesamtstaatl iches, gebieLS
körperschaftenübergreifendes Risikomanagement au zuarbeiten und 
zu vereinbaren. Dabei sollten neben Haftungen auch weitere Eventu
alrisiken für die öffentlichen Haushalte, etwa aus Beteiligungen und 
Darlehensgewährungen, einbezogen werden. 

4.3 (I) Das Land Kämten begrüßte in seiner Stellungnahme die Empfehlung 
des RH, eine klare Definition der Eventualverbindlichkeiten zu schaf
fen. Zudem stellte es in Aussieht, mit den beamteten Finanzreferenten 
die Möglichkeiten für ein gesamtstaatliches, gebietskörperschaften
übergreifende Risikomanagement unter Berücksichtigung der Klärung 
verfassullg ree/ltlie/ler Aspekte sowie der in den Ländem bestehenden 
u'lterschiedliche'l (rechtlichetl) ituationen zu erÖrtem. 

(2) Das Land Niederösterreich verwies in seiner Stellung'lalllne bezüg
lich einer Definition der Eventualverbindlichkeiten a uf die Refonn der 
VRV. wo Fragen der BegriJJsdefinition, der Ausweispjlicht und des 
Risikomanagemems diskutiert würden. 

4.4 Der RH bekräftigte, wie schon das Land Niederösterreich in seiner Stel
lungnahme, die Notwendigkeit einer raschen Umsetzung der Reform 
des Hau haltsrechts. Er betonte in diesem Zusammenhang die Notwen
digkeit der konstruktiven Mitwirkung aller Betroffenen an der Finali
sierung der derzeit laufenden Verhandlungen. 

3 1  
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Art. 1 3  ÖStP 2012 
(Haftungs· 

obergrenzen) 

5.1 Die Bestimmungen zu den Haftungsobergrenzen fInden sich in An. 13 
ÖStP 2012: 

Tabelle 1: Art. 13 ÖStP 2012 

Regelung 

Rechtsnltur der Besttmmungen 
(Art. 13 Abs. 1 äStp 2012) 

Geltungsztltr.um 
(Art. 13 Abs. 1 ÖStP 2012) 

Pdnltlon 
(Art. 13 Abs. 2 OStP 2012) 

Hlftungsobergrenzen 
(Art. 13 Abs. 3 OStP 2012) 

Geltungsbereich 
(Art. 13 Abs. 3 ÖStP 2012) 

weitere Regelungslnh.lte 
(Art. 13 Abs. 4 OStP 2012) 

Rtstkovorsorgen 
(Art. 1 3  Abs. 5 ÖStP 2012) 

RIsIkobeurteIlung 
(Art. 13 Abs. 5 äStp 2012) 

Bildung von Rislkogruppen 
(Art. 13 Abs. 6 ÖStP 2012) 

besondere Auswelspftlcht 
.ufgrund unlonsrechtUcher 
Vorg.ben 
(Art. 13 Abs. 7 OStP 2012) 

Inh.lt 

Für die Bundesebene werden durch den Bund (in Form eines Gesetzes), für die 
Länder- und Gemeindeebene durch die Länder rechtlich verbindliche Haftungs· 
obergrenzen festgelegt. 

Haftungsobergrenzen werden über einen mittelfristigen Zeitraum im Vorhinein 
festgelegt. 

Oas Wesen der Haftung besteht. unabhängig von der Bezeichnung des Rechts· 
verhältnisses - wie z.B. Bürgschaft. Garantie. Patronatserklärung etc. - darin, 
dass der Haftungsgeber bei Eintritt normierter Haftungstatbestände zur Leistung 
herangezogen werden kann. 

Die Haftungsobergrenzen werden von Bund und Ländern (die Länder auch für 
die Gemeinden) so festgelegt, dass sie in diesem Bereich der HaushaltsfUhrung 
zur Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und zu nachhaltig 
geordneten Haushalten beitragen. 

Die Haftungsobergrenzen werden sich auf die Verantwortungsbereiche der 
Gebietskörperschaften nach dieser Vereinbarung (ESVG) beziehen.' 

Die Regelung zu den Haftungsobergrenzen wird auch 
- das Verfahren bei Haftungsübernahmen, 
- jedenfalls vorzusehende Bedingungen und Informationspftichten gegenüber 

dem aLLgemeinen Vertretungskörper enthalten und regeln, dass 
- Haftungen im Rechnungsabschluss sowohl hinsichtlich Haftungsrahmen als auch 

Ausnützungsstand auszuweisen sind. 

Für Haftungen. bei denen eine Inanspruchnahme zumindest von überwiegender 
Wahrscheinlichkeit angenommen wird, sind Risikovorsorgen zu bilden. 

Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Inanspruchnahme 
ist für jede Obernommene Haftung grundsätzlich einzeln zu beurteilen, die 
Risikovorsorge erfolgt für Einzelhaftungen anhand der Risikoeinschätzung dieser 
Einzelhaftungen. 

Unbeschadet von Abs. 5 kann vorgesehen werden. dass gleichartige Haftungen 
hinsichtlich Risikovorsorgebildung zu Gruppen vergleichbaren Risikos zusammen· 
gefasst werden. 
Für Risikogruppen ist eine Oberwiegende Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
einer Inanspruchnahme anzunehmen, wenn die Gebietskörperschaft in der Ver
gangenheit häufig und Uber einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen 
wurde. 
Oie Ermittlung der Risikovorsorgen tOr Risikogruppen erfolgt anhand der Erfah· 
rungswerte der zumindest letzten fünf Finanzjahre. 

Sonstige Eventualverbindlichkeiten im Sinne der Fiskal-Rahmenrichtlinie werden 
von Bund und Ländern (die Länder auch für die Gemeinden) sinngemäß ausge· 
wiesen. 

Nach den Erlauterungen zum ÖStP bedeutet der Klammerausdruck .. (ESVG)". dass von der Haftungsobergrenze die jeweiligen 
Kernhaushalte und jene dem Sektor Staat zugehorenden Ausgliederungen umfasst sind. die im Verantwortungsbereich 
der jeweiligen Gebietskorperschaft liegen. Nicht umfasst werden daher etwa Kammern. die Sozialversicherungen oder die 
Osterreichische Hochschulerschaft. 

Quelle: Osterreichischer Stabilitätspakt 2012 
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Für die Umsetzung der Regelung über die Haftungsbegrenzung durch 

Bund, Länder und Gemeinden waren insgesamt 1 8  Rechtsakte erfor

derlich, die die Gebietskörperschaften autonom setzten. 

5.2 Der ÖStP 201 2 enthielt eine Reihe von Vorgaben zur Haftungsbegren

zung, die der RH wegen der damit angestrebten Risikominimierung 

und Transparenz positiv beuneilte. Dies betraf insbesondere die Ver

pnichtung für die Gebietskörperschaften, Haftungsobergrenzen fest

zulegen und in die Haftungsobergrenzen neben den Kernhaushalten 

auch die Einheiten des Sektors Staat It. ESVG 95 einzubeziehen, wei

ters die Verpnichtung, Risikovorsorgen zu bilden, das Verfahren bei 

Haftungsübernahmen zu regeln sowie Informations- und Ausweis

pflichten festzulegen. 

Kritisch beuneilte der RH allerdings. dass der ÖStP 201 2  die Haftungs

obergrenzen weder der Höhe nach festlegte noch methodische Vorga

ben rur eine einheitliche Ermittlung enthielt. Vielmehr war die Fe tle

gung von Haftungsobergrenzen jeder Gebietskörperschaft überlassen. 

Dadurch bot der ÖStP 201 2  den Gebietskörperschaften die Möglichkeit. 

völlig unterschiedliche Regelungen über die Haftungsobergrenzen zu 

treffen. Da für die Umsetzung der Regelung über die Haftungsbegren

zung durch Bund. Länder und Gemeinden in gesamt 1 8  Rechtsakte 

erforderlich waren, die von den Gebietskörperschaften autonom gesetzt 

wurden, wirkten sich die Regelungslücken im An. 1 3  ÖStP 201 2, wie 

der RH kritisch fest teilte. besonders negativ aus. 

5.3 (I)  Das wnd Burgenland betonte in seiner teIlungnahme, dass es jeder 
Gebietskörperschajl selbst überlassen sei. Hajlw,gsobergrenzen festzu
legen. Demelllspred,end I,abe esJür seine 1 71 Gemeinden mit Verord
I/Ung einerseits eine landesweite Obergrenze Jür die Haftungen in Höl,e 
von 50 % der Einnahmen des Abschnil1s 92 der Redlllungsabsd,lüsse 
des zweirvorangegangenen Jahres festgelegt, andererseits zur Ermirr
lung des Wertes einer Haftung nicht den Nominalwert herangezogen, 
sondem den aufgrund der jeweiligen Risikoklasse erred,neten Wert. 

(2) A uch das Land Niederösterreich wies in seiner Stellu"g"al,me 
darauf hin, dass der ÖStP keine einl,eitlid,en Vorgaben zu den Haf
rungsobergrenun vorsehe. Mangels konkreter Vorgaben hätte" die Län
der unterschiedliche Hajlullgsobergrellull festgelegt. 

5.4 Der RH erwidene den beiden Ländern. dass neben der Regelungslücke 

im ÖStP auch die mangelnde Abstimmung der Länder untereinander 

die unübersicht lichen und für die gesamtstaatliche Steuerung unbe

friedigenden Ergebnisse hervorgebracht hane. 
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6.1 ( I )  Die Haftungsobergrenzen sollen It. dem ÖStP 201 2  "zur Sicherstellung 
des gesamtwinschafilichen Gleichgewichts und zu nachhaltig geord
neten Haushalten beitragen". Eine Konkretisierung dieser Zielsetzung 
- bspw. durch die Fesllegung quantifIzierbarer Haftung obergrenzen -
nahmen die Vertragspartner nicht vor. Der ÖStP 201 2  enthielt weder 
gesamtstaatlich noch für die einzelnen staatlichen Ebenen eine Quan
tiflzierung bzw. betragsmäßige Fesllegung von Haftungsobergrenzen. 
Somit hatten Bund und Länder einen betragsmäßig unbeschränkten 
Spielraum bei Fest legung ihrer Haftungsobergrenzen. 

(2) Der ÖStP 201 2 ließ zudem die Ermittlungsmelhode für die Haf
tungsobergrenzen (siehe dazu TZ 1 2) offen und regelte auch nicht. 
welche Haftungen in die Haftungsobergrenzen einzubeziehen waren. 
Offen war auch die Art und Weise der Ennittlung des Ausnützungs
stande (siehe dazu TZ 1 9) der Haftungsobergrenzen. Eine KlarsteI
lung. ob Gebietskörperschaften Haftungen aus dieser Begrenzung aus
nehmen konnten. fehlte (TZ 1 8). 

(3) Eine Regelung über die Vorgangsweise bei Überschreiten der Haf
tungsobergrenzen enthielt der ÖStP 2012 nicht. 

6.2 ( I )  Der RH hielt krit isch fest. dass die Zielsetzung für die Haftungs
begrenzung im ÖStP 201 2  durch Bezugnahme auf die Sicherstellung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und auf nachhaltig geord
nete Haushalte zwar eine gesamtstaatliche Perspektive enthielt, eine 
Konkretisierung - in Fonn betragsmäßig festgelegter bzw. quanti
flzierbarer Haftung obergrenzen sowie hinsichtlich der einzubezie
henden Haftungen oder der Art und Weise der Ennilliung des Aus
nützungsstandes - fehlte jedoch. Daher war unklar. welche Maßstäbe 
zur Erfullung der gesamtstaatlichen Perspektive gelten sollten. 

Der RH empfahl dem BMF und den Ländern. Vereinbarungen im Rah
men der Haushaltsflihrung in der erforderlichen Regelungstiefe abzu
schl ießen und mit konkreten IndikalOren zu versehen. so dass die Ein
heitlichkeit gewahrt und die Zielerreichung überprüft werden kann. 

Weiters empfahl der RH dem BMF und den Ländern. einheitliche Stan
dards flir die Erfassung von Eventualverbindlichkeiten im Sinne der 
Fiskal-Rahmenrichtlinie (bspw. notleidende Darlehen) festzulegen. 

(2) Darüber hinaus fehlten im ÖSlP 2012 .  wie der RH kritisierte. Rege
lungen über die Vorgangsweise bei Überschreiten der l Iaflungsober
grenzen. Er empfahl dem BMF und den Ländern. diese Regelungs
lücke zu schließen. 

Bund 2015/1 
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6.3 (J) Das Land Känlt�n hi�/t in s�iner St�lIungnahm� Regelung�n üb�r 
die Vorg�h�nsweis� b�i Oberschrdt�n der Haftung obergrenlfn nichtjür 
norw�ndig. Da der ÖStP 20/2 weder g�samtstaatlich noch jür die ein
zelrren staatlidren Eb�n�n �ine Quanrijizierung von Haflungsobergr�n
zen enthalte und di� Gebi�tskörperschaft dadurch einen weiten Spi�/
raum bei der F�stlegung d�r Haftungsobergrenzen Irabe. könnten diese 
b�tragsmäßig so festgelegt werdm (nämlich zu hoch). dass ein Ober
schreiten überhaupt nidrt möglich sei. Dennodr wolle das Land illl Rah
mell seiller Möglichkeiten an einem diesbezüglicheIl Vercillheitlidrullgs
prolfss teilnehmell. Für die Gellleindeebene enthalte zwar die Kömtner 
GemdndehaushaltsordllUlrg Regelung�n betreJJ�nd das Ob�rsd"dten d�r 
Haftungsob�rgr�nz�n. d�lIIroch spr�ch� nach Ansicht d�s Land�s nidus 
g�g�n �ine sinnvolle Weiter�ntwicklung dieser Regelungen. 

(2) Das Land Niederöst�,,�idr v�rwies in sein�r St�lIungnahm� darauf, 
dass die Festlegung der Haflungsobergr�nlf �in wesentlicher T�iI der 
Budgethoheit der einlflrr�n Länder und ihrer Landtage sei und dah�r 
inliner durch den Landtag Ulld nidu durch VorgabeIl des Bundes zu 
erfolgeIl habe. 

6.4 Der RH stimmte dem Land Kärnten darin zu. dass derzeit die Möglich

keit besteht. die Haftungsobergrenzen zu hoch festzulegen. Dies änden 

aber nichts an der Tatsache. dass sowohl aussagekräftige Haftungs

obergrenzen al auch Regelungen mit konkreten Maßnahmen fUr den 

Fall eines Überschreitens der Haftungsobergrenzen erforderlich sind. 
Überdies sprach sich der RH fUr die Festlegung einer gesamtstaatli

chen Haftungsobergrenze aus. Dies würde den Spielraum der einzelnen 

Gebietskörperschaft bei Festlegung ihrer Haftungsobergrenze wesent

lich einengen. 

(2) Den Au führungen des Landes Niederö terreich. wonach die Fe t

legung der Haftungsobergrenzen nicht durch Vorgaben des Bundes 

zu erfolgen habe. entgegnete der RH. dass eine diesbezügliche Vor

gabe nicht in seiner Empfehlung enthalten war. Er wies vielmehr aus 

gesamtstaatlicher Perspektive auf die fehlende Konkretisierung der 

Haftungsobergrenzenrcgelung hin. 

Neben der Regelungslücke im ÖStP war auch die mangelnde Abstim

mung der Länder untereinander ursächlich für die unübersichtlichen 

und für die gesamtstaatliche Steuerung unbefriedigenden Ergebnisse. 
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7.1 ( I )  Haftungsobergrenzen sind gemäß ÖStP 201 2 übereinen minelfristigen 
Zeitraum im Vorhinein flir die Bunde ebene bundesgesetzlich und flir 
die Länder und Gemeinden durch die Länder rechtlich verbindlich fest
zulegen.9 

(2) Länder 

Die Rechtsnatur der Regelungen der Länder war. wie aus der folgenden 
Tabelle hervorgeht. unterschiedlich: 

Tabelle 2: Rechtsnatur der Regelungen über die Haftungsobergrenzen; Länder 

Burgenland2 

Kirnten 

Hiederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vor.rlberg 

Wien 

landesgesetz Verordnung 

X 

Xl 

landugsbeschluss 

gesondert 

X 

X 

X 

X 

mit landes
voranschlag 

X 

X 

X 

I Verordnung des Wiener Gemeinderats 
2 ab dem Jahr 2013 

QueUen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

36 

Das Land Salzburg seme die Bestimmungen des ÖStP 201 2 zur Haf
tungsbegrenzung mit einem Landesgesetz 10 um. In den Ländern 
Kärnten. Niederösterreich. Steiermark und Vorarlberg ergingen danir 
jeweils gesonderte Landtagsbeschlüsse. aber keine Landesgesetze; in 
den Ländern Burgenland. Obcröstcrreich und Tirol erfolgte die Rege
lung im Rahmen der Beschlussfassung des Landtages über den Lan
desvoranschlag. Die Stadt Wien regelte die Haftungsobergrenzen mit 
Verordnung. 1 1  

� Ar1. I )  Abs. l ÖSti) 2012 

10 Währtnd dt"( Gtbarungsülxrprürung war das Salzburgt"( FmanzrahmC'ngc:-

�t2 2012 biS 2014. LGBI. Nr. 23'2012. m Gdlung. 

11 Vtrordnung dn Wlt"ner Gtmtlnd('r.lts uber dlC' IlaftungsobC'Tgrtnzt'n vom S. April 2012. 

VO 14/2012 
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(3 )  Gemeinden 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

Die Festlegung der Haftungsobergrenzen fiir Gemeinden erfolgte auf
grund von Ermächtigungen in den Gemeindeordnungen der Länder 
jeweils durch Verordnungen. 1 2 Eine Ausnahme bildete auch hier das 
Land Salzburg. das die diesbezügliche Regelung für die Gemeinden im 
Salzburger Finanzrahmengesetz 201 2 bis 2014 traf. 

7.2 Die Festlegung der Haftung obergrenzen erfolgte nur in Salzburg in 
Form eines Landesgesetzes. Der RH hob dies positiv hervor. I n  den 
übrigen Ländern handelte es sich um Beschlüsse der Landtage. 

8.1 ( I )  Die Haftungsobergrenzen haben sich nach An. 1 3  Abs. 3 ÖStP 201 2 
auf die _ Veranrwonungsbereiche der Gebietskörperschaften nach die
ser Vereinbarung (ESVG) zu beziehen-. Der Klammerausdruck _ESVG
ist It. den Erläuterungen so zu verstehen. dass von der Haftungsober
grenze die jeweiligen Kernhaushalte und jene dem ektor Staat zuge
hörenden Ausgliederungen umfasst sind. die im Verantwonungsbe
reich der jeweiligen Gebietskörperschaft l iegen. l l 

Das Land Burgenland und die Stadt Wien bezogen im Gegensatz zu 
den übrigen Ländern die Haftungsobergrenzen nur auf die Kernhaus
halte. d.h. auf die jeweilige Gebietskörperschaft selbst. Die Hartungen 
ausgegliedener Einheiten im Sinne des ESVG 95 waren - entgegen 
dem ÖStP 201 2  - nicht einbezogen. Für die Gemeinden setzte das 
Land Oberösterreich die Regelung über den Geltungsbereich der Haf
tungsobergrenzen nicht um. 

(2) In  die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers fiel allerdings nur 
die Regelung der Haftungsbegrenzung fiir jene Rechtsträger. deren 
Organisation er zu regeln hatte. Das waren neben dem Land selbst. 
den Gemeinden und den Gemeindeverbänden bspw. auch die Land
winschaftskammern oder Anstalten. Stiftungen und Fonds. die auf 
Basis landesgesetzlicher Grundlagen eingerichtet wurden. 14 Dement
sprechend behal f sich bspw. der Tiroler Landtag im Beschluss zu den 
Haftungsobergrenzen damit. der Landesregierung auFzutragen. im Rah
men ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafiir zu sorgen, dass ausgegli-

12  B�i Statutarst:idlt'n wurden die 5'3Iul('n bzw. die Sladirtthir grlinden. 

1 )  Nach dem ESVG sind mSllluliondle Einheiten wirtschaftliche' Einhcllt'n. die Eigc:nlu
meT von Wa�n und Vermögenswl'nen Stin könnC'n. eigenständig Verbindlichkeiten 
t'lngl'hen. wirtschaftliche Täligburn ausObt:n und Transaktionen mit andertn Ein
heiten vornehmen können. 

14 also nicht: Stiftungen gtmäß dem Bundrs-Stifhmgs- und fondsgesetz, Gesellschaf
ten mit brschränktcT Haftung 
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edene Rechtsträger. die nach dem ESVG 95 dem Verantwonungsbe
reich de Landes zugeordnet sind, keine Haftungen übernehmen, wenn 
dadurch die Haftungsobergrenzen überschritten werden. Die Durch
setzung der festgelegten Haftungsobergrenzen erfordcne daher bspw., 
dass den Gebietskörperschaften die erforderl ichen KOnlroll- und Ein
griffsrechte bereits bei der Ausgliederung oder Unternehmensgrün
dung eingeräumt werden. ' 5  

(3 )  Die Einbeziehung der Haftungen der dem Sektor Staat zuzurech
nenden ausgegliedenen Einheiten im Verantwortungsbereich von Län
dern und Gemeinden in die Haftungsobergrenzen war im Hinblick auf 
die Fiskal-Rahmenrichtlinie der EU geboten. Der RII  wies in diesem 
Zusammenhang auf zwei Faktoren hin:  

I .  Weder aus dem ÖStP 201 2  noch aus den Regelungen der Länder zu 
den lIaftungen bzw. Haftungsobergrenzen konnte eine unminel
bare Verpnichtung dieser Einheiten zur Einhaltung der Haftungs
obergrenzen abgeleitet werden. Länder und Gemeinden mussten 
daher im Rahmen ihrer Einnussmöglichkeiten. etwa aufgrund einer 
Beherrschungs- oder Eigentümerfunktion, die Umsetzung der Haf
tung obergrenzen icherstellen. 

2. Risiken rur Länder und Gemeinden konnten auch durch Haftungen 
von Beteiligungsunternehmen bzw. ausgegliedener Einheiten ent
stehen. die nach der ESVG-Klassiflkation nicht dem Sektor Staat 
zuzurechnen waren: diese Haftungen waren in die Haftungsober
grenzen aber nicht einzubeziehen. 

8.2 Der RH vermerkte, dass in die HaFtungsobergrenzen gemäß dem 
ÖStP 201 2 nicht nur die Kernhaushalte. sondern auch die im jewei
ligen Verantwonungsbereich befIndlichen ausgegliederten Einheiten, 
die nach dem ESVG dem Sektor Staat zuzuordnen sind, einzubezie
hen sind. Kritisch stellte der RH daher fest. das das Land Burgenland 
und die Stadt Wien sowie das Land Oberösterreich Flir seine Gemein
den bei Umsetzung dieser Verpnichtung äumig waren. 

Der RH empfahl dem Land Burgenland und der Stadt Wien sowie 
dem Land Oberösterreich flir seine Gemeinden. in die Haflungsober
grenzen nicht nur die Kernhaushalte, sondern auch die im jeweiligen 
Veranlwonungsbereich befIndlichen ausgegliedenen Einheiten, die 11. 

ESVG dem Sektor Staat zuzuordnen sind. einzubeziehen. 

I'>  Im Sinnt d� ÖStP 2012 Sind alle' EinhC'lIC'n drs Stktors St3at In dir Rtgtlungtn �lref
rrnd dir lIaftungso�rgrenztn l'lnZUMZlthtn. Grundlagr für dir Ennittlung der C'lnZU
bC'zlehenden Rtthtslragt'r Ist dlt' von Statistik Austria publizlrnr liste- staatlichrr Ein
htlttn dn Jrwrihgrn Substktors. 
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8.3 (I) Das wnd Burgenland leille in einer Slellungnahme dazu mil, dass 
nunmehr owohl im Naeltlragsvorm,schlag 2014 als auel, im wn
desvoranschlag 201 5 die Haftungen ausgegliedener EinheileIl ill die 
Haflungsobergrenzenregelung einbezogeIl worden seieIl. Bezüglich der 
Gemeilldell wolle das Lalld u mgehend seiller Verpflichlung aus dem 
ÖSIP 2012 nachkommen. 

(2) Das Wild Oberöslerreich bezog sich in seiner Slellungllahme 
zUlläch I darauf, dass es bei den Gemeinden diesbezüglich bislang 
keine AusJiille gegebell habe ulld auch in Zukunfl eill A usJall niehl zu 
befürelllen sei. Für den Gemeindebereich sei eine Haftungsübemahme 
eines au gegliedenen Gemeilldeuntemehmells für Drille IIichl vorge
sehen, so dass sich eille enlsprechellde rechlliche Regelung erübrige. 
Für den Fall, dass die Einbeziel,ung der dem Seklor Slaat zugehö
renden ausgegliedenell Einheilen im Verantwonungsbereich der jewei
ligell Gebielskörperschaflell eillheillich geregell werde, würde auch das 
Wild Oberöslerreich dies für seine Gemeinden umselzen. 

(3) Laul Slellullgllahme der Sladl Wiell sei sie mil der Verordnung des 
Wieller Gemeinderales vom 26. Nor'ember 2014 über die Haftungsober
gm,uII für die Jahre 201 5 bis 201 8 der EmpJehlullg des RH lIach
gekommell. 

8.4 Zu dem Argument des Lande Oberösterreich, wonach sich für den 
Gemeindebereich eine Regelung über die Einbeziehung der ausgeglie
denen Unternehmen in die Haftungsobergrenzen erübrige, weil derar
tige Haftungsübemahmen nicht vorgesehen seien, verwies der RH auf 
An. 1 )  Abs. ) ÖStP 201 2  sowie die dazugehörigen Erläuterungen. Dem
nach haben die Regelungen über die Haftung obergrenzen die jewei
ligen Kernhaushalte und die dem Sektor Staat zugehörenden Ausglie
derungen zu umfassen. Der RH blieb daher bei seiner Empfehlung und 
verwies auf den die bezüglich bestehenden Regelungsbedarf. 

9.1 Bund. Länder und Gemeinden waren ab dem Finanzjahr 201 1 ,  unter 
Berücksichtigung des rückwirkenden Inkrafttretens des ÖStP 201 1  
jedenfalls ab dem Finanzjahr 201 2, verpflichtet, Haftungsobergren
zen festzulegen. '6  Mit Ausnahme des Landes Burgenland kamen die 
Länder im Jahr 201 2  dieser Verpflichtung nach. Die im Burgenland für 
da Jahr 201 2 bestehende Regelung enthielt lediglich einen Höchst
betrag flir neu einzugehende Bürgschaften, jedoch keine gesamthafte 

16 Eint' Rrgt'lung übu dit B�rtnzung du Haftungt'o dt'f G('bi('t:skö�r5('haft('n war 

tf'Stmalig im ÖStP 2011 enthalttn. Dt'f ÖStP 2011 trat rikkwirkend mll I .  Jänntf 2011 

in Klflft und wurdt' mit I .  Jännt'f 2012 vom OS,p 2012 abgelÖST. der (,!nt' weitgehend 

1dentt' Brsllmmung zur Haftungsbt-grtnzung cnthlt'lt. 
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Obergrenze. Für das Jahr 201 3 legte das Burgenland eine Haftungs
obergrenze mit dem Landtagsbeschluss zum Landesvoranschlag für 
das Jahr 2013 fes!. 

Für die Gemeinden erließen ämtliche Länder die entsprechenden Rege
lungen zeitgerecht. 

9.2 Die verzögerte Festlegung einer Haftungsobergrenze durch das Land 
Burgenland für die Länderebene beurteilte der RH kritisch, zumal 
dadurch eine verbindliche Regelung des ÖStP nicht zeitgereeh! umge
setzt wurde. Die im Jahr 2012 bestehende Regelung stellte ein Limit für 

neu einzugehende Hartungen dar, begrenzte aber nicht den Gesamt
betrag der r laftungen. 

Der RH empfahl dem Land Burgenland, die rechtliche Umsetzung von 
Verpnichtungen des ÖSIP in Hinkunft zeitnahe in die Wege zu leiten, 
um dem Landtag eine rechtzeitige BeschlussFassung zu ermöglichen. 

10.1 ( I )  Nach Art. 13 Abs. I ÖStP 2012 sind die Haftungsobergrenzen für 
einen mittelfristigen Zeitraum im Vorhinein Festzulegen. 1 7 

(2) Länder 

Die Länder legten folgende Geltungsdauer für die Haftungsobergren
zen Fest : 

Tabelle 3: Geltungszeitraum - Länder 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberö.terreich 

Salzburg 

Steiermark 

lirol 

Vorarlberg 

Wien 

Geltung.zeitraum 
_1 

2012 bis 2016 

2011 bis 2014 

2012 

2012 bis 2014/2013 bis 2016 

2012 bis 2014 

2012 bis 2014 

ab 2012 

2012 bis 2014 

Für das Jahr 2012 erließ das land Burgen land keine Regelung im Sinne des ÖStP 2012. 
die Haftungsbegtenzung bezog sich im Jahr 2012 auf den Zuwachs an Hartungen. 

Quellen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

1 7  Mi! der Ftstlegung von lIaftungsobergrcnzen für einen minclrrisligen Zeitraum wich 
der ÖSlP 201 2  von der Vorgängerregelung. dem ÖSLP 201 1 . ab. 

Bund 2015/ 7  
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Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

Die Länder Burgenland (ftir 20 I J) '8 und Oberösterreich legten die 
Haftungsobergrenzen nur ftir das jeweilige Finanzjahr und nicht. den 
Intentionen des ÖStP entsprechend. ftir einen mittelfristigen Zeitraum 
im Vorhinein fest. 

(3) Gemeinden 

Mit Ausnahme von Salzburg erließen die Länder Verordnungen zur Fest
legung der Haftung obergrenzen ftir Gemeinden ohne Befri lUngen.'9 

Das Salzburger FinanzrahmengeselZ deckte. wie im ÖStP 201 2  gefor
den. einen mittelfri ligen Planungszeitraum ab. 

10.2 Den Ländern Burgenland und Oberösterreich empfahl der RH. den 
Intentionen des ÖSIP 201 2  nachzukommen und lIaftungsobergren
zen nicht nur ftir ein HaushallSjahr. sondern _ftir einen mittelfristigen 
Zeitraum im Vorhinein- festzulegen. 

10.3 ( I )  Das Land Burgcnland wies in seiner Stellungnahmc darauf hin, 
dass sich der Landesvoranschlag landesveifassungsrechtlich nur auf das 
jeweilige Finanzjahr beziehe. Da die festgelegten Hajlungsobergrenzen 
Teil des jeweiligen Lande voranscll/ags seien, würde" diese auch nicht 

fir einen längeren ZeilTaumfestgelegt. Dem Ziel dcs ÖStP 2012 würde 
aber dadurch entsprochen, dass das Land von den festgelegten Haf
tungsobergrenun in zukünjligen Voranscll/ägen nicht abgehen werde. 
Ferner seien die Hajlungsobcrgrenun auch im Finanzplan fir 201 1  
bis 201 5 (4. Fortführung) festgelegt. Die darin fcstgelegtCII Hajlungs
obergrenun würden bis 2018 gelten und in weiterer Folge über das 
Jahr 201 8 hinaus rollierend weiter in Geltung gesetzt werden. Bezüg
lich der Gemeinden sagte das Land Burgenland zu, die Hajlungsober
grenun fir einen millclJristigcn Pla'lUngsuitraum festzulegcn. 

(2) Das Land Oberösterreich Jlihrte in seiner tellung'lOhme aus, es 
werde der Empfell/ung des RH nachkommen und im Rahmen der jähr
lichen Mehljahresplanung im jeweiligen Landesvoranschlag einen ent
sprechenden Passus aufnclunen. 

I' Für das Jahr 2012 It"glt das Land Burgrnland noch k.�mt Haftungsobcrgrt'nZt im 
Sinnt dts OSIP 2012 (öl.  D\C� im 8('SChluss zum landt'Svornnschl3g rnlhalltot Rrgc
lung �zog sich auf dtn Haflungszuwachs. Oll� ab 201 3 gdttndt Rrgdung Wlt'S kti
ntn milttlfrisligtn Gtlrungsztllraum aus. 

" Dir Verordnung dtr Sltltrm rki�htn undolTß.itrung vom I S. Mll'7. 2012 üMr dit" 
wtittrtn VOr.lUS5('lZungt"n für du: Ubtmahmt von lIaftungtn durch Gtm�JOd�n. 
LGBI. Nr. 26/2012. trat mit lnkrafh�t�n d�r ltaftungsobtrg�nzC'n-V�rordnung 2014 
(mit I. März 2014) aulkr Kraft. 

4 1  
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1 1 . 1  ( I )  Jede Gebietskörperschaft konnte aulOnom ihre Haftung ober
grenzen festlegen. Für den Bund legte das Bundeshaftungsobergren
zengesetz 201 220 fest. dass der ausstehende Gesamtbetrag an Haf
tungen de Bundes 1 93, 1 Mrd. EUR an Kapital von I .  Jänner 201 2  
bis 3 1 .  Dezember 2014 nicht übersteigen durfte. Dazu zählten sämt
liche vom Bund ftir Dritte übernommene Haftungen sowie jene von 
außerbudgetären Einheiten, die dem SeklOr Staat zugerechnet wur
den und im Verantwonungsbereich des Bundes lagen. Der Gesamtbe
trag von 1 93, 1 Mrd. EUR setzte sich zusammen aus einem ausstehen
den Betrag von 1 93,0 Mrd. EUR rur den Bund und von IOD Mio. EUR 
ftir übernommene Haftungen von außerbudgetären Einheiten der Bun
desebene. Die Haftungsobergrenze des Bundes lag 201 2  bei 62,9 <\b des 
BIP.11 

(2) Für die Länder und die Stadt Wien bestanden insgesamt neun Haf
tungsobergrenzen.22 

Für die Gemeinden legten die Länder landesweise ebenfalls 
unterschiedliche Haftungsobergrenzen fest. dadurch ergaben sich wei
tere acht Haftungsobergrenzen. Demnach bestanden zusätzlich zur 
Regelung des Bundes ftir Länder und Gemeinden insge amt 1 7  Haf
tungsobergrenzen. 

(3)  Dazu kam, dass sich die Haftungsobergrenzen unterschieden, v.a. 
nach 

I .  der Höhe in Relation zur Einwohnerzahl rrz 1 2, 1 3), 

2. der Vorgehenswcise bei Ermittlung des Ausnützungsstandes der 
Haftungsobergrenzen und 

3. den einzubeziehenden Hartungen rrz 1 4). 

Die Höhe der Haftungsobergrenzen hing auch davon ab. ob die Haf
tungen mit Nominalwenen. d.h. mit dem Betrag der jeweils aushaf
tenden, besichenen Verbindlichkeit, oder gewichtet auf die jeweil ige 
Obergrcnze angerechnet wurden. Durch die Gewichtung vermindene 

10 Bundrsg�tz zur Frstlegung von flanungso�rgrenz('n des Bundes (Bundcshafiungs
ob<rg",nz<ng=tz - BHOG). BGB!. t Nr. 1 4912011 

11 Brunomlandsprodukl (RIP): ]01.004 Mrd. EUR 

u Oll: Haftungsobc:rg�nl(, des Landes Tirol st:lZ((' sich aus drtl lIanungsoMrg�nz('n 

rur Jcwells untC'rschledhche lIaftungsanen zusammen und wurde vom RH nur emmal 
g<zlihtt. 

Bund 2015/1 
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Haftungsobergrenzen i m  Bereich der 
Länder und Gemeinden 

sich mit Ausnahme der Haftungen der höchsten Risikogruppe der 
Anrechnungsbetrag. Gemeinsam mit der Nichteinbeziehung der Ban
kenhartungen ermöglichte dies einzelnen Gebietskörperscharten, ver
gleichsweise niedrige Haftungsobergrenzen restzulegen. 

1 1.2 Der RH kritisienc die mangelnde Tran parenz, die aurgrund der unter
schiedlichen Ermittlungsgrundlagen und -methoden ftir die Haftungs
obergrenzen entstand. 

Angesichts von insgesamt 1 7  Hartungsobergrenzen ftir die Länder 
und Gemeinden, die sich jeweils nach der Höhe sowie den Ermitt
lungsgrundlagen und -methoden unterschieden, war ftir den RH nicht 
reststeIlbar. inwieweit die restgelegtcn Haftungsobergrenzen der vor
gesehenen Zielsetzung - einen Beirrag zur Sicherung des gesamrwin
schaftlichen Gleichgewichts und nachhaltig geordneter Haushalte leis
ten - entsprachen. 

Er emprahl dem BMF und den Ländern, die Ermittlung der Hartungs
obergrenzen gesamtstaatlich nach einer einheitlichen Methodik und 
aur vergleichbaren Grundlagen vorzunehmen. Es sollte eine ge amt
staatliche Haftungsobergrenze restgelegt werden und davon abgelei
tet Hartung obergrenzen ftir Bund. Länder und Gemeinden. 

11.3 ( I )  Das Land Kömten begrüßte in seiner Stellungnaillne die Empfeh
lung des RH, eille gesamtstaatliche Haftungsobergrellle festzulegen, 
obwohl unter den Gebietskörperschaften eine Einigung über Ermitt
lungsgrundlagen und Methodik nicht einfach zu erzielen sein werde. 
So müsste das Land Kömtenftir die BankenhaJtung älllllidl dem Land 
Tirol eine gesonderre Haftungsobergrenze festlegen, einerseits weil eine 
am Einnahmenvolumen orielllierre HaJtungsobergrenze bei Kömten 
zu hoch wäre und andererseits, weil nach AbreiJen der NaJtlwgen in 
den nächsten Jahren zu viel Spielraum flir neue Hajlungen gegeben 
wäre. Das Land Kämten ftillrle weiters aus, dass die Haftungsober
grenze nieht befristet festgelegt worden sei, sondem rollierend a uf die 
Dauer von flirr! Jahren ausgewiesen werden müsse. Aus der Sicht der 
Kömtner Gemeinden spreche nichts gegen eine Weiterentwicklung der 
bestehenden Regelungen im Sinne der festgelegten Ziele. 

(2) Laut Stellungnaillne des Landes Niederösterreich sei die Festle
gung der absoluten Höhe der Najlungsobergrenze ein Teil der Budget
hoheit des Landtages und könne daher nur durch den jeweiligen Land
tag selbst und nicht durch den Bund bestimmt werden. 
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11 .4 ( I )  Der RH erwiderte dem Land Kärnten, dass es dem LandesgeSelzge
ber unbenommen ist, zu einer Haftung obergrenze ein .Auffüllungs
verbot" bei Abreifen von Haftungen Festzulegen, so dass kein uner
wünschter Spielraum für neue Haftungen vorliegt. 

(2) Der RH erwiderte dem Land Niederösterreich, dass der ÖStP zwar 
die autonome Festlegung verbindlicher HaftungsobergJenzen VOr
sieh!, diese müssen aber zur Sicherstellung des gesamlwirtschaftlichen 
Gleichgewichts und zu nachhaltig geordneten Haushalten beil ragen. 
Aus diesem Grund harte der RH empfohlen, die Ermittlung der Haf
tungsobergrenzen gesamtstaatlich nach einer einheitlichen Methodik 
und auf vergleichbaren Grundlagen vorzunehmen. 

Festlegung der länder 
Haftungsoberg ren zen 

44 

12.1 ( I )  Oberösterreich bestimmte als Haftungsobergrenze einen festste
henden Betrag von 1 4  Mrd. EUR. Ebenso legte Tirol absolute Beträge 
als Haftungsobergrenzen ftir die Haftungen zugunslen der Landes
hypothekenbank und der PfandbriefsteIle FestP Die übrigen Län
der bestimmten ihre Haftungsobergrenzen in Relation Zu den Ein
nahmen oder zu Teilen der Einnahmen (20 %, 40 % oder 50 %) des 
landeshaushalts. Die überwiegend als Berechnungsgrundlagen heran
gezogenen Abschnitle24 92 und 9 3  der Rechnungsabschlüsse beinhal
ten die Einnahmen der Gebietskörperschaften aus eigenen Steuern und 
Ertragsameilen. Die Berechnungsgrundlage bezog sich entweder auf 
das Haushaltsjahr 201 2  oder das zweitvorangegangene Haushaltsjahr 
(2010), weiters entweder auf den Landesvoranschlag oder den Rech
nungsabschuss (Tabelle 4): 

23 Für die darOber hinilus bestehend rn Haftungen legte das Land Tirol eine variable Haf
tungsobt-rgrt'ßZ(' fest. 

24 Abschnille sind ('inc Untergliederung des Ansatzvcf1.cichnisscs n;)(h funktionellen 
Gesiduspunklen. 

Bund 2015/7 
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Tabelle 4: Ermittlung der Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Regelung 

50 '10 der Einnahmen des Landes im jeweiligen Haushaltsjahr (2013)1 

20 '10 der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des zweitvoran
gegangenen Jahres 

50 '10 der Einnahmen ohne Schuldaufnahme des Voranschlags 

HaftungShöchstbetrag von 14 Mrd. [UR 

50 '10 der Einnahmen des landes an öffentlichen Abgaben des jeweiligen 
Haushaltsjahres (lt. Erläuterungen waren die Einnahmen des Abschnittes 93 
ebenfaUs miteinzubeziehen) 

50 '10 der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des Rechnungs
abschlusses des zweitvorangegangenen Jahres 

- 20 '10 der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des Rechnungs
abschlusses des zweitvarangegangenen Jahres 

- 6.906 Mio. EUR für Verbindlichkeiten der Landeshypothekenbank Tiral 
Anteilsverwaltung und der Hypo Tiral Bank AG 

- 973 Mio. EUR für die abreifende Haftung als Gewährträger der Hypo Tiral 
Bank AG zugunsten der anteiligen Verbindlichkeiten der PfandbriefsteUe 

50 '10 der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des Rechnungs
abschlusses des zweitvarangegangenen Jahres 

40 '10 der Einnahmen nach Abschnitt 92 des Rechnungsabschlusses des 
zweitvarangegangenen Jahres 

Das land Burgentand legte für 2012 keine Haftungsobergrenze im Sinne des ÖStP 2012 fest; die Regelung im Jahr 2012 
bestimmte lediglich den Haftungsluwachs. 

QueUen: Ämter der landesregierungen; Stadt Wien: RH 

Bund 2 0 1 5/7 

( 2 )  Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede bei Ermittlung der HaF
tungsobergrenzen der Länder zusammen: 
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Tabelle 5: Unterschiede der Ermittlungsgrundlagen der Haftungsobergrenzen - Länder 

absoluter von einer Bezugsgröße abhängiger Betrag 
Betrag 

Berechnungsgrundlage Rechnungs- Voranschlag Jahr' 
abschluss 

Burgenland2 Einnahmen X t 

Kärnten Abschnitte 92 und 93 X t-2 

Niederösterreich Einnahmen LVAl ohne X t 
Schuldaufnahme 

Oberösterreich X 

Salzburg Abschnitte 92 u. 93 X t 

Steiermark Abschnitte 92 u. 93 X t-2 

lirol' X Abschnitte 92 u. 93 X t-2 

Vorarlberg Abschnitte 92 u. 93 X t-2 

Wien Abschnitt 92 X t-2 

t bezeichnet das taufende Jahr. t-2 das zweitvorangegangene Jahr. 
l Burgenland ab 2013 
) LV"': landesvoranschlag 
, In TiTol finden sich beide Formen. 

QueUen: AmteT der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

46 

(3) Aus den bestehenden Regelungen der Länder über die Haftungs
begrenzung errechneten sich höch t unterschiedliche Beträge als Haf
tungsobergrenzen. Die folgende Tabelle zeigt die Haftungsobergrenzen 
der Länder sowie der Stadt Wien in  ab oluten Beträgen. umgelegt auf 
die Einwohnerzahl des Landes und in Relation zum BIP:  

Bund 2015/7 
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Tabelle 6: Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 

Haftungsob�rgr�nun 

in 10410. EUR in EUR je EW in "4 des BIP 

Burg�nlandl 460,49 1.609 0,15 

Kärnten 185,35 334 0.06 

NI�d�röst�rr�ich 3.862,62 2.390 1,26 

Ob�röst�rreich 14.000,00 9.884 4,56 

Salzburg 485,09 914 0,16 

St�iermark 935,46 773 0,30 

lirol 8.110,10 11.377 2,64 

Vorarlb�rg 298,09 802 0.10 

Wi�n 2.277.06 1.318 0,74 

.... t JOAl4,27 ','7 

Die Haftungsbegrenzung bezog sich im Jahr 2012 auf den Haftungsluwachs. 

QueUen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Bund 2015/ 7  

Die Haftungsobergrenzen der Länder wiesen 201 2 eine erheb
liche Spannweite auf. Während Kärnten eine Haftungsobergrenze 
in Höhe von 1 85.35 Mio. EUR fe tlegte, betrug jene für Oberöster
reich 1 4,000 Mrd. EUR. U mgerechnet auf die Einwohner des Landes 
ergaben sich Haftungsobergrenzen zwischen 3 34 EUR (Kärnten) und 
1 1 .377 EUR je Einwohner [firol). Während die Haftungsobergrenze 
Kärntens 0,06 'lb des BIP ausmachte, belief sich jene des Landes Ober
österreich auf 4,56 'lb des BIP. 

(4) Die Haftungsobergrenzen der Länder und der Stadt Wien belie
fen sich im Jahr 201 2  in Summe auf 30,6 1 4  Mrd. EUR und damit auf 
9,97 'lb des BIP. 

Die tatsächlichen Haftungen der Länder und der Stadt Wien lagen zum 
3 1 .  Dezember 20 1 2 insgesamt bei 70,41 1 Mrd. EUR. Sie waren damit 
mehr als doppelt so hoch wie die kumul ienen Haftungsobergrenzen. 

12.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass sich aufgrund der uneinheitlichen 
Ermittlungsgrundlagen für die Haftungsobergrenzen der Länder und 
der Stadt Wien bei den Haftungsobergrenzen eine Spannweite zwi
schen 1 85,35 Mio. EUR (Kärnten) und 1 4,000 Mrd. EUR (Oberösterreich) 
ergab. Die höchsten und die niedrigsten Beträge wichen in einem Aus
maß voneinander ab, das jegliche Tran parenz und Au sagekraft im 
Hinblick auf eine gesamtstaatliche Steuerung vermissen lässt. Diese 
unterschiedlichen Beträge waren nicht durch die Höhe der Hartungen 
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begriindet. sondern durch die unterschiedlichen Ermittlungsgrundla
gen verbunden mit der unterschiedlichen Vorgangsweise der Länder 
bei Anrechnung von Hartungen auf die Haftungsobergrenzen ( iehe 
TZ 1 4  bis 1 7). Der RH kritisiene. dass dadurch eine Vergleichbarkeit 
der Länder nicht mehr gegeben war und die eigentliche Intention der 
Regelung zur Haftungsbegrenzung im ÖStP 2012 .  nämlich einen Bei
trag zum gesamtwinschaftlichen Gleichgewicht und zu nachhaltig 
gesichenen Haushalten zu leisten. damit nicht verwirklicht wurde. 

Der RH empfahl daher dem BMF und den Ländern. die Haftungsober
grenzen nach einer einheitlichen Methodik und auf vergleichbaren 
Grundlagen festzulegen und so zu gestalten. dass die Erfüllung der 
Zielsetzungen des ÖStP 201 2. einen Beitrag zur Sicherstellung des 
gesamtwinschaftlichen Gleichgewichts und zu nachhaltig geordneten 
Haushalten zu leisten. daraus ableitbar ist. 

12.3 (I)  ZU der Hajtu"gsobergre"u vo" 460,49 Mio. EUR slellle das La"d 
Burgenland in seiner lellu"g"ahme Je I, dass e im Vergleich zu deli 
anderen Lälldem im MitleIJe1d liege ulld dies daher als seriöser Bei
lrag zur lIarhhalligen Budgelkoll olidieru"g gewertel werde" kÖII"e. 
Dies aurh deshalb, weil die Obergre"ze "ichI ausgeschöpft sei. 

(2) Das La"d Niederöslerreichjiihrte i" seillcr Slcllullg"ahme aus, dass 
weder die jiir die Länder selbsl gelrojJelle" Rege1u llgen noch jene jiir 
die Gemei"den dem ÖSIP 2012 widersprächc". 

12.4 ( I )  ZU den Ausführungen des Landes Burgenland stellte der RH fe t. 
dass sich die Haftungsbegrenzung des Landes Burgenland im Jahr 201 2 
nur auf den Haftungszuwachs bezog und dass die Umsetzung des ÖStP 
erst mit 201 3  erfolgte. 

(2) Gegenüber dem Land Niederösterreich fühne der RH au . dass er 
die mangelnde Konkretisierung der Haftungsbegrenzungsregelung im 
ÖStP 201 2  kritisch gesehen und daran anknüpfend die Unterschiede 
bei den Ländern und Gemeinden aufgezeigt hatte. Neben der Rege
lungslücke im ÖStP hatte auch die mangelnde Abstimmung der Län
der untereinander die unübersichtlichen und für die gesamtstaatliche 
Steuerung unbefriedigenden Ergebnisse hervorgebracht. 

Gemeinden 

13.1 ( I )  Die Ilaftungsobergrenzen für Gemeinden waren ebenfalls landes
weise unterschiedlich geregelt. Mit Au nahme von Niederösterreich 
ermittelten sich die Ilaftungsobergrenzen für die Gemeinden insge-

Bund 2015/ 7  
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samt als Prozentsatz (zwischen 50 % und 200 %) der Einnahmen des 
Abschnitts 92 (öffentliche Abgaben) des zweitvorangegangenen Haus
haltsjahres. Niederösterreich stellte auf die Einnahmen des ordentlichen 
Haushalts des zweitvorangegangenen Jahres ab. 

Grundlage Flir die Berechnung der Haftung obergrenze war jeweils 
die Summe der Einnahmen aller Gemeinden eines Landes. In Kärnten 
be tand sowohl eine landesweite als auch eine gemeindebezogene Haf
tungsobergrenze. 

Tabelle 7: Ermittlung der Haftungsobergrenzen - Gemeinden, 2012 

Burgenland 

Kärnten 

Niederästerreich 

Oberästerreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Regelung 

50 '10 der Summe der Einnahmen aUer Gemeinden nach dem Abschnitt 92 der 
Rechnungsabschlüsse des zweitvorangegangenen Jahres 

120 '10 der gesamten Gemeindeeinnahmen nach Abschnitt 92 der Rechnungs
abschlüsse des zweitvorangegangenen Jahres (gesamtheitliche Haftungs-
obergrenze) und 120 'I. der jeweiligen Gemeindeeinnahmen (gemeinde
bezogene Haftungsobergrenze) 

50 "I. der Einnahmen der Gemeinden des ordentlichen Haushalts aufgrund der 
Rechnungsabschlüsse der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres 

- 150 "10 der Gesamt-Jahreseinnahmen der Gemeinden mit Ausnahme der 
Statutarstädte Linz, Wels und Steyr nach Abschnitt 92 des zweitvoran
gegangenen HaUShaltsjahres 

- 150 '10 der Gesamt-Jahreseinnahmen der jeweiligen Statutarstadt Linz, Wels 
und Steyr nach Abschnitt 92 des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 

insgesamt 50 'I. aUer Einnahmen der Gemeinden aus öffentlichen Abgaben im 
betreffenden Rechnungsjahr (gesamtheitliche Haftungsobergrenze) 

200 "I. der Einnahmen nach dem Abschnitt 92 (Soll) der Rechnungsabschlüsse 
der Gemeinden landesweise des zweitvorangegangenen Jahres 

50 '10 der Einnahmen des Abschnitts 92 der Rechnungsabschlüsse der 
Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres 

50 "I. der Gemeindeeinahmen nach Abschnitt 92 des Rechnungsabschlusses 
des dem Haushaltsjahr jeweils zweitvorangegangenen Jahres (gesamtheitliche 
Obergrenze) 

Quellen: Ämter der Landesregierungen; RH 

Bund 2015/7 

(2) Die Haftungsobergrenzen rur die Gemeinden eines Landes bewegten 
sich zwischen 1 2 1 ,69 Mio. EUR (Burgenland) und 2,547 Mrd. EUR (Stei
ermark). Die folgende Tabelle zeigt die Haftungsobergrenzen rur die 
Gemeinden landesweise, umgelegt auf die Einwohnerzahl des Landes 
und in Relation zum BW, 
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Tabelle 8: Haftungsobergrenzen - Gemeinden; 2012 

Haftungsobergrenzen 

In 10410. EUR In EUR je EW in "f. des BIP 

Burgenland 121,69 425 0,04 

Kirnten 809,23 1.456 0,26 

NIederösterreich 1.487,41 920 0,48 

Oberösterreich 2.403,93 1.697 0,78 

Salzburg 398,45 751 0,13 

Steiermark 2.546,79 2.106 0,83 

llrol 439,60 617 0,14 

Vorarlberg 234,57 631 0,08 

..... , 1.441,67 2,75 

QueUen: Amter der Landesregierungen; RH 

50 

(J) Wie bei den Ländern untcrschieden sich auch die Haftung ober
grenzen flir Gcmeinden länderweise erheblich. U mgerechnet auf die 
Einwohner des Landes ergaben sich Haftungsobergrenzen zwischen 
425 EUR (Burgenland) und 2. 106 EUR je Einwohner (Steiermark). 

Die Haftungsobergrenzen der Gemeinden beliefen sich im Jahr 201 2 
zusammengerechnet auf S,442 Mrd. EUR und damit auf 2.75 % des BIP. 

Anders als bei den Ländern war bei den Gemeinden die Summe der 
Haftungen mit 6.674 Mrd. EUR niedriger als die kumulierten Haftung -
obergrenzen in Höhe von S,442 Mrd. EUR. 

13.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die unterschiedlichen Regelungen 
ftir die Emlittlung der Haftungsobergrenzen von Gemeinden unüber
sichtlich waren und keine geeignete Grundlage ftir eine gesamtstaatli
che Risikobetrachtung boten. Die Haftungsobergrenzen bewegten sich 
im Jahr 201 2  zwischen 425 EUR (Burgenland) und 2. 106 EUR (Steier
mark) je Einwohner. Die derart u nterschiedliche Festlegung der Haf
tungsobergrenzen tur Gemeinden beurteilte der RH kritisch. Wie schon 
bei den Haftungsobergrenzen der Länder war auch bei den Gemeinden 
die Höhe der Haftungsobergrenze alleine nicht aussagekräftig und ließ 
keine Rückschlüsse auf die Haf1ungssituation zu. Hiezu waren zusätz
liche Faktoren. insbesondere die Art und Weise der Ermittlung des Aus
nützungsstandes der Haftungsobergrenzen und der Umfang der ein
zubeziehenden Haftungen, ausschlaggebend ( iehe dazu die folgenden 
TZ). 

Bund 20 1 5/7 
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Haftungsobergrenzen i m  Bereich der 
Länder und Gemeinden 

Der RH empfahl den Ländern, für die Gemeindeebene eine Haftungs
obergrenze festzulegen, die - anders als die derzeit länderweise unter
schiedlichen Regelungen - den Haft ungsstand risikoadäquat berück
sichtigt. Die Haftungsobergrenzen für die Gemeinden sollten nach einer 
einheitlichen Methodik ermittelt werden und aufvergleichbaren Grund
lagen beruhen. Auf diese Haftungsobergrenzen wären - im Gegensatz 
zu den derzeit bestehenden Regelungen - ausnahmslos alle Haftungen 
mit den Nominalwerten (ohne Gewichtung) anzurechnen. 

13.3 (I) Das umd Burgenland wies in seiner Slellungnahme im Hinblick 
aufseine Gemeinden daraufhin, dass es im Bundesländervergleielr die 
deUllicir niedrigS/e Haftungsobergrelrzcfeslgelegl habe (425  EURje Ein
wohner). Im Übrigen stimme es mil dem RH überein, dass im Sinne 
des ÖSIP 2012 in allen Ländern die Haftungsobergrenun nach einer 
eilrheilTichen Mellrodik, beruhend auf einheirlichen Emrilllungsgrund
lagen feS/zulegen seie, .. Dem Eil/fall der Risikoklassen zur Erminlung 
des Wer/es einer Haftung könne das Land zuS/immen. 

(2) Das Land Kämlen hob in seiner Slellungnalrme hervor, dassfir die 
Kämmer Gemeinden nielli nur eine gemeinsame Haflungsobergrenzc 
feS/gelegl worden sei, sondern auch eine soleIre fir jede Gemeinde. 
A uch würden die Gemeindehaflungen nielli gewichlel, san dem mil 
dem vollen BeIrag a uf die Haftungsobergrenzen angereellllel. 

(J) Für das Lalld Vorarlberg war laUl seiller SlelluIIgllahme lIielll llach
vollzieh bar, we halb eine Regelung, derzufolge die Haflungell mil ihreIl 
Nominalwer/ell auf die Obergrellze angerechnel würden, per se wirk
samer sein solle. Nach Einschä/zung des Landes Vorarlberg würden die 
Einleilung der Haflungen in Risikoklassen ulld die feS/geieglen Ober
grellzen der Empfehlung des RTf enlspreelren, die Haflullgsobergren
zell so!eS/zuselzcn, dass der Haflullgssland risikoadäqual beTÜcksich
ligl werde. 

13.4 Der RH entgegnete dem Land Vorarlberg, dass es ihm bei den Haftungs
obergrenzen v.a. um die Risikobegrenzung und die Steuerungsrelevanz 
- nicht zuletzt auch für den Gcsamtstaat - geht. Allerdings wiesen die 
Haflungsobergrenzen aufgrund der dargestellten Unterschiede derart 
hohe Abweichungen auf, dass ihnen aus gesamtstaatlicher Sicht nur 
eine geringe Aussagekraft beizumessen war. Die bestehenden Risiko
klassen in den einzelnen Ländern beurteilte der RH deshalb kritisch, 
weil diese vor allem auf die Einnussmögl ichkeit der Gebietskörper
schaft gegenüber den Haftungsbegünsligten abstellten. Je größer die e 
war, desto geringer frei die Gewichtung aus. Die Bonität der Haflungs
begünstigten spielte eine untergeordnete Rolle, dadurch waren Risiken 
nur unzulänglich berücksichtigt. Dies betraf etwa jene, dass bei Haf-

5 1  
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tungsbegünstigten mit geringer Bonität bereits vorweg die Haftungsin
anspruchnahme etwa durch Gesellschafterzu chüsse abgewendet wer
den muss, wie dies bspw. bei einer ausgegliedenen Gesellschaft. die rur 
eine Gemeinde unverzichtbare Aufgaben erledigt, erforderl ich wäre. 
Der RH blieb daher bei seinen Empfehlungen. 

Ermittlung des Ausnülzungsstandes der Haftungsobergrenzen 

Vorgangsweise -
Länder und 
Gemeinden 

52 

14.1 Für die Beuneilung des Ausnützungsstandes der Haftungsobergren
zen waren im Wesentlichen zwei Faktoren maßgebend: 

1 .  die Beträge, mit denen Haftungen auf die Haftungsobergrenzen 
anzurechnen waren (siehe Tabelle 9 in TZ 1 6): Die Mehrzahl der 
Länder ermittelte einen Wen der lIaftungen auf Basis von Risiko
gruppen durch Multiplikation des Haftungsbetrags mit dem der 
jeweiligen Risikogruppe zugeordneten Gewichtungsfaktor. Mit Aus
nahme der höchsten Risikogruppe ergab sich dadurch ein niedrigerer 
Betrag als der ausgewiesene Haftungsbetrag. 

2. An und Umfang der Haftungen. die in die Haftungsobergrenzen 
einbezogen wurden (siehe Tabelle 1 5  in TZ 20): Die Mehrzahl der 
Länder nahm u.a. die Bankenhaftungen aus. 

Die Länder Oberösterreich und Tirol sowie die Stadt Wien rechneten die 
Haftungen mit den absoluten Beträgen (Nominalwenen) auf die Haf
tungsobergrenzen an, die übrigen Länder mit den der jeweiligen Risi
koklasse entsprechenden gewichteten Beträgen. Dies hatte zur Folge. 
dass jene Haftungen, die nicht der höchsten Risikogruppe25 angehönen. 
mit einem niedrigeren Wen al dem Nominale in die Haftungsober
grenzen einbezogen wurden. 

14.2 ( I )  Der RH stellte kriti ch fest, dass rur die Ermittlung des 
Ausnützungs tandes der Haftungsobergrenzen auf Länder- und 
Gemeindeebene höchst unterschiedliche Vorschriften in Geltung waren. 
Gemeinsam mit den bereits dargestellten. ebenfalls unterschiedlichen 
Methoden zur Ermittlung der Haftungsobergrenzen (TZ 1 2) ruhne dies 
zu einer Unübersichtlichkeit. infolge derer es - ohne veniefende Infor
mationen - nicht möglich war, sich ein Bild über die tatsächliche Haf
tungssituation der Länder- und Gemeindeebene zu verschalTen. Pro
blematisch war, dass die Mehrzahl der Länder die Bankenhaftungen 
nicht in die Haftungsobergrenzen einbezog. 

1'1 Olr höchstr Risit.ogrupJX' war Jrnr. in drr du:' Ilartungen mil dem hochsltn Risiko 

zU5ammc:ngt:'fa�t wan�n. Ditst lIafiungrn wau:n ausnahmslos mit 100 0Jb auf du:' lIaf

tungsobergrrnzc anzurt"Chnen. 

Bund 2015/ 7  
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(2) Wie der R H  kritisch feststellte, enthielt der ÖStP 201 2  weder zur 
Ermittlung bzw. zur Höhe der Haftungsobergrenzen noch zur Ermitt
lung des Ausnützungsstandcs der Haftungsobergrenzen methodische 
Vorgaben. 

Der RH empfahl daher den Ländern, die länderweise unterschiedlichen 
Bestimmungen zur Ermittlung des AusnülZungsstandes der Haftung -
obergrenzen im Sinne einheitlicher und die Risikosteuerung angemes
sen berücksichtigender Standards zu ändern. 

14.3 Das Land Kärnten venvies in seiner Srellungnahme darauf, dass es sich, 
wie die Länder Burgellialld, Niederösterreicll, alzburg und Vomrlberg, 
von eillem in der gesamten Finallzbrallclle weltweit allerkalllltell System 
fü r  die Beurteilung des Ausfallsrisikos lIach der BOllität des Schuld
ners leitell ließe. Die Klas ijizierullg des Risikos würde dabei VOll dm 
SicherheiteIl des Rechtsträgers sawie vom Beteiligullgsgrad des Londes 
oder der Beherrschungs- bzw. Einjlussnahmemöglicllkeit (Aufsichts
rechte) von dem zu behaf/endell Rechtsträger abhängig gemacht. Zu 
der Gewichtullg VOll Hajlungell mit dem Risikofaktor Null merkte das 
Land Kärnten an, dass gegen eine höhere Gewichtung keine Eillwen
dungen bestünden, allerdings müsste dabei gleichzeitig die Hajlungs
obergrenle ange/lOben werden. 

14.4 Zu den Ausruhrungen des Landes Kärnten merkte der RH an, dass im 
Finanzwesen die Beuneilung der Bonität von Schuldnern von einer 
Vielzahl von Bewenungsfaktoren abhängig ist und nicht nur vom 
Ausmaß der Beteiligung und den Einftussmöglichkeiten des Haftenden 
gegenüber dem Haftungsempfanger, wie dies bei den bestehenden Risi
kogruppen auf Länder- und Gemeindeebene großteils der Fall war. 
Nach dem ÖStP konnten für die Bildung von Risikovorsorgen Haf
tungen mit vergleichbarem Risiko in R isikogruppen zusammengefasst 
werden. Die Bildung von Risikogruppen bzw. die Gewichtung von Haf
tungen rur die Anrechnung auf die Haftungsobergrenzen sah der ÖStP 
jedoch nicht vor. Überdies hatte das Land Kärnten für seine Gemein
den eine Regelung getroffen. wonach die Haftungen nicht gewich
tet, sondern in voller Höhe auf die Haftungsobergrenzen angerechnet 
werden. Der RH bekräftigte daher die Notwendigkeit einer methodisch 
einheitlichen Ermittlung der Haftungsobergrenzen sowie deren Aus
nützungsstand. 

53 
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Risikogruppen 
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15.1 Der ÖStP 201 2  ermöglicht die Bildung von Risikogruppen im Zusam
menhang mit der Risikovorsorge.26 Dementsprechend kann vorgese
hen werden, gleichartige Hartungen rur die Ri ikovorsorgebildung zu 
Gruppen vergleichbaren Risikos zusammenzufassen. 

15.2 Der RH wies darauf hin, dass der ÖStP 201 2 Risikogruppen nur im 
Zu ammenhang mit der Bildung von Risikovorsorgen explizit vor
siehl. Risikogruppen als Grundlage rur die Ermittlung jener Beträge, 
mit denen die Hartungen auf die Hartungsobergrenzen angerechnet 
werden, um deren Ausnützungsstand zu ermitteln - wie dies die lan
desrechtl ichen Vorschriften in sechs Ländem27 vorsehen -, waren nach 
Ansicht des RH dem ÖStP 201 2 nicht zu entnehmen. 

15.3 Das Land Niederäsrerreich Jiihne in seiner rellungnahme dazu aus, 
dass die Beuneilung von Haflungen nach deren Risiko - und nielli 
nach dem berroffenen Nominalberrag - und die Bildung von Risiko
gruppen in alIeil Bereiellell des Winschaftslebens anerkannr sei. Das 
Risiko einer gewährren Haftung sei nichr bloß vom Nominalberrag, son
dem insbesondere VOll der BOllirär des Besichenell abhängig. Die Bil
dung VOll Risikogruppen sei Ir. ÖSrP nielli ulllersagr und im Hinblick 
auf eine fachgereellle Regelung der Risikoberrachrung geboren. 

15.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich, wie schon dem Land 
Kärnten in TZ 1 4, dass der ÖStP die Bildung von Risikogruppen nur 
für die Risikovorsorge explizit vorsah. Demnach konnten Hartungen 
mit vergleichbarem Risiko einer Inanspruchnahme zu Risikogruppen 
zusammengefasst werden. Die Bildung von Risikogruppen bzw. die 
Gewichtung von Haftungen rur die Anrechnung auf die Hartungs
obergrenzen sah der ÖStP jedoch nicht vor. 

Weiters betonte der RH, dass er Ri ikogruppen insbesondere dann kri
tisch beurteilte, wenn diese vorwiegend auf die Einflussmöglichkeit 
des Landes gegenüber den Hartungsbegünstigten abstellten und deren 
Bonität somit nur unzureichend berücksichtigten. 

16.1 ( I )  Die Risikogruppen (Haftungsklassen) zielten darauf ab. das Aus
fallsrisiko des Schuldners abzubilden. Jeder Risikogruppe wurde ein 
Gewichtung faktor bzw. ein Prozentsatz zugeordnet (zwischen 0 'lb 
und 100 'lb). Diese Prozentsätze in Kombination mit den absoluten 
Haftungsbeträgen ergaben für jede Haflungjenen Betrag, der auf die 
l Iartungsobergrenze angerechnet wurde. 

" An. 1 3  Ab,. S OStP 2012 
1.7 Burgt'nland (ab 201 J). Kämtrn. NirdtroSlrmich. Salzburg. Sltlt'rmark. Vorarltxrg 

Bund 2015{1 
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(2 )  Länder 

In den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich. Salzburg. Stei
ermark und Vorarlberg waren Risikogruppen die Grundlage für die 
Anrechnung der Haftungen auf die Haftungsobergrenzen. Die nach
folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in den einzelnen Län
dern landesrechtJich vorgesehenen Risikogruppen. Die Haftungsbe
träge werden mit dem für jede Risikogruppe vorgesehenen Prozentsatz 
bzw. GewichtungsfaklOr multipliziert und mit dem sich daraus jeweils 
ergebenden Betrag (.Wert· der Haftung) auf die Haftungsobergren
zen angerech net: 

5S 
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Tabelle 9: Risikogruppen, Anrechnung auf die Haftungsobergrenzen - Länder, 2012 

8urgtnllnd1 

Kirnten 

Risikogruppen 

- hypothekarisch b�.siche'te Darlehen, G�teHt:ichi5che Gebieukerperschaften 
- eigene fonds. Krankenanstalten, sonstige Anstalten und Firmen mit mehr als 90 .. direkter od!!r 

indirekter landesbettliligung 

- Firmen mit einer direkten oder indirekten Landesbeteiligung von 7S .. bis 90 .. 
- Fi,men mit einer direkten oder indirekten Landesbeteiligung von 50 " bis 7 5 '  

- Firmen mit einer direkten oder indirekten landesbeteiligung von mehr als 25 " 

- Dritte, Firmen mit weniger als 25 � landesbeteiligung, Exportgarantien 

- Haftungen, die Im Zusammenhang mit der Verwertung von hypothekarisch besicherten Wohn-
baudartehen de.s landes, Gebietskörperschaften und Gemeindeverbänden eingegangen wurden 

- Fonds und Anstalll!n ,"owie Rechtstr,llger (Gesellschaften). die dem beherrschenden Einfluss des 
landes aUeint oder gemeoinsam mit anderen (iebietskBrperscl'taften oder Gf'meinde'Verbändf'n 
untftliegen 

- Rechtsträger mit einer direkten oder inditekten Landesbeteiligung von bis tu SO "'; Wasser- und 
Reinhaltevetbände gemäß dem WRG 1959 

- Dritte 

Miederöstenelch - hypothekarisch be sicherte Schuldverschreibungen, deren EinbringUchkeit vom Land Nieder· 
österreich garantiert wird 

OberÖs.terrelch 

SItzburg 

Stetermirk 

Thol 

VOrirlberg 

Wien 

- Rechtsträger. welche unter beherrschendem Einftuss des Landes Niederöstenelch stehen und 
deren laufende Einnahmen zu mehr als 50 ,. vom lind Niederösterreich erwirtschaftet werden 

- öffenttiche Gebietskörperschaften 

- Rechtstr:iger, welche unter beherrschendem Einfluss des landes Niederösterreich stehen. sowie 
landesfonds 

- alte anderen Haftungen 

hlne Risikoklauen 

- hypothekarisch besieherte (Wohnbau)Oarlehenz 
- österreich;sche Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Lillndes- oder Gtmeindefonds 

- Unternehmen mit einer direkten oder indirekten Beteiligung des landes von Ober 50 " des 
Stamm-. Grund- oder Eigenkapitals. die Im beherrschenden Einfluss des landes sU!hen 

- Unternehmen mit einer Beteiligung des Landes unter 50 ,. de50 Stamm-. Grund- oder Eigen· 
kapitals 

- Haftungen tor Dritte 

- Rechtsträger. an denen das land direkt mit mehr als SO 'At oder indirekt zu 100 " beteiligt ist 

- Rechtsträger, an denen das land direkt unter 50 ,. oder indirekt unter 100 ,. beteiligt ist 

- alle anderen Hartungen 

keine Risilcogruppen 

- RechUtrliger, ,an denen das land unmittelbar oder mittelbar zu 100 ,. oder ausschließlich mit 
anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbinden beteiligt ist 

- ReChtsträger. die dem beherrschenden Einfluu des landes unterliegen. sei es aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der fOr das Unternehmen geltenden 
sonstigen Voruhriften; ein beherrschender Einfluss wird vermutet. wenn das land unmittelbar 
oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals dieses Rechtsträger$ besiut oder 
über die f.tehrheit der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte verfügt oder mehr als die 
Hnfte der Mitglieder des Verwaltuo9s-, Leitungs- oder Auf$ic.hts.organs des andt'fen Rechts· 
trägers besteHen kann; es genOgt. wenn das land ledigliCh gemeinsam mit anderen Gebiets· 
körperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt 

- alle anderen Haftungen 
die Stadt Wien bildete Risikogruppen nur IOr die Risikovorsorge; wie in Oberösterreich und Tirol 
erfolgte keine Gewichtung bei Anrechnung von Hilftungen auf die Ha'ftungsoberglenze 

BurgenliJnd ab 2013 

GewiChtung 

5 '"  

10 '" 

30 ," 

So '" 

75 '" 

100 '" 

0 '"  

10 '" 

50 '" 

100 ," 

10 ," 

20 ," 

25 ," 

30'" 

1 00 '"  

0 '"  

10 '" 

25 '" 

50 '" 

'00 ," 

25 ," 

50 ," 

100 '" 

25 ," 

50 ," 

100 '" 

für Sallburg sah die entsprechendt gtitttlichto Rtgtlung ti ne Gewichtung der niedrigsten RisikolJruppe mit Null \l'or, tatsächlich 
gewichtete Salz burg ditse Haftung!!" mit 10.,.. 

Quelltn: Ämter der Landesregierungen; Stadt Wien; RH 
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Der einer Risikogruppe zugeordnete Faktor bzw. Prozentsatz bewirkte, 
dass die Haftungen nicht, wie in Oberösterreich und Tirol mit den abso
luten Beträgen, sondern - in Abhängigkeit von der jeweiligen Risi
kogruppe - mit dem sich daraus ergebenden niedrigeren Wert auf die 
Haftungsobergrenze angerechnet wurden. Eine Ausnahme bildeten die 
Haftungen der jeweils höchsten Risikogruppe, die ausnahmslos mit dem 
vollen Betrag ( 100 %) auf die Haftungsobergrenze anzurechnen waren. 

(J) Gemeinden 

Auf Gemeindeebene waren in den Ländern Burgenland, Niederöster
reich, Tirol und Vorarlberg Risikogruppen für die Höhe der auf die 
Haftungsobergrenzen anzurechnenden Haftungsbeträge maßgebend. 
In Kärnten dienten die Risikogruppen ausschließlich der Bildung von 
Risikovorsorgen: 

57 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 61 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Ermittlung des Ausnuuungsstandes 
der Haftungsobergrenzen 

Tabelle 10: Risikogruppen, Anrechnung auf die Haftungsobergrenzen - Gemeinden, 2012 

Burgenlind 

Kirnten 

Risikogfupp.n 

- Rechtsträger, an denen die Gemeinde allein ooer ausschließlich mit anderen Gebietlkörper�chaften 
oder GemeindeverbJnden unmitttlbar beteiligt ist 

- RechUträger. die dem beherrschenden Einfluss einer oder mehrerer Gemeinden unterliegen, sei 
es aufgfund der Eigentumsverhältnisse. der finanzieUen Beteiligung oder der für den Rechts· 
träger geltend!!" sonstigen Vorschriften 

- Rechtstriger m'il einer direkten oder indhthen Gemeindebeteiligung von bis zu 49,9 " 

- iilUe inderen Haftungen. insbesondere Hilftungen für private Dritte 

�isikogruppen nUf fOr Bildung der Risikovonorge (RV): 

- andere Gebietskörperschaften. Gemeindeverbände sowie Verbände nach dem zehnten Abschnitt 

GewIchtung 

SO '10 

100 '10 
Piu.sch,lle RV 
;n Höhe von 

des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959). an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere 0 .,.  

Gebietskörperschaften beteiligt sind 

- Rechtstr:lger, die dem beherrschenden Einfl.uss der Gemeinde unterliegen. sei es iufgrund der 
Eigentumsverh:attnisse. der finanziellen Beteiligung oder der für dis Unternehmen !ileltenden 10 � 
sonstigen \lorschriften 

- Rechtstr�ger mit einer direkten oder indirekten GemeindebeteUigung von bis llJ 4!J.9 '" 50 .,. 

- aUe anderen Haftungen. in.sbe.sondere Haftungen fUr private Dritte 100 � 
Hfedtr6lt.rrlfch - hypothekariSChe SChuldverSChreibungen .sowie Verbindlichkeiten von GemelndeverbJnden. mit 

denen Infrutruktutinvestitionen getltigt wurden 

Ob.r&.umtlc::h 

Sibburg 

St.i.rmlrk 
Thol 

Yoritlbert 

- RechtstrIger. welche unter dem beherrschenden Einfluss d!:f Gemeinde stehen und deren 
laufende EinnJh.men zu mehr ills der Hilf te von der Gemeinde erwirtschaftet werden 

- Ki5rperschaften des effentlichll!n Rechts 

- ausgll!gliederte Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. die unter beherrschendem 
Einf\uss einer oder mehrerer Gemeinden stehen 

- aUe übrig@n Haftungen 

keine Risikogruppen 

keine Risilr:ogruppen, pauschale Gewichtung 

keine R;sikogruppen 

- Rechtsttäger. an denen die Gemeinde allein oder auuchließlIch mit anderen Gebiets� 
k6rp@rschaften oder Gemeind@verblnden unmittelbar beteiligt ist 

- Rechhträger, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen. sei es aufgrund der 

25 '10 

30 '10 

100 '10 

Eigentumsverhältnl.sse. der finanziellen Beteiligung oder der fOr das Unterne:hmen geltende:n 50 .,. 

sonstigen Vorschriften 

- aUe ande,en Haftungen 100 " 

- Rechtstr.ger, iln denen die Gemeinde .allein oder aus$chli@ßUch mit anderen 
Gebiet.!ik�rpersdl.lft@n cder G@m@;nd@"'frbJnden beteiligt ist 

- Rechtsträgli!r, die dem beherl'$chenden Einftus$ der Gemeinde unterliegen, siI!i es aufgrund der 
Eigentumsverhältni.sse. der fin.anzieU@n Beteiligung oder der FOr das Unternehmen geltenden 
sonstigen Vorschriften 

- aUe Inderen Haftu ngen 

50 '10 

100 '10 

Quellen: Amter der landesregierungen; RH 

58 

16.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass ftir die Landesebene die länder 
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg sowie 
für die Gemeindeebene die Länder Burgenland, Niederösterreich, Salz
burg (pauschale Gewichrung ohne Risikogruppenbildung], Tirol und 
Vorarlberg die Haftungen - mit Ausnahme jener der höchsten Risiko
gruppe - bei Ermittlung des Ausnützungsstandes der Haftungsober
grenzen mit einem niedrigeren Wert als dem Nominalwert berücksich
tigten. In den Risikogruppen waren vorwiegend Haft ungen zugunsten 
von Beteiligungsgesellschaften, differenziert nach der Höhe der Betei-
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Iigung der Gebietskörperschaft, sowie zugunsten anderer RechlSträger, 
wie bspw. Anstalten und Fonds, zusammengefasst. Die Risikogrup
pen richteten sich v.a. nach der Einnussmöglichkeit des Landes auf 
die jeweiligen Rechtsträger, zu deren Gunsten die Haftungen bestan
den. Deren fmanzielle Situation sowie das Risiko für die öffentlichen 
Haushalte - etwa dadurch, dass eine Haftungsinanspruchnahme durch 
Gesellschafterzuschüsse bereits im Vorfeld abgewendet werden mu s -
bildeten die Risikogruppen nicht ausreichend ab. Dazu kam, dass die 
Länder Kärnten und Salzburg28 im Jahr 201 2 die niedrigste Risiko
gruppe - diese betraf Haftungen im Zusammenhang mit der Verwer
tung von hypothekarisch besichenen Wohnbaudarlehen de landes 
sowie für Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände - mit dem 
Faktor Null belegten. Dies kam einer Umgehung von Haftungsober
grenzen gleich und traf de facto auch rur Risikogruppen mit niedrigen 
Gewichtungen zu. 

Die Risikogruppen waren daher in ihrer zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung bestehenden Ausprägung keine aussagekräftige Grundlage 
rur die Ermittlung des Ausnützungsstandes der Haftungsobergrenzen. 

Der RH empfahl den ländern, die bestehenden Regelungen zur Anrech
nung der Haftungen auf die Ilaftungsobergrenzen im Sinne der gesamt
staatlichen Vergleichbarkeit und Transparenz so umzugestalten, dass 
die Haftungen in der jeweil bestehenden Höhe - ohne wenmäßige 
Veränderung (Gewichtung) in Abhängigkeit von den bestehenden Risi
kogruppen - auf die Haftungsobergrenzen anzurechnen sind. Derar
tige Regelungen bestehen ohnehin bereits in den ländern Oberöster
reich und Tirol, für die Stadt Wien sowie für die Gemeinden der länder 
Kärnten, Oberösterreich und Steiermark. 

16.3 (I)  Das Land Burgenland wies in seiner Stellungnalrme darauf I,in, 
dass es fiir die Bewertung dcr Haftungcn secIrs Risikoklassen festgelegt 
Irobe. welclre prozentuell ell/spreclrend abgestuft seien. Die Einteilung 
in Risikoklassen sei ein in der Finanzbranclre ,weltweit anerkanntes 
System'. Die Festlegung sei legitim, zumal der ÖStP 2012 eine derar
tige Vorgangsweise niclrt aussclrließe. 

(2) Das Land Kärnten prael, siclr in seiner tellungnalrme gegen die 
Empfelrlung, die Haftungen mit dem Nominalwert (100 %) aufdie Haf
tungsobergrenzc anzurechnen, aus, weil 'licht alle Haftungen den glei
eI,en A usfallsrisiken unterlägen und al/clr nielli alle Haftungcn gleich 
zu beurteilen seien. 

21 Die" RC'grlung für das Land Salzburg sah bis 2012 C'inC' G�i('htung der niedrigsten Risi· 
kogruppc- mit Null vor, das Lind wtndtl(' aber dlt'SC' Gt'wlchtung Ixl Ermmlung d('S 
AusnulZungsstand(S dC!r Hanungso�rgrtnz(' nlchl an. 
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(3) Das Land NiederösrerreicJr fuhrre in seiner Srellungnahme aus, 
dass eine alleinige BerrachlUng des Risiko nach dem Nominalvolumen 
völlig unzureicJrend wäre. Die Forderung des RH nach absolurell HaJ
rungsabergrenzell ohne Gewichrung würde weder die Trallsparenz noch 
die Vtrgleichbarkeir erhöhen, weil die Bonirär des Behajleren im Län
deroergleicJr keine Rolle spielen würde. Bei einer Hajlungsobergrenu, 
die sich nur am lIajlungsvolumen arie/liiere, könlle sich durcIr Aus
rausch der Hajlungsnehmer das Risiko veroielfaclren, olrne dass sich 
das Nominalvolumen ändere. 

(4) Die Sradr Wien merkre in ihrer rellrlllgnahme an, dass ie ebenso 
wie die Länder Oberösrerreiclr und Tirol zur Emrilliung des Ausnür
zung srandes die Hajlungen mir ihren Nominalwer/en auf die Ober
grenzen anrecillre. 

16.4 ( I ) ZU den Stellungnahmen der Länder Burgenland, Kärnten und Nie
derösterreich verwies der RH auf seine AusfUhrungen in den TZ 1 3, 
1 4  und 1 5. Die Beurteilung der Bonität eines Schuldners hängt von 
einer Vielzahl von Bewertungsfaktoren ab. Die bestehenden Risiko
klassen beurteilte der RH daher dann besonders kritisch. wenn diese 
vor allem auf die Einflu smöglichkeit der Gebietskörperschaft gegen
über den Haftungsbegünstigten abstellten und des en Bonität nicht 
ausreichend berücksichtigten. 

(2) Zu den AusfUhrungen des Lande Niederösterreich. wonach bei 
einer Haftungsobergrenze, die sich nur am Haftungsvolumen orien
tien, allein durch Austausch der Haftungsnehmer das Risiko verviel
facht werden könne, erwiderte der RH, dass dies durch entsprechende 
Regelungen [bspw. durch ein _AuflullungsverboC fUr best immte abrei
fende l-laftungen) verhindert werden kann. 

(3) Zu der Stellungnahme der Stadt Wien verwies der RH weiters auf 
Tabelle 9, in der er die in Wien unterbliebene Gewichtung bei Anrech
nung der Haftungen auf die Haftungsobergrenzen festhält. 

17.1 [ I )  Risikogruppen mit identen bzw. vergleichbaren Haftungsbegüns
tigten waren je nach Land unterschiedliche Gewichtungsfaktoren zuge
ordnet. Beispielsweise waren grundbücherlieh besichene Haftungen im 
Zusammenhang mit der Verwertung von WohnbaufOrderungsdarlehen 
in Kärnten mit 0 'lb, im Burgenland mit 5 'lb und in Niederösterreich und 
Salzburg mit 1 0 'lb  gewichtet. Haftungen zugunsten von Gebietskörper
schaften und Gemeindeverbänden wiesen in Kärnten eine Gewichtung 
von O 'lb  auf, im Burgenland von 5 'lb, in Salzburg von 10 'lb und in 
Niederösterreich von 25 'lb. Eine Bandbreite von 10 'lb bis 50 'lb gab es 
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bei den Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgem. die dem 
behemchenden Einfluss des Landes unlerlagen bzw. an denen das Land 
direkt mit mehr als 50 '*' beteiligt war. Die folgende Tabelle führt dazu 
Beispiele an :  

Tabelle 1 1 :  Unterschiede in den Gewichtungen - Länder 
Haftungsb.günstlgt. 

Haftungen im Zusammenhang mit der Verwertung von hypothekarisch 
besichenen Wohnbaudarlehen/hypothekarisch besicherten Schuldverschrei· 
bungen. deren Einbringlichkeit vom jeweiligen land garantiert wird 

Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände 

eigene Fonds. landesfonds. Anstalten 

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern. die dem beherrschenden 
Einfluss des landes unterliegen bzw. an denen das land direkt mit mehr als 
50 '" beteiligt ist 

Quellen: Amter der landesregierungen; RH 

G.wlchtung 

Kirnten 0 '"  

Burgenl.and 5 '"  

Salzburg. 10 '" 
Nled.rösterrelch 

Kirnten 0 '"  

Burgenland 5 '"  
Salzburg 10 '" 

NI.deröstorrolch 25 '" 
Burgonland. 10 '" 
Kärnt.n. Salzburg 

NI.doröstorroich 30 '" 

Kirnten 10 '" 

Salzburg. 25 '" 
St.l.rmark 

Nlederöstorrolch 30 '" 

Vorarlberg 50 '" 

(2) Für die Gemeinden ergab sich ein ähnliches Bild. wie die folgenden 
Beispiele zeigen : 

Tabelle 12: Unterschiede in den Gewichtungen - Gemeinden 
HaltungsbegünstIgte 

pauschale Gewichtung aller Haftungen 

Haftunge" fOr Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, an denen die Gemeinde 
allein oder ausschließlich mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeinde
verbänden unmittelbar beteiligt ist 

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden 
Einfluss einer oder mehrerer Gemeinden unterlifgen. sei es aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse. der finanziellen Beteiligung oder der für den Rechts· 
träger geltenden sonstigen Vorschriften 

QueUen: Amter der landesregIerungen: RH 

Gewichtung 

Salzburg 40 '" 

Burgenland 10 '" 

Tlr.l 25 '" 
V.rarlb.rg 25 '" 
Burgenland 25 '" 

Nled.röstorr.lch 30 '" 

Tlr.l. 50 '" 
Vorarlb.rg 

17.2 Der RH wies daraufhin. dass die Länder bei Bildung der Risikogruppen 
vorwiegend auf das Naheverhältnis zwischen dem Haftungsbegüns
tigten und der Gebietskörperschaft abstellten. Danach richteten sich 
der Gewichtungsfaktor. der einer Risikogruppe zugeordnet war. und 
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davon abgeleitet auch der Betrag, mit dem eine Haftung auf die Haf
tungsobergrenze angerechnet wurde. 

Die unter.;chiedlichen Gewichtungen rur Haftungen mit identen bzw. 
vergleichbaren Hafiungsbegünstigten (bspw. gegenüber Gebietskörper
schaften, Gemeindeverbänden, Landesfond ) untemrichen die Kritik 
des Rll, wonach die Risikogruppen nicht in er.;ter Linie das mit den 
Haftungen verbundene Risiko rur den Landes- bzw. Gemeindehaus
halt abbildeten. Die aufgrund der Risikogruppen ermöglichte Anrech
nung von llaftungen auf die Haftungsobergrenzen mit einem nied
rigeren Betrag als dem Nominalwen erlaubtejenen Ländern, die davon 
Gebrauch machten, vergleichsweise niedrige Haftungsobergrenzen fest
zulegen. Je niedriger da Land die Gewichtungsfaktoren rur die Ri i
kogruppen ansetzte, desto niedriger konnte die Haftungsobergrenze 
festgelegt werden. Dazu kam, dass mit Haftungen. die eine Gewich
tung von Null bzw. einen niedrigen Faktor aufwiesen, de facto die 
Haftungsbegrenzung umgangen wurde (vgl. TZ 1 6). 

Der RH empfahl den Ländern, sich an den Regelungen der Länder Ober
österreich und Tirol zu orientieren, die vor.;ehen, dass die Haftungen 
mit dem Nominalwen - ohne Gewichtung - auf die Haftungsobergren
zen anzurechnen sind. Die Risikogruppen wären - wie im ÖStP 20 1 2  
vorgesehen - nur rur die Ri ikovor.;orge heranzuziehen. 

17.3 ( I )  Das Land Kämren reilre in seiner Srellungnahme dazu mir, dass 
zusärzlich alle Haf/ungen des Landes mir den jeweiligen Nominalbe
rrägen in den Rechnungsabschlüssen, Landesvoranschlägen, Budger
plänen und den Haf/ullg bericJrrell des Lalldes erfassr und somir rrans
paren' wiedergegeben würden. A uf Ebene der Gemeinden würden die 
Risikogruppen ausscJrließlicJr for die BerecJllrung der Risikovorsorge 
herangezogen. 

(2) Das Land Niederösrerreich wie in seiner SrellUtrgnalrme darauf hin, 
dass es alle Haf/ungen auch mir den jeweiligen Nominalwerten aus
weise. Domir wäre die VergleicJrbarkeir mir anderen Ländenr gegeben. 

(3) Ebe'lso foltrre das Land Tirol in seiner Srellung'lOhme aus, dass im 
I,ueresse der Transparenz der GemeilldeJrnanzen die nominalen Haf
rUllgsberräge laur den RecJlllungsabschlüssen der Gemeinden im jältr
liehen Beriehl über die Finanzlage der Gemeinden ausgewiesen würden. 

17.4 Der RH erwidene den Ländern Kärnten und Niederösterreich, dass der 
ÖStP 201 2 nicht nur die autonome Festlegung verbindlicher Haflungs
obergrenzen vor.;ieht, vielmehr müssen die Haftung obergrenzen auch 
zur Sicher.;tellung des gesamtwinschaftlichen Gleichgewichts und zu 
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nachhaltig geordneten Hau halten beitragen. Die em Umstand trägt 
die derzeitige Praxis der Festlcgung von Hartungsobergrenzen nicht 
Rechnung. 

18.1 ( I ) Die Regelungen der Länder sahen Ausnahmen von der Einbezie
hung in die Haftungsobergrenzen vor. Die Einbeziehung von Haf
tungen zugunsten der Lande -Hypothekenbanken und der Pfandbrief
steIle sowie von Hartungen zugunsten der Gemeindesparkassen in die 
Haftungsobergrenzen war je nach Land unterschiedlich: 

I .  Oberösterreich und Tirol bezogen die Hartungen zugunsten der Lan
des-Hypothekenbanken mit den Nominalwerten in die Haftungs
obergrenze ei n. 

2 .  Für einen aliquoten Anteil an der gemeinschaftlichen Solidarhaf
tung als Gewährträger zugunsten der Verbindlichkeiten der Pfand
briefstelle29 legte Tirol als einziges Land eine gesonderte Haftungs
obergrenze fest. 

3. Niederösterreich und Salzburg berücksichtigten die Bankenhaf
lungen ebenfalls: N iederösterreich bewertete beide der oben ange
führten Haftungen mit 30 'Ib. Salzburg bewertete seine Haftung 
zugunsten der Landes-Hypothekenbank mit 50 'lbJo. 

4. Die Länder Burgenland. Kärnten. Steiermark und Vorarlberg sowie 
die Stadt Wien bezogen die Haftungen zugunsten der Landes-Hypo
thekenbanken bzw. der früheren Gemeindesparkasse nicht in die 
Haftungsobergrenzen ein; die Länder Burgenland. Kärnten und Stei
ermark nahmen davon ausdrücklich auch die gesamtschuldnerische 
Solidarhaftung für die Verbindlichkeiten der PfandbriefsteIle aus. 

29 F.s handdir sich um l Iaflungl!'n im Rahm!!'ß dl!'T gesamtschuldncrisc:hc:n Solidarhaftung 

Im Sm",: dcr §§ 891 bzw. 1 341 ABGB als Gt'WähnrägeT dt'T jrwC'lilgrn Landrs-Hypo
thckrnbank In dc�n Eigenschaft als Mnglinisanslah der rfandbrids{t'lIr dt'T OSltT
rtichL5Chrn landrs-llypothrktnbanktn für sämtliche' Vl!'rbindlichkt'lll!'n der ÖStl:rrrl
chischtn Landrs-Hypolhrkrnbankl!'n. Dir Vrrbindlichktllen der Pfandbrirfstdlr W3rt'n 
1m Jahr 2012 mit 7.637 Mrd. EUR ausgc:wit'Stn. 

lO Das Salzburgl!'T Finanzrahmcngnt'lZ 2012 bis 2014 sah I!'inl!' G('Wichtung von 2S � vor. 
tats5chlich gt'wichtt'tt' das Land Salzburg mit SO �. 
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(2) Einzelne länder erließen Regelungen. um Doppelerfassungen zu 
vermeiden : 

- Das Land Kärnten sah für die Landes- und Gemeindeebene, das 
Land Steiermark nur für die Gemeindeebene vor, dass Haftungen für 
jene Verbindlichkeiten, die dem Land bzw. der Gemeinde ohnehin 
für seine (ihre) Rechtsträger laut ESVG 95 zugerechnet wurden, in 
den Hartungsobergrenzen nicht zu berücksichtigen und auch nicht 
in den Risikoklassen zu erfassen waren. 

In Tirol waren VerpOichtungcn des Landes, die zu den Finanz
und sonstigen Landesschulden gezählt wurden, auf die Haf
tungsobergrenzen nicht anzurechnen. Für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände des Landes Tirol war demgegenüber festgelegt, 
Hartungen von außerbudgetären Einheiten. die nach dem ESVG 95 
dem Verantwonungsbereich dieser Körperschaften zugeordnet 
waren und für die eine SchadloshahungsverpOichtung der jewei
l igen Gemeinde bzw. des jeweiligen Gemeindeverbandes bestand, 
auf die Hartungsobergrenzen nicht anzurechnen. 

Das Land Vorarlberg legte für die Landes- und Gemeindeebene fest. 
Hartungen für jene VerpOichtungcn, die bereits im Schuldenstand 
des Landes erfasst waren, in die Haftungsobergrenzen nicht einzu
berechnen. 

18.2 Die Ausnahmebestimmungen in den Ländern Burgenland, Kärnten, 
Steiermark und Vorarlberg sowie der Stadt WienJ' ,  welche die Ban
kenhaftungen von der Einbeziehung in die Haftungsobergrenzen aus
nahmen, beuneilte der RH kriti eh. Dieser Umstand fühne gemeinsam 
mit der aufgrund von Gewichtung faktoren vermindenen Berücksich
tigung der lIartungsbelräge und den unterschiedlichen Regelungen 
zur Vermeidung von Doppelerfas ungen dazu, dass die ausgewiesenen 
Hartungsobergrenzen und der ermillehe Ausnülzungsstand nur einen 
geringen Aussagewen hatten. 

Der RH empfahl den Ländern, sämtliche Hartungen in die Haftungs
obergrenzen einzubeziehen. Hinsichtlich der Vermeidung von Doppel
erfassungen bei der Anrechnung auf die Hartungsobergrenzen empfahl 
der RH, eine einheitliche Vorgangsweise der Länder herbeizuführen. 

18.3 Die Sradr Wien führre in ihrer Srellullgllahme aus, dass sie die J/af
rUllg für Verbilldlichkeirell der Ballk Ausrria AG deshalb lIieill ill die 
HaJtullgsobergrellzc eillbezogen habe, weil sich diese Haftullg zwill-

JI Hartung llJgunslt'n der Bank AUSlria AG, BA AG lIypothckcnbankengrschäft und Pri 

val5uftung zur Vtrwahung von AnlC'lbrt'<"hlt"n 
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gend auJgrund einer bundesgeserzlichen Regelung ergebe (§ 2 parkas
sengeserz) und niehr illl Eiltj1u bereic/I der Sradr Wien liege. 

18.4 Den Ausführungen der Stadt Wien hielt der RH entgegen. dass die 
Rechtsgrundlage einer Haftung alleine nicht unmittelbar eine Beur
teilung des damit verbundenen Ri ikos für die Gebietskörperschaft 
zulässt. Um den Haftungsobergrenzen und den dazu ermittelten Aus
nützungsständen die erforderliche Aussagekraft beizulegen. hielt der 
RH die Einbeziehung der Bankenhaftungen in die Haftungsobergren
zen für erforderlich. 

Ausnützung der Haftungsobergrenzen 

Überblick 

Länder 

Bund 2015/ 7  

19 Die Höhe und die Ermittlung d e  Ausnützungsstandes der Haftungs
obergrenzen waren im Wesentlichen beeinOusst durch 

die gewichtete Anrechnung von Hafrungen auf die Haftungsober
grenzen rrz 1 6). 

die Nichteinbeziehung von Hartungen (TZ 1 8) und durch 

unterschiedliche Regelungen zur Vermeidung von Doppelerfas
sungen rrz 1 8). 

Dies fühne dazu, dass die Länder von ihren Haftungen in Höhe von 
insge amt 70.4 1 1  Mrd. EUR in Summe 1 9.462 Mrd. EUR32 auf die Haf
tungsobergrenzen (Gesamthöhe 30,6 14  Mrd. EUR) anrechnelen (siehe 
dazu die folgenden TZ). 

20.1 ( I )  Die Summe der Haftungen der Länder wies ein auffallendes Missver
hältnis zu den Haftungsobergrenzen auf. wie die folgende Tabelle zeigt : 

12 ohne Burgenland 
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Tabelle 13: Haftungen und Haftungsobergrenzen - länder 

Summe Haftungen' Haftungsobergrenzen Anteil Haftungen an 
Haftungsobergrenzen 

in Mio. EUR in OJo 

Burgenland 2.926,50 460,49' 635,5 

Kärnten 17.724,65 185,35 8.993,9 

Niederösterreich 12.275,95 3.862,62 317,8 

Oberösterreich 10.058,63 14.000,00 71,8 

Salzburg1 3.242,16 485,09 668,4 

Steiermark 4.509,88 935,46 482,1 

Tirol 5.688,63 8.110,10 70,1 

Vorarlberg 5.505,71 298,09 1.847,0 

Wien 8.479,10 2.277,06 372,4 

...... 70.411,22 30.614.27 230.0 

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inklusive H�ftungen zugunsten der landes-Hypothekenbanken und der aliquoten Anteile der länder an der gesamt

schuldnerischen Solidarhaftung als Gewährträger zugunsten der Pfandbriefstelle; ohne Haftungen der Einheiten des 
Sektor'i Staat im Verantwortungsbereich der Länder 
Diese Haftungsobergrenze bezog sich nur auf neu einzugehende Haftungen. 
Das Land Satzburg vertrat die Ansicht. dass es kein Gewährträger sei und für die Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle 
nicht hafte. 

Quellen: Ämter der Landesregierungen; Stadt Wien; RH 

66 

Während die Länder und die Stadt Wien zum 3 1 .  Dezember 20] 2  Haf
tungen in Höhe von 70,4 ] ]  Mrd. EUR aufwiesen, betrugen die festge
legten Haftungsobergrenzen in  Summe 30,614 Mrd. ElJR und waren 
damit nicht einmal halb so hoch wie die Summe der Haftungen. 

(2) Die Vorgehensweise der Länder bei Anrechnung der Haftungen 
auf die HaFtungsobergrenzen war uneinheillich, wie die folgende 
Tabelle zeigt : 
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Tabelle 14: Haftungen - Anrechnung auf die Haftungsobergrenzen - Länder 

Summe Haftungen' 

in Mio. EUR 

Burgenland2 2.926,50 

Kärnten 16.670,21 

Niederösterreich 12.275,95 

Oberösterreich 10.058,63 

Salzburg' 3.242,16 

Steiermark 4.509,88 

lirol 5.688,63 

Vorarlberg 5.505,71 

Wien 8.479,10 

gesaMt 70.411.22 

Rundungsdifferenzen möglich 

auf Haftungsobergrenzen angerechnet 

gewichtet absolut 

82,07 

2.734,22 

274,83 

494,06 

57,98 

3.643.16 

9.879,333 

5.688,63 

250,65 

15.111.62 

\ inklusive Haftungen zugunsten der landes-Hypothekenbanken und der aliquoten Anteile der Länder an der gesamt· 
schuldnerischen Solidarhaftung als Gewährtrager lugunsten der PfandbriefsteUe; ohne Haftungen der Einheiten des Sektors 

Staat im Verantwortungsbereich der länder 
Burgenland wies eine dem ÖStP 2012 entsprechende Regelung erst ab dem Jahr 2013 auf. 
Den aliquoten Anteil der gesamtschuldnerischen Haftung als Gewährträger für die Verbindlichkeiten der PfandbriefsteUe in 
Höhe von 179.30 Mio. EUR rechnete das land nicht auf die Haftungsobergrenze an. 
Das land Salzburg vertrat die Ansicht. dass es kein Gewährträger sei und für die Verbindlichkeiten der PfandbriefsteUe nicht 
hafte. 

Quellen: Ämter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Bund 2 0 1 5/ 7  

Von den Hartungen in  Höhe von 70,4 1 1  Mrd. EUR im Jahr 201 2  rech
neten die Länder und die Stadt Wien - inklusive der gewichtet ange
rechneten Beträge - insgesamt 19,462 Mrd. EUR auf die Haftungs
obergrenzen an. 

13) Die Bankenhaftungen bezogen die Länder wie folgt in die l Iaf
rungsobergrenzen ein: 
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Tabelle 15: Haftungen - Einbeziehung der Bankenhaftungen in die Haftungsobergrenzen 
- länder 

Burgenland 

Kirnten 

NIederösterreIch 

Oberösterreich 

Salzburg5 

Steiermark 

llrol 

Vorarlberg 

Wien 

... t 

Rundungsdifferenzen moglich 

Summe Hlftungen I davon 
Haftungen zugunsten 

von Banken2 

in Mio. EUR 

2.926,50 2.396,77 

17.724,65 14.989,10 

12.275,95 5.448,75 

10.058,63 3.274,16 

3.242,16 1.463,86 

4.509,88 2.770,71 

5.688,63 5.617,49 

5.505,71 5.339,93 

8.479,10 8.171,43 

7O.411.U 49.472.1' 

Anrechnung auf 
Haftungsobergrenzen 

nein 

nein 

gewichtet 

ungewichtet1 

gewichtet' 

nein 

ungewichtet 

nein 

nein 

1 inklusive Haftungen lugunsten der landes-Hypothekenbanken und der aliquoten Anteile der Lander an der gesamt· 
schuldnerischen Solidarhaftung als Gewahrtragerhaftung lugunslen der PfandbriefsteIle: ohne Haftungen der Einheiten des 
Sektors Staat im VerantwortungSbereich der Lander 
landes-Hypothekenbanken bzw. Bank Austria AG 

keine Anrechnung fur die anteilige Solidarhaftung zugunslen der PfandbriefsteIle von 179.30 Mio. EUR 
keine Anrechnung ruf die anteilige Solidarhaftung lugunsten der Pfandbriehtelle von 1,408 Mrd. EUR 
Das Land Salzburg vertrat die Ansicht. dass es kein Gewährtrager sei und fur die Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle nicht 
hafte. 

Quellen: Amter der Landesregierungen; Stadt Wien; RH 

68 

Von den zum 3 1 .  Dezember 201 2 be tehenden Bankenhaft ungen bezog 
das Land Burgenland eine Haftung in Höhe von 2,397 Mrd. EUR, 
Kärnten in Höhe von 1 4,989 Mrd. EUR. die Steiermark in Höhe von 
2,771 Mrd. EUR, Vorarlberg in Höhe von 5,340 Mrd. EUR und Wien 
in Höhe von 8 , 1 7 1  Mrd. EUR nicht in die Haftungsobergrenzen ein. 
In den Ländern Niederösterrcich und Salzburg erfolgte die Einbezie
hung im Ausmaß der Gewichtung von 30 'lb (3,274 Mrd. EUR) bzw. 
50 'lb (55,92 Mio. EURll). Die Länder Oberösterreich und Tirol rechne
ten die Nominalwene auf die Haftungsobergrenzen an. 

20.2 Der RH kritisienc, dass die Mehrzahl der Länder ihre Hartungen mit 
einem niedrigeren Betrag als dem Nominalwen auf die Haftungs
obergrenzen anrechneten und Bankenhaftungen nicht einbezogen. 
Dies ftihne dazu, dass die auf die Haftungsobergrenzen a ngerechne
ten Beträge nicht repräsentativ ftir den Gesamthaftungsstand waren. 
Der RH beanstandete, dass diese unterschiedlichen Vorgangsweisen 

)) Das Sal/burger Finanzr3hmengr5C't2 2012 bis 2014 sah eint GeWIchtung von 25 � vor, 
tats chlkh geWIchtelt das land Salzburg mit SO �. 
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eine Intransparenz verursachten, d ie  den gesamtstaatlichen Nutzen 
der Regelung zur Haftungsbegrenzung in Frage stellte. 

Der RH emprahl den Ländern, sich aur eine einheitliche Vorgehens
weise bei Ennittlung des Ausnützungsstandes der Hartungsobergren
zen zu einigen. Dabei sollten die Haftungen mit den Nominalwerten 
aur die Hartungsobergrenzen angerechnet werden. 

Weiters emprahl der RH dem BMF, aur rechtliche Bestimmungen hinzu
wirken, die den Gebietskörperschaften die Übernahme von Hartungen 
untersagen, welche die wirtschartIiche Tragfahigkeit der Gebietskör
perscharten übersteigen, insbesondere auch solcher, die zur Entstehung 
von kritischen und systemrelevanten Risiken beitragen. 

20.3 (I)  Laut Stellungnal,me des Landes Burgenland I,andle es sich bei der 
Haftung zugunsten der Bank Burgenland AG um eille ge etlliche Hal
rung, weshalb ie lIichr in die Haftungsobergrellzen einbezogen wor
den sei, sOlidem im jeweiligen Berichr dem Burgenländisel,ell Landtag 
separar dargesrellr werde. 

(2) Da Land Niederösrerreiel, verwies in seiner Srellungnahme darauf, 
dass es seine J/ajtungell zum Nominalbetrag ausweise, gleichzeirig 
finde auch eine differenziene Berrachrung des Risikos in Bezug a uf die 
Haftungsnehmer in Form der Gewichrung der Haftu ngsberräge rarr. 

(J) Das Land Salzburg wies in seiner Srellungnahme darauJ hin, dass 
esJür die vom RH in Tabelle 1 5  einbezogene aliquore Hajtungfur Ver
bindliel,keiren der PJandbriefsrelle der Landes-HyporhekenbOl,kell (bei 
Salzburg eill Betrag von 1,408 Mrd. EUR) nicht hajte, weil es sei
ner Reelllsmeinung lIach kein Gewähnräger sei. Diese Hajtung würde 
daher auch niel,r im Hajtungsllael,weis der Beilagen zum Reell/wngs
absclrluss dargesrellt. Das Lalld alzburg verwies weirers darauf, dass 
die Mirgliedsinsrirure und auch die Gewälrnräger grulldsärzliel, zur 
ungereilrell Hand Jür die Verbindlichkeiren der PJandbrief relle IraJ
rerell. Wenll der RH die Gewähnrägerl,ajt'l/Ig in die Summe der HaJ
rungell auJnehme, müsse er die auslraftende Gesamtsumme bei jedem 
Land, das Gewährrräger sei, in die Darsrellung aufnehmen, niclll nur 
einen aliquorell Teil. 

(4) Das Land Sreiem,ark I,abe, wie es in seiner Srellungllal,me mir
reilre, deshalb VOll riner Einbeziehung der Haftungen zugun ten der 
Landeshyporhekellbank Sreiennark AG abgesehen, weil das Auslau
Jen der behafteren Verbindliel,keiren eine kontinuierliel,e Abrrall/ne des 
Haftungsrisikos zu Folge lrabe. 
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(5) Das Land Vorarlberg führre in seiner Sreillmgnahme aus, dass ein 
Vergleich zwischen den Ländcm und landesweise zwischen den Gemein
den (fabellen 1 3  und 1 6) in dieser Form niehr aussagekräftig sei und 
des/laib auch nichr angesrellr werden sollrr. 

20.4 ( I )  Den Ausruhrungen des Landes Burgenland hielt der RH entgegen, 
dass die Rechtsgrundlage einer Haftung nichts über das damit verbun
dene Risiko rur die Gebietskörperschaft aussagt. Um den Haftungs
obergrenzen und den dazu ermillelten Ausnützungsständen die erfor
derliche Aussagekraft beizulegen, hielt der RH die Einbeziehung der 
Bankenhaftungen in die Haflungsobergrenzen rur erforderlich (siehe 
dazu auch TZ 1 8). 

(2) Den Ausruhrungen des Landes Salzburg, wonach die Gewährträger 
der Landes-Hypothekenbanken zur ungeteilten Hand und damit für 
die gesamte aushaftende Summe der PfandbriefsteIle hafteten, stimmte 
der RH zu. Bälle er aber bei jedem Land, wie in der Stellungnahme 
des Landes vorgeschlagen, die gesamte Haftungssumme der Pfand
briefsteIle angeführt, wären die Haftungen der Länder in Summe weit
aus zu hoch ausgewiesen worden. Daher wies der RH - ungeachtet 
einer gesamtschuldnerischen Haftung - jeweils nur den auf das ein
zelne Land entfallenden aliquoten Anteil aus. Soweit sich das Land 
Salzburg darauf berief, kein Gewährträger zu sein und für die Ver
bindl ichkeiten der PfandbriefsteIle nicht zu haften, verwies der RH 
auf seinen Bericht .Land Salzburg - Finanzielle Lage· (Reihe Salz
burg 201 3/7). Darin ha ne er in TZ 72 wört lich au geführt: .Obwohl 
das Land Sa lzburg auf Grundlage der landesgesetzlichen Regelung 
der Ansicht war, für die Eventualverbindlichkeiten der Land Salz
burg Beteiligungen GmbH nicht zu haften, wies der RH dennoch auf 
das bestehende frnanzielle Risiko für den Landeshaushalt hin, weil die 
Land Salzburg Beteiligungen GmbH mit 35.000 EUR Stammkapital 
und 1 78 Mio. EUR Bilanzsumme für die Übernahme von Haftungen in 
Höhe von 1 ,6 Mrd. EUR (Anm :  mit 3 1 .  Dezember 201 1 )  unterkapitali
siert war. Ein Schlagendwerden auch nur eines Teils dieser Haftungen 
häne eine Zahlungsunfahigkeit der Land Salzburg Beteiligungen GmbH 
zur Folge, die - zur Zeit der Gebarungsüberprüfung - eine 100 'lbige 
LandeslOchter war." Der RH wies nunmehr neuerlich auf die daraus 
resultierenden Risiken für das Land hin. 

(3) Dem Land Steiermark entgegnete der RH, dass die Haftungsober
grenzen alle Haftungen umfassen müssen, um eine risikosteuernde und 
risikobegrenzende Wirkung entfalten zu können. Soweit das Land Stei
ermark in seiner Stellungnahme die Ansicht vertrat, dass das Auslau
fen der Haftungen zugunsten der Landeshypothekenbank eine konti
nuierliche Abnahme des Haftungsrisikos zur Folge habe, wies der RH 
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Gemeinden 

darauf hin, dass eine Verringerung des Haftungsumfangs nicht zwin
gend auch eine Verringerung des Risikos bedeutet. 

(4) Dem Land Vorarlberg entgegnete der RH, dass die in den Tabel
len \ 3  und 1 6  des gegenständlichen Berichts ersichtliche Darstel lung 
der Haftungen mit dem Nominalbetrag einerseits und den Haftungs
obergrenzen andererseits im Sinne eines Ländervergleichs erforderlich 
war. Zudem verdeutlichte diese Gegenüberstellung die NotwendigKeit 
einer einheitlichen Regelung der Haftungen für alle Gebietskörper
schaften. Die Schließung der Regelungslücke im ÖStP 201 2  und eine 
verbes erte Abstimmung der Länder untereinander würde die vom RH 
aufgezeigten Diskrepanzen vermindern. 

Wie der R.H bereits in TZ 5 ausführte, war auch die mangelnde Abstim
mung der Länder untereinander ursächlich für die unübersichtlichen 
und im Hinblick auf die gcsamtstaatliche Steuerung unbefriedigenden 
Ergebnisse. 

21 .1  ( I )  Die Haftungen der Gemeinden betrugen zum 3 1 .  Dezember 20 1 2  

insgesamt 6,674 Mrd. EUR und waren damit niedriger als die Summe 
der Haftungsobergrenzen in Höhe von 8,442 Mrd. EUR. 

Tabelle 16: Haftungen und Haftungsobergrenzen - Gemeinden 

Summ� Haftungen' Summe Haftung.-
obergrenzen 

in Mio. EUR 

Burgenland 188,07 

Kärnten 473,34 

Niederö.terreich 1.260,75 

Oberösterreich 1.110,68 

Salzburg 476,27 

Steiermark 1.507,68 

lirot 859.45 

Vorartberg 797,90 

� 6.674 1. 

Rundungsdifferenzen möglich 
1 inklusive der Haftungen lugunsten von Gemeindesparkassen 

QueUen: Ämter der Landesregierungen; RH 

Bund 2 0 1 5/7 

121,69 

809,23 

1.487,41 

2.403,93 

398,45 

2.546,79 

439,60 

234,57 

1.441 17 

Anteil Haftungen an 
Haftungsobergrenzen 

in '" 

154,5 

58,5 

84,8 

46,2 

119,5 

59,2 

195,5 

340,2 

79.1 

7 1  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 75 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Ausnutzung der Haftungsobergrenzen 

Ohne Berücksichtigung von Gewichtungen und unter Einbeziehung der 
Haftungen zugunsten ehemaliger Gemeindesparkassen überschritten 
die Hartungen der Gemeinden in den Ländern Burgenland. Salzburg. 
Tirol und Vorarlberg die festgelegten Haftungsobergrenzen. 

(2) Die Gemeinden rechneten die Haftungen wie folgt auf die Haf
tungsobergrenzen an :  

Tabelle 17: Haftungen - Anrechnung auf die Haftungsobergrenzen - Gemeinden 

Summe Hiftungen I 

Burgenland2 188.07 

Kärnten 473,34 

Niederösterreich 1.260.75 

Oberösterreich 1.110,68 

Salzburg 476.27 

Steiermark 1.507,68 

Tirol 859,45 

Vorarlberg 797.90 

... t "'74,1' 

Rundungsdifferenzen möglich 

auf Haftungsobergrenzen angerechnet 

gewichtet 

in Mio. EUR 

340.31 

185,64 

244.40 

140.37 

'10,72 

absolut 

473.34 

1.110,68 

1.083,05 

2.117.07 

I inklusive Haftungen lugunslen der Gemeindesparkassen 
l Gewichtete Werte stehen rur die Gemeinden des landes Burgenland erst ab 2013 zur Verfugung, 

Quellen: Amter der landesregierungen; RH 
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Von den zum 3 I .  Dezember 20\ 2  bestehenden Hartungen der Gemein
den in Höhe von 6,674 Mrd. EUR rechneten die Gemeinden einen 
Betrag von 3,578 Mrd. EUR auf die Haftungsobergrenzen an. 

(3) Die Bankenhaflungen der Gemeinden waren im Vergleich zujenen 
der Länder von geringerer Bedeutung: 
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Tabelle 1B: Haftungen - Einbeziehung der Bankenhaftungen in die Haftungsobergrenzen 
- Gemeinden 

Burgenland' 

Kirnten 

Ntederösterretch 

Oberösterretch 

Salzburg 

Steiermark 

lirol 

Vorarlberg 

..... ,t 

Rundungsdifferenzen moglich 

Summe Haftungen davon 
Haftungen zugunsten 

von Banken 

in Mio. EUR 

188,07 0,00 

473,34 0,00 

1 .260,75 0,00 

1 .110,68 51,56 

464,10 12,18 

1 .507,68 424,63 

859.45 186,96 

797,90 363.08 

..,74." 1.0JI.41 

Anrechnung auf 
Haftungsobergrenzen 

ja 

nein 

ja 
nein 

nein 

I Werte stehen erst ab 2013 zur Verfügung. 

Quellen: Amter der landesregierungen: RH 

Bund 2 0 1 5/1 

21 .2  Der RH wies kritisch darauf hin. da  s bei den Gemeinden der Länder 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg v.a. die gewichtete Anrechnung von 
Haftungen auf die Haftungsobergrenzen und die Nichtcinbeziehung 
der Bankenhaftungen dafür au chlaggebend waren. dass ie die ent
sprechend niedrig angesetzten Haftungsobcrgrenzen einhalten konn
ten. Wie schon gegenüber den Ländern beanstandetc der RH auch 
gegenüber den Gemeinden, dass durch die länderwei e unterschied
liche Vorgangsweise bei Berechnung de Ausnützungsstandes der Haf
lungsobergrenzen eine Intransparenz entstand, die den gesamtstaatli
chen Nutzen der Regelung zur Haftung begrenzung in Frage stellte. 

Da ein Teil der Gemeinden die Haftungen mit einem geringeren Betrag 
als dem Nominalwen auf die Haftungsobergrenzen anrechnete und 
teilweise Bankenhaftungen nicht einbezog, war der auf die Haftungs
obergrenzen angerechnete Betrag nicht repräsentativ rur den Gesamt
haftungsstand. 

Der RH empfahl den Ländern. für die Gemeindeebene eine einheit
liche Vorgangsweise bei Ermiulung des Ausnützungsslandes der Haf
tungsobergrenzen festzulegen. Dabei sollten die Haftungen mit den 
jeweiligen Nominalwenen auf die Haftungsobergrenzen angerechnet 
werden. 
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21.3 ( I )  Das Land Burgenland rei/re in seiner Srellungnahme ergönzend mir. 
dass die Hajlungen der burgenlöndischcn Gemeinden nunmehr auch 
mir Srielrrag J J. Dezember 2012 gewichrer worden seien. Den Wert 
der Hajlungell bezifferte das Land nUllInehr mir 50, 56 Mio. EUR. Die 
habe einen Ausniirzlwgssrand VOll 4 / , 5 /  % bezogen auf die landes
weire Hajlungsobergrenze von /2 /  ,69 Mio. EUR ergeben. 

(2) Das Land Kömrell Ilob in seiller Srellungnallme hervor, dass auf 
Gemei/ldeebme die Hajlungen niellr gewichrer, sOlIdem i/I voller Höhe 
auf die Hajlungsobergrenzen angereellller würden. 

(J) Das Land Niederösrerreich verwies in seiner SrellulIgllahme bezüg
lich die Ermirr/ung des Ausnürzungssralldes der Hajlungsobergrenze 
durch die Gemeindeebene auf seille Ausflihrungen zur Lällderebene. 

(4) Laur Srellungnahme des Landes Vorarlberg gebe esfor die HajluIlgen 
der Gemeinde parkasseIl (glciellcrmaßclI auch for jellc dcs Landes 
zugull tell der Lalldcs- ulld Hyporhekenbank) eine separare lIomillelle 
Obergrenze (auch wenn diese berraglich Ilichr ausdrücklich angefohrr 
sei). Diese Obergrenze besründe darill. dass diese Hajlullgen mir dcm 
Stalld zum Zeirpunkr des Inkrajlrrcrcns der Verordnung eingefroren 
scien, eine neuerliche HajlulIgsübemahme ausge chlos en sei und die 
frei werdendeIl Berröge lIieirr zur Übernahme alldefUJeiriger Hajlu/lgcll 
vCfUJellder werdclI dürjiclI. 

21 .4 Der RH entgegnete dem Land Vorarlberg. dass eine RegelungJ'. wie 
in der Siellungnahme ausgefUhrt. de facto einer Obergrenze gleich
gesetzt werden kann. Allerdings sind im Sinne der Transparenz der
artige Obergrenzen betraglieh festzulegen und au zuweisen. wie die 
bspw. das Land Tirol bei seiner Regelung vorsieht. 

Ausnützungsstand 22.1 ( I )  Die folgende Tabelle zeigt den Ausnülzungs tand der Haftungs
obergrenzen der Länder zum 3 1 .  Dezember 20 1 2 : 

Tabelle 19: Ausnützungsstand der Haftungsobergrenzen 2012 - Länder' 

Kirnten 

44,3 

Ni.d.r.sterr.ich Ob.röst.rr.ich Salzburg St.i.rmark 

in 'Ao 

70.8 70.6 56.7 52.8 

Tirol 

70.1 

Burgenland wendele die RegeLungen zu den Haftungsobergrenzen erst ab dem Jahr 2013 an. 

Vorarlb.rg Wi.n 

19.5 11.0 

Quellen: AmteT der Landesregierungen; Stadt Wien; RH 

74 

14 Nach § l Abs. S der Verordnung der Vorarlbcrgc:r Lan desregierung Ober Gemcindehar
tung('n. Vbg. LGBI. NT. 21/2012 vtmngen sich der Gtsamlstand der Ilartungt:n gt:mäß 
Abs. " (Anm: p�rka�nhartungrn) Im Ausmaß drr Abrt'lfung der Hartungen und darf 
für nt:ur Hanungsü�mahmrn nicht vt:rwt:ndrt wrrdrn. 
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Die Länder ein chließlich der Stadt Wien nützten die Hartungsober
grenzen im Ausmaß zwischen 1 1 ,0 'Ib (Wien) und 70,8 'Ib (Nieder
österreich) aus. 

(2) Aus der folgenden Tabelle geht hervor. dass die Gemeinden die 
Haftungsobergrenzen nicht überschritten: 

Tabelle 20: Ausnützungsstand der Haftungsobergrenzen 2012 - Gemeinden 1 

Klrnttn Nitdtrö.tt"tich Obtrö.tt"tich S.lzburg Sttitrm.rk Tirol Yor.rlbtrg 

in " 

58,5 22.9 46.2 46,6 59,2 55.6 59.8 

1 FUT die Gemeinden des landes Burgenland lagen tur das Jahr 2012 keine Daten über den AusniJUungsstand vor. 

QueUen: Amter der landesregierungen; RH 

Risikovorsorge 

Allgemein 

Bund 2 0 1 5/7 

Unter Zugrundelegung der unterschiedlichen Vorgangsweisen der 
Gemeinden bei Erminlung des Ausnützungsstandes der Hartungsober
grenzen in den einzelnen Ländern bewegte ich der Ausnützungsstand 
zwischen 22.9 'Ib (Niederösterreich) und 59.8 'Ib (Vorarlberg). 

22.2 Der RH wies darauf hin. dass aufgrund der gewichteten Anrechnung 
von Haftungen auf die Haftungsobergrenzen und der Nichteinbe
ziehung von Haftungen in die Haftung obergrenzen die Länder und 
Gemeinden ihre Haftungsobergrenzen einhielten. 

23 ( I )  Für Haftungen, bei denen eine Inanspruchnahme zumindest von 
überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen wird, waren Risiko
vorsorgen zu bilden. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Ein
t retens war für jede übernommene Hartung grundSätzlich einzeln zu 
beuneilen. Die Risikovorsorge erfolgte für Einzelhaftungen anhand der 
Risikoeinschätzung dieser Einzelhaftungen (An. 1 3  Abs. 5 ÖStP 201 2). 

(2) Gleichanige Haftungen konnten zur Risikovorsorgebildung zu 
Gruppen vergleichbaren Risikos zusammengefasst werden. Für Risi
kogruppen war eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
anzunehmen. wenn die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit häuflg 
und über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen worden 
war. Die Ermittlung der Risikovorsorgen rur Risikogruppen erfolgte 
anhand der Erfahrungswene der zuminde t letzten fünf Finanzjahre 
(An. 1 3  Abs. 6 ÖStP 201 2). 
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24.1 ( I )  Die Regelungen der Länder ftir die Länderebene knüpften die Ver
pnichtung zur Risikovorsorge an eine überwiegende Wahrscheinlich
keit einer Inanspruchnahme. Dies war ftir jede übernommene Haftung 
einzeln zu beuneilen. 

(2) Bei Beuneilung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer Inan
spruchnahme 11 .  dem ÖStP 201 2  war in den Ländern Kärnten, N ieder
österreich, Salzburg. Tirol und Vorarlberg sowie in  der Stadt Wien auf 
die Erfahrungen der Vergangenheit abzustellen, etwa ob eine Haf
tung bereits einmal oder häufig und über einen längeren Zeitraum in 
Anspruch genommen worden war. In  Salzburg und in Wien war zusätz
lich noch auf mögliche künftige Entwicklungen Bedacht zu nehmen. 
In den Regelungen der Länder Oberösterreich und Steiermark war da 
Bcuneilungskriterium der Wahrscheinl ichkeit einer Inanspruchnahme 
nicht näher speziflzien. 

Da das Land Burgenland ftir das Jahr 201 2  keine dem ÖStP entspre
chenden Regelungen ftir Haftungsobergrenzen getroffen halle. fehl
ten auch Regelungen zur Bildung einer Risikovorsorge. Aber auch die 
Regelung ftir das Jahr 201 3  enthielt keine Vcrpnichtung zur Bildung 
von Risikovorsorgen.  

(3) Einzelne Länder t rafen Regelungen rur eine Mindestrisikovorsorge 
bzw. sahen zusätzliche pauschale Ri ikovorsorgen vor: 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen 
Regelungen zur Ri ikovorsorge: 

Bund 2015/7 
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Tabelle 21: Regelungen zur Risikovorsorge - Länder 

Burgenland 

Kirnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

lirol 

Vorarlberg 

Wien 

Risikovorsorge bei über
wiegender Wahrscheinlichkeit 

der Inanspruchnahme 

keine Regelung 

in Risikogruppen 1II und IV 

in allen Risikogruppen 

5 .,. des aushaftenden Betrags. 

wenn Inanspruchnahme 
nicht mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit ausge
schlossen werden kann 

in allen Risikogruppen 

in den Risikogruppen II und 1II 

für alle Haftungen 

in den Risikogruppen II und III 

in den Risikogruppen I und II 

pauschale Risikovorsorge bzw. 
Mindestrisikoyorsorge 

zusätzlich 20 .,. in Risikogruppe 
IV bzw. in Höhe der höchsten 

Haftung in dieser Risikogruppe 

zusätzlich 10 .,. yon 
der Haftungssumme für 

Verbindlichkeiten Dritter. 
die nicht dem Sektor Staat 

zuzurechnen sind und ohne 
gesellschaftsrechtliche 

Verflechtung 

5 .,. vom Wert der Haftung in 
der Risikogruppe ll. 10 .,. in der 

Risikogruppe III 

Höhe der 
Risikoyorsorge 

in Mio. EUR 

6.23 

0.80 

0.00 

0,70 

7.53 

0.00 

2.18 

0.00 

In der Risikogruppe I waren die Haftungen mit dem geringsten Risiko zusammengefasst: je hoher die Risikogruppe (bspw. IV). 
desto hoher war das mit den Haftungen verbundene Risiko beurteilt. 

Quellen: Amter der landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Bund 2 0 1 5/7 

In  Oberösterreich war fUr Haftungen. bei denen eine Inanspruchnahme 
zumindest nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer
den konnte. eine jährliche Risikovorsorge von 5 '*' des aushaftenden 
Betrags vorzusehen. 

In Kärnten war rur Risikogruppen. bei denen Haftungen mit 50 '*' bzw. 
100 '*' des au haftenden Haftungs tandes gewichtet wurdenJ'. eine 
Risikovorsorge zu bi lden, wenn eine Inanspruchnahme überwiegend 
wahrscheinlich war. Bei Haftungen rur DrineJ6 war zusätzlich eine 
pauschale Risikovorsorge im Ausmaß von 20 '*' der Höhe des bewer
teten jeweils aushaftenden Darlehensvolumens zu bilden, wobei die 
pau chale Risikovorsorge mindestens so hoch sein musste, dass zumin-

Je:. Rlslkogruppt'n 111 und IV 

16 Risikogrupp� IV 
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dest das Haftungsvolumen des betragsmäßig höchsten Haflungsfalles 
in der vorgenannten Risikovorsorge Deckung fand. 

Salzburg wiederum sah zusätzlich vor, für übernommene Hartungen im 
Verantwonungsbereich des Landes für Finanzverbindlichkeiten Drit
ter, die nicht dem Sektor Staat zugerechnet wurden und zu denen es 
keinerlei gesellschaftsrechtliche Verflechtung der Gebietskörperschaft 
gab, eine Risikovorsorge von mindestens 10 'lb der Haftungssumme 
zu bilden. 

Im Land Niederösterreich hane die Ermittlung der Risikovorsorge für 
Risikogruppen anhand der Erfahrungswene der zumindest letzten fünf 
Finanzjahre zu erfolgen. 

In Vorarlberg musste die Risikovorsorge bei Hartungen der Risiko
gruppe 11 mindestens 5 'lb  und bei Hartungen der Risikogruppe 1 1 1  min
destens 10 'lb des Wenes der Haftung betragen. Eine höhere Risikovor
sorge konnte sich aufgrund der Prüfung der Bonität des betreffenden 
Rechtsträgers ergeben. 

Die Stadt Wien teihe für die Beuneilung, ob eine Risikovorsorge zu 
bilden war, die Hartungen in drei Risikogruppen entsprechend fol
gender Tabelle ein: 

Tabelle 22: Risikogruppen Stadt Wien; 2012 

Risikogruppe 

o 

1 

2 

Hlftungen 

hypothekarisch be sicherte Wohnbaudarlehen, österreichische Gebietskörperschaften, 
eIgene Fonds, Rechtsträger, die gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften zu 100 '4 
im Eigentum der beteiligten GebIetskörperschaften stehen und sonstige Rechtsträger, 
an denen das Land Wien bzw. die Gemeinde Wien zu 100 '4 beteiligt ist 

Rechtsträger, an denen das Land Wien bzw. die Gemeinde Wien zwischen 50 '4 und 
weniger als 100 '4 beteiligt ist 

sonstige Haftungen des Landes Wien bzw. der Gemeinde Wien 

Quelle: Verordnung des Wiener Gemeinderats Ober die Haftungsobergrenzen vom s. April 2012 

78 

(4) Zum 3 I .  Dezember 201 2  betrug bei einem Haftungsstand der 
Länder in Höhe von 70,4 1 1  Mrd. EUR die Summe der Risikovorsor
gen 1 7,44 Mio. EUR. Im Zeitraum 2008 bis 201 2  gab es nach Minei
lung der Länder Haftungsinanspruchnahmen in Höhe von insgesamt 
1 7,90 Mio. EUR, dies entsprach durchschnittlich rd. 3,58 Mio. EUR 
pro Jahr. 

Bund 2015/7 
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Haftungsobergrenzen im Bereich der 
länder und Gemeinden 

24.2 Der RH stellte auch bei den Risikovorsorgen fest, dass die von den Län
dern und der Stadt Wien getroffenen Regelungen uneinheitlich waren. 
Dies fUhne zu einer Unübersichtlichkeit und mangelnder Transparenz. 

Der RH empfahl den Ländern, sich auf einheitliche Kriterien zur Bil
dung von Risikovorsorgen, die die Risiko ituation adäquat berücksich
tigen, zu einigen und diese umzusetzen. 

24.3 (I)  Zu den Ausfohru"gen des RH, da Land Burgenland habe keine 
Regelung betreffend Risikovorsorgen erlassen, entgegllete das Land 
in seiner StellulIgnahme, dass nUIHllehr unter der Voranschlags teile 
"Bürgschajtsleistung" jährlich 1 54. 600 EUR zuzüglich der enrspre
chenden Bürgschajtsrücklage (Stand 2013:  707.899,44 EUR)for der
artige Fälle vorgesehell seien. 

(2) Das Land Steiermark fohrte in seiner StellungllOhme aus. dass 
die Risikovorsorge a uJ Ba is eines umJassenden Risikomanagemenrs 
ermittelt würde. 

(3) Die Stadt Wien gab in ihrer Srellungllahme bekannr, da s sie die 
Einreilung der Risikoklas en (Anm: zur Bildung von Risikovorsorgen) 
auJgrund der Verordnullg vom 26. November 2014 ab dem Jah r  201 5  
nicht mehr allhand der Beteiligungsstruktur, sondern allhand der A us
Ja IIswah rschei nlich keit vomeh me. 

24.4 Gegenüber den Ländern Burgenland. Kärnten und Steiermark sowie 
der Stadt Wien betonte der RH, dass nicht die Höhe oder die Ermitt
lungsmethodik der Ri ikovorsorgen der einzelnen Länder Anlass fUr 
seine Empfehlung war, sondern die uneinheitliche Vorgangsweise der 
Länder. Insoweit blieb der RH bei seiner Empfehlung. 

25.1 ( I )  Mit Ausnahme der Gemeinden des Landes Oberösterreich. rur 
die eine entsprechende Regelung fehlte, waren in allen Ländern die 
Gemeinden verpflichtet. Risikovorsorgen rur Haftungen, bei denen eine 
Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich war, zu bilden. Eine 
Inanspruchnahme war insbesondere dann als überwiegend wahrschein
lich zu beuneilen, wenn eine Haftung rur den jeweiligen Rechtsträ
ger bereits einmal in Anspruch genommen worden war. In Salzburg 
war bei Beuneilung des Risikos einer Inanspruchnahme einerseits auf 
Erfahrungen der Vergangenheit und andererseits auf mögliche künf
tige Entwicklungen Bedacht zu nehmen. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen 
Regelungen zur Risikovorsorge durch Gemeinden: 

Tabelle 23: Regelungen zur Risikovorsorge - Gemeinden 

Burgenland 

Kärnten 

NIederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

lirol 

Vorarlberg 

Risikovorsorge bei über
wiegender Wahrscheinlichkeit 

der Inanspruchnahme 

in allen Risikogruppen 

pauschale Risikovorsorge bzw. 
Mindestrisikoyorsorge 

in den Risikogruppen 11. III 10 '10 in 11; 50 '10 in III; 
und IV 100 '10 in IV; vom jeweiligen 

Ausnützungsstand der 
im Rechnungsabschluss 

ausgewiesenen Haftungssumme 

in den Risikogruppen III. IV 25 % in 11; 30 '10 in IV; 100 '10 
und V in V; 

keine Regelung 

für alle Haftungen' 

für alle Haftungen' 

in allen Risikogruppen 

in allen Risikogruppen 

vom jeweils aushaftenden 
Betrag 

5 % in Risikogruppe 11; 
10 '10 in III; 

vom Wert der Haftung 

Höhe der 
Rislkoyorsorge 

in Mio. EUR 

0.00 

22.75 

0.00 

0.00 

0.00 

In der Risikogruppe I waren die Haftunge" mIt dem geringsten Risiko zusammengefasst; Je hoher die Risikogfuppe (bspw. IV). 
desto hoher war das mit den Haftungen verbundene Risiko beurteilt. 
1 In Satzbufg und in der Steiermark gab es keine Risikogruppen. 
2 Ole Daten waren zur Zeit der GebarungsiJberprufung noch nicht verfügbar. 

QueLLen: Amter der landesregierungen; RH 

80 

(2) In den Ländern Kärnten. Niederösterreich und Vorarlberg mussten 
f1ir Ri ikogruppen mit einem geschätzten höheren Ausfallsrisiko Vor
sorgen in einer Mindesthöhe gebildet werden. Die Mindesthöhe der 
Risikovorsorge orient ierte sich entweder am jeweiligen Ausnützungs
stand der im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Haftungssumme. am 
jeweils aushaftenden Betrag oder am (gewichteten) Wert der Haftung. 

Die Risikovorsorge konnte in den Gemeinden der Länder Kärnten. Nie
derösterreich. Salzburg und Vorarlberg in Form von zweckgewidme
ten Rücklagen oder durch Zweckwidmung sonstiger Verrnögenswerte 
erfolgen, in Kärnten zusätzlich auch durch Fe tIegung von Ausgaben
verpnichtungenJ1 in den kommenden Jahren im Rahmen der millel
fristigen Finanzplanung. In den Ländern Burgenland. Steiermark und 
Tirol gab es keine diesbezüglichen Vorgaben. 

17 z.B. durch Bmdung von Bnlarfszuw�tsung('n 

Bund 2 0 1 5/ 7  
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Laut den Ämtern der Landesregierungen (Gemeindeabteilungen) war 
ftlr die Gemeinden in den Ländern Burgenland, Niederösterreich, Salz
burg, Tirol und Vorarlberg wegen fehlender Haftungsinanspruchnah
men die Bildung einer Risikovorsorge nicht erforderlich. Die Gemein
den des Lande Kärnten bildeten Risikovorsorgen in der Gesamthöhe 
von 22,75 Mio. EUR. 

(3) Bei einem Haftungsstand der Gemeinden zum 3 I. Dezember 201 2  in 
Höhe von 6,674 Mrd. EUR betrugen It. Auskunft der Länder die Risi
kovorsorgen insgesamt 22,75 Mio. EUR; diese stammten zur Gänze 
von Gemeinden de Landes Kärnten. 

25.2 Die Risikovorsorge auf Gemeindeebene im Jahr 201 2  stammte zur 
Gänze von Gemeinden des Landes Kärnten. Nach Ansicht des RH 
war dies auf die unterschiedlichen Regelungen über Risikovorsorgen 
zurückzuftlhren, spiegelte aber nicht die tatsächliche Risikosituation 
der Gemeinden wider. 

Der RH beurteilte die unterschiedlichen Regelungen für die Bildung 
von Risikovorsorgen bei den von den Gemeinden übernommenen Haf
tungen kritisch. 

Er empfahl den Ländern, sich gemeinsam mit den Gemeinden auf ein
heitliche Kriterien zur Bildung von Risikovorsorgen, die die Risiko
situation adäquat berücksichtigen, zu einigen und diese landesrecht
lich umzusetzen. 

25.3 (J) Das Land Burgenlalld Jülrne ill seiller Stellullgllahme aus, dass 
aufgrulld VOll fehlelldell Haftullgsillallspruclwahmell RisikovorsorgeIl 
nicht Jür erforderlich erachtet worden seien. Zukiinftige eillheitliche 
Regelungen wolle es aber u msetzell. 

(2) Auch das Land Tirol teiltc in seiller Stellungnahme bezüglich der 
Gemeinden mir, dass aufgrund derfehlellden Hajtungsinallsprucllllah
mCII dic Bildung VOll RisikovorsorgclI nicht erforderlich gewesen sei. 

25.4 Der RH entgegnete den Ländern Burgenland und Tirol, dass er ein
heitliche Regelungen, die sich nicht nur an der bisherigen Haftungs
inanspruchnahme orientieren, zur Bildung einer Risikovorsorge ftlr 
notwendig erachtete und hielt daher an seiner Empfehlung fest. 

8 1  
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26.1 Die Haftungsobergrenzen hatten sich nach dem ÖStP 201 2 nicht nur 
auf die Kernhaushalte, sondern auch auf die dem Sektor Staat zugehö
renden ausgegliederten Einheiten im Verantwortungsbereich der jewei
ligen Gebietskörperschaft zu beziehen. Regelungen über die An und 
Weise der Einbeziehung dieser Haftungen in die Haftungsobergrenzen 
der Länder und Gemeinden lagen zur Zeil der Gebarungsüberprüfung 
nicht vor. Da sich auf Grundlage des seil September 2014 geltenden 
ESVG 2010 die Anzahl staatlicher Einheiten erhöht hane. kam diesem 
Bereich verstärkte Bedeutung zu ]8 

Der RH erhob den Umfang dieser Haftungen auf Länderebene. Für die 
Gemeinden lagen keine Werte vor. 

Tabelle 24: Haftungen der Einheiten nach dem ESVG 95 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberö5terreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Rundungsdifferenzen möglich 

Haftungen 

in Mio. EUR 

84,77 

3,45 

0,00 

122,72 

0,03 

0,28 

0,00 

0,00 

6,58 

217.1l 

Quellen: Ämter der Landesregierungen; Stadt Wien; RH 

Für 201 2 gaben die Länder dem RH insgesamt einen Betrag von 
2 1 7,83 Mio. EUR an Haftungen bekannt, welche die in ihrem Ver
antwonungsbereich befindlichen Einheiten nach dem ESVG 95 über
nommen hatten. 

Ein Berichtswesen, das den Ländern einen aktuellen Kenntnisstand 
über diese Haftungen verschaffte und eine Risikobeurteilung erlaubte, 
war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht eingerichtet. 

)8 Das Europäische System Volkswirtschaftlicher G<:'Samtrn::hnungen OIuf nalionaler \Jnd 
�ionaler Ebt'ne (ESVG 2010) iSI ein intemalional lc.ompatibles Regclwcrk der EU zur 
Rechnung Iegung Rir eine syslemalische und delailliene Beschrtibung einer Volks
wirtschaft. Das ESVG 2010 unlerschcidcl sich sowohl hinsichilich seines Gelt'Ungsbe
reichs als auch konzeplUcll von seinem Vorgänger ESVG 95. 

Bund 2 0 1 5/7 
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26.2 Da nach dem ÖStP 201 2 auch Haflungen der ausgegliederten Ein
heiten im Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft.  
die nach dem ESVG dem Sektor Staat zuzuordnen waren. in die Haf
lUngsobergrenzen einzubeziehen waren, kritisierte der RH. dass zur 
Zeit der Gebarungsüberpriifung keine einheitlichen Regelungen über 
die Art und Weise der Einbeziehung dieser Haftungen in die Haftungs
obergrenzen bestanden. 

Der RH empfahl den Ländern. sicherzustellen, da s auch die Haftungen 
der ausgegliederten Einheiten nach dem ESVG erfa t und in die Haf
tungsobergrenzen einbezogen werden; zudem wären auf Grundlage 
von Risikopriifungen gegebenenfalls Risikovorsorgen zu treffen und 
einheitliche Standards festzulegen. 

26.3 Die wilder Kömtell, Niederösterreich ulld Steiermark stimmteIl ill ihreIl 
Stellullgllal,men deli Ausjiihru rrgclI de RH zU ulld gabeIl an, die Emp
fehlurrgell de RH großteil schon umgesetzt zu habeIl. 

27 Aufgrund der unvollständigen Regelungsinhalte des Art. 1 J ÖStP 20 1 2  
wichen die Regelungen flir Länder und Gemeinden i n  wesentlichen 
Teilen voneinander ab: 
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Tabelle 25: Handlungsbedarf Länder und Gemeinden 

unterschiedliche Vorgangsweisen Konsequenzen 

Iliiiiiiiiiiiiiilliliiii. 
als fi)(er oder variabler Betrag 
festgeLegt 
variabLe Beträge beruhen auf 
unterschiedlich hohen Anteilen an 
- unterschiedlichen Bezugsgrößen 

(Rechnungsabschlüsse, Landes
voranschläge, ordentliche Ein
nahmen) und auf 

- unterschiedlichen Bezugszeiträumen 
(laufendes Jahr t; t-2) 

Haftungen werden auf die 
Haftungsobergrenzen angerechnet mit 
- Nominalwerten 
- gewichtet auf Grundlage von 

Risikogruppen und damit mit 
niedrigeren Beträgen als den 
Nominalwerten 

Haftungsobergrenzen weisen 
- bei den Ländern eine Spannweite 

zwischen 334 EUR je Einwohner 
(Körnten) und 11.377 EUR je 
Einwohner (Tirol) auf 

- bei den Gemeinden zwischen 
425 EUR je Einwohner (Burgenland) 
und 2.106 EUR je Einwohner 
(Steiermark) 

keine Vergleichbarkeit. bint 
Aussagekraft 

.. 

bei Haftungen der Länder in Höhe 
von 70,411 Mrd. EUR betrugen die 
Haftungsobergrenzen insgesamt 
30,614 Mrd. EUR; auf die,e Haftungs
obergrenzen wurden Haftungsbeträge 
in Höhe von 19,462 Mrd. €UR ange
rechnet 

_ _  , '  , ' ._ �' �1 
- Risikogruppen fassen Haftungen 

nach Maßgabe des EinRusses 
der Gebietskörperschaft auf den 
Haftungsnehmer zusammen 

- unterschiedliche Anzahl an Risiko
g rup pen je Land 

- unterschiedLiche Gewichtungs
faktoren 

Risiken für die öffentlichen Haushalte 
werden nur unzureichend abgebildet. 
etwa jene, dass eine Inanspruchnahme 
aus Haftungen bereits im Vorfeld 
bspw. durch Gesellschafte"uschüsse 
abgewendet werden muss 

, 
• \ .. .. _ J .. � . ,�' t r :. 

Haftungen zugunsten der Landes
Hypothekenbanken, der Pfandbrief
steHe sowie ehema.liger Gemeinde
sparkassen wurden 
- vollständig 
- gewichtet oder 
- gar nicht 
in die Haftungsobergrenzen 
einbezogen 
Unterschiede bei Einbeziehung der 
Haftungen für Verbindlichkeiten, die 
einer GebietskörpersChaft ohnehin 
für ihre �echtsträger Lt. ESVG 95 
zugerechnet werden 

von den Bankenhaftungen bezogen 
- das Land Burgenland eine Haftung 

in Höhe von 2,397 Mrd. EUR, 
Körnten von 14,989 Mrd. EUR, die 
Steiermark von 2,771 Mrd. EUR. 
Vorarlberg von 5,340 Mrd. EUR und 
Wien von 8,171 Mrd. EUR nicht in die 
Haftungsobergrenzen ein 

- in Niederösterreich und SalzDurg 
erfolgte die Einbeziehung der 
Bankenhaftungen im Ausmaß von 
30 '" (3,274 Mrd. EUR) blW. 50 '" 
(55,92 Mio. EURj1 

- Oberösterreich und Tirol rechneten 
die Nominalwerte auf die Haftungs
obergrenzen an 

HandlungsalternaUven 

R 
H 

- Festlegung einer gesamtstaatlichen 
Haftungsobergrenze mit Haftungs
obergrenzen jeweils fUr Bund, 
länder und Gemeinden 

- für eine gesamtstaatliche Ver
gleiChbarkeit Vereinheitlichung 
der Methodik zur Ermittlung der 
Haftungsobergrenzen, beruhend auf 
einheitlichen Ermittlungsgrundlagen 

länder und Gemeinden: 
- Anrechnung der Haftungen mit den 

jeweiligen Nominalwerten auf die 
Haftungsobergrenzen 

Länder und Gemeinden: 
- Bildung von Risikogruppen nur für 

die Risikovorsorge, nicht auch tur 
die A.nrechnung von Haftungen auf 
die Haftungsobergrenzen 

- einheitliche Festlegung der Anzahl 
und der Gewichtungsfa1<toren der 
Risikogruppen 

Länder und Gemeinden: 
- einheitliche Festlegung. welche 

Haftungen in welchem Umfang in die 
Haftungsobergrenzen einzubeziehen 
sind unter Berücksichtigung der 
gesamtstaatlichen Perspektive 

Das SalzDurger Finanzrahmengesetz 2012 bis 2014 sah eine Gewichtung von 25 % vor, tatsächlich gewichtete das Land 
Salzburg mit 50 %. 

Quellen: Ämter der Landesregierungen: Stadt Wien; RH 
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Schlussempfehlungen 

BMF und Länder 
(einschließlich der 
Stadt Wien) 

Länder einschließ
lich der Stadt Wien 

Bund 2015/7 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

28 Zusa m menfassend bob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( I )  Vereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im 
Rahmen der Haushaltsfiihrung wären in der erforderlichen Rege
lung tiefe abzuschließen und mit  konkreten I ndikatoren zu ver
sehen, so dass die Einheitlichkeit gewahrt und die Zielerreichung 
überprüft werden kann. (TZ 6) 

(2) Um die a ngestrebte Transparenz im Bereich der "sonstigen Even
tualverbindlichkeiten" zu erreichen, wäre klar zu definieren, welche 
Eventualverbindlichkeiten von der AusweispOicht betroffen sind. 
Zudem wären ftir deren E rfassung einheilliehe Standards im Sinne 
der Fiskal-Rahmenrichllinie der EU festzulegen. (TZ 4, 6) 

( 3 )  Die Informationen aus dem Ausweis der "sonstigen Eventual
verbindlichkeiten" sollten dazu genutzt werden, ein gesam15taat
liches, gebietskörperschaftenübergreifendes Risikomanagement 
auszuarbeiten und zu vereinbaren. Dabei sollten neben Haftungen 
auch weitere Eventualrisiken ftir die öffenllichen Haushalte, etwa 
aus Beteiligungen und Darlehensgewährungen, einbezogen wer
den. (TZ 4) 

(4) Eine Regelung über die Vorgehensweise bei Überschreiten der 
Haftungsobergrenzen sollte getroffen werden. (TZ 6) 

(5) Es sollte eine gesamtstaatliche Haftungsobergrenze fe tgelegt 
werden, und davon abgeleitet, Haftungsobergrenzen ftir Bund, Län
der und Gemeinden. Jedenfalls sollten die Haftungsobergrenzen 
gesamtstaallich nach einer einheillichen Methodik auf vergleich
baren Grundlagen festgelegt und 0 gestaltet werden, das die Erftil
lung der Zielsetzungen des Österreichischen Stabilitätspakts 20 1 2 , 
einen Beitrag zur Sicherstellung des gesamtwirtschafUichen Gleich
gewichts und zu nachhaltig geordneten Haushalten zu leisten, daraus 
ableitbar ist. (TZ 1 1 ,  t 2)  

(6)  Die länderweise unterschiedlichen Bestimmungen zur Ermitt
lung des Ausnützungsstandes der Haftungsobergrenzen sollten im 
Sinne einheillicher und die Risikosteuerung angemessen berücksich
tigender Standards geändert werden; dies sollte unter Orientierung 
an den Regelungen der Länder Oberösterreich und Tirol erfolgen, die 
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vorsehen, die Haftungen mit dem Nominalwert auf die Haftungs

obergrenzen anzurechnen. (TZ 1 4, 1 7) 

(7) Die Haftungen sollten in der jeweils be tehenden Höhe - ohne 

wertrnäßige Veränderung (Gewichtung) in Abhängigkeit von den 

be tehenden Risikogruppen - auf die Haftungsobergrenzen ange

rechnet werden. (TZ 1 6) 

(8) Risikogruppen wären nur rur die Risikovorsorge heranzuziehen. 

(TZ 1 7) 

(9) In die Haftungsobergrenzen sollten sämtliche Haftungen einbezo

gen werden. Hinsichtlich der Vermeidung von Doppelerfassungen bei 

der Anrechnung von Haftungen auf die Haftungsobergrenzen wäre 

eine einheitliche Vorgangsweise der Länder herbeizuführen. (TZ 1 8) 

( 1 0) Einheitliche Kriterien zur Bildung von Risikovorsorgen, weI

che die Risikosituation adäquat berücksichtigen, sollten umgesetzt 

werden. (TZ 24, 25) 

( 1 1 )  Für die Gemeindeebene sollle eine Haftungsobergrenze festge

legt werden, die - anders als die derzeit länderweise unterschied

lichen Regelungen - den Haftungsstand risikoadäquat berück

sichtigt. Die Haftungsobergrenzen rur Gemeinden sollten nach 

einer einheitlichen Methodik ermittelt werden und auf vergleich

baren Grundlagen beruhen. Auf diese Haftungsobergrenzen wären 

- im Gegensatz zu den derzeit bestehenden Regelungen - aus

nahmslos alle Haftungen mit den Nominalwerten (ohne Gewich

tung) anzurechnen. (TZ I )) 

( 1 2) Für die Länder- und Gemeindeebene sollte eine einheitliche 

Vorgangsweise bei Ermittlung des Ausnützungsstandes der Haf

tungsobergrenzen festgelegt werden. Dabei sollten die Haftungen 

mit den Nominalwerten auf die Haftungsobergrenzen angerechnet 

werden. (TZ 20, 2 1 )  

( 1 3) Es sollte sichergestellI werden, dass die Haftungen der aus

gegliederten Einheiten nach dem ESVG im Veranrwortungsbereich 

von Ländern und Gemeinden erfasst und in die Haftungsobergren

zen einbezogen werden; zudem wären auf Grundlage von Risiko

prüfungen gegebenenfall Risikovorsorgen zu treITen und einheit

liche Standards festzulegen. (TZ 26) 
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Schlussem pfehlu ngen 

Burgenland und 
Oberösterreich 

Burgenland, 
Oberösterreich (für 
Gemeinden) und 
Wien 

Burgenland 

BMF 

Bund 201">/7 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

( 1 4) Den Intentionen des Ö terreichischen Stabilitätspakts 201 2  ent
sprechend sollten Haftung obergrenzen nicht nur für ein Haushalts
jahr, sondern "für einen mittelfristigen Zeitraum im Vorhinein" fest
gelegt werden. (TZ 10) 

( 1 5) In die Haftungsobergrenzen sollten nicht nur die Kernhaushalte, 
sondern auch die im jeweiligen Verantwortun g  bereich befindlichen 
ausgegliederten Einheiten, die nach dem ESVG dem Sektor Staat 
zuzuordnen sind, einbezogen werden. (TZ 8) 

(16) Die rechtliche Umsetzung von Verpflichtungen des Österrei
chischen Stabilitätspakts sollte in Hinkunft zeitnahe in die Wege 
geleitet werden, um dem Landtag eine rechtzeitige Beschlussfas
sung zu ermöglichen. (TZ 9) 

( 1 7) Es wäre auf die Erlassung rechtlicher Bestimmungen hinzuwir
ken, die den Gebietskörperschaften die Übernahme von Haftungen 
u ntersagen, welche die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gebietskör
perschaften übersteigen. i n  besondere auch solcher. die zur Entste
hung von hiti chen und systemrelevanten Risiken beitragen. rrz 20) 
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FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. 
An. 

BGB!. 
BMF 
BMWFW 

BMVlT 
bspw. 
B-VG 
bzw. 

EUR 

FFF 
FFG 
FFG-G 

FFG-RL 

FrFG 
FWF 

GmbH-G 

i.d.g.F. 
IKS 
IT 

I il. 

Mio. 

Nr. 

PCGK 

rd. 
RH 

Absatz 
Anikcl 

Bundesgeselzblan 
Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium für Wissenscharl. Forschung und Win
scharl 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
beispiel weise 
Bundes-Verfassungsgesetz 
beziehungsweise 

Euro 

Forschung fOrderungsronds für die gewerbliche Winscha rt 
Österreichische ForschungsfOrderungsgesellschart m.b.H. 
Österreich ische ForschungsfOrderu ngsgesel lschaft m.b. H.
Errichtungsgesetz 
Richtlinie fti r  dic Österreichische ForschungsfOrdcrungsge
seil chart m.b.H. zur Förderung von Forschung, Technolo
gie, Entwicklung und Innovation 
Forschungs- und TechnologiefOrdcrungsgeselz 
Fonds zur Förderung der wissenschartlichen Forschung 

Gesetz über Ge ellscharlen mit beschränkter Hartung 

in dcr geltenden Fassung 
I nteme(s) Kontrollsystem(e) 
I n  rorrnationstechnologie 

litera (Buchstabe) 

MilI ion(en) 

Nummer 

Public Corporate Governance Kodex 

rund 
Rechnungshor 
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TZ Textzahl(en) 

VZÄ Vol lzei täquivalenl(e) 

WWTF Wicner Wissenschafls-, Forschungs- und Technologiefonds 

z.B. zu m Beispiel 
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